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Executive Summary 

In den nachgefragten urbanen Zentren der Schweiz steigen die Mieten seit Jahren konti-

nuierlich, was zu einer erheblichen Verknappung von bezahlbarem Wohnraum führt. 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist die Vergabe von Baurechten in Städten 

und Gemeinden zunehmend an Kriterien wie Gemeinnützigkeit oder Preisgünstigkeit 

gekoppelt. Das kann renditeorientierte Immobilienentwickler:innen dazu veranlassen, 

gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften zu gründen, um Projekte zu realisieren. Es 

wird vermutet, dass ihr Interesse am Bau der Objekte ihr Interesse am späteren Betrieb 

überwiegt.  

Diese Arbeit untersucht, was diese von renditeorientierten Immobilienentwickler:innen 

gegründeten gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften ausmacht und versucht abzu-

schätzen, unter welchen Umständen diese langfristig überlebensfähig sind. Auf einer 

übergeordneten Ebene wird untersucht, welchen Beitrag die beschriebene Entwicklung 

zur Schaffung von gemeinnützigem Wohnraum leisten kann und welche Auswirkungen 

dieses Modell auf den Markt des genossenschaftlichen Wohnungsbaus in der Schweiz 

hat. Dazu werden zwei Fallstudien, die Entwicklungsgenossenschaft (EG) „Wir sind 

Stadtgarten“ und die Projektgenossenschaft (PG) «Huebergass», detailliert analysiert. 

Das daraus abgeleitete Entwicklungs- und Projektgenossenschaftsmodell (EP-Modell) 

beschreibt, mit Blick auf Funktionsweise und Organisationsstruktur die Schritte und 

Elemente, die renditeorientierte Immobilienentwickler:innen benötigen, um gemeinnüt-

zige Wohnbaugenossenschaften zu gründen.  

Den Bewertungsrahmen für das Modell bilden die acht Designprinzipien für die nach-

haltig erfolgreiche Verwaltung von Gemeingütern nach Elinor Ostrom (Ostrom, 2000, 

S.41; Helfrich et al., 2015, S.55-56). Die Analyse zeigt, dass einige dieser Prinzipien, 

wie die Anerkennung des Rechts auf Selbstorganisation und die Einbettung in überge-

ordnete Strukturen, im EP-Modell umgesetzt werden können. Allerdings gibt es erheb-

liche Herausforderungen bei der Umsetzung anderer Prinzipien, wie der Kongruenz von 

Regeln und Ressourcen sowie der gemeinschaftlichen Entscheidungsfindung. Diese 

Herausforderungen resultieren hauptsächlich aus der sich im Übergang von Entwick-

lung zu Betrieb ändernden Funktionsweise der Projektgenossenschaft und in Zusam-

menhang damit aus der starken Einflussnahme der renditeorientierten Immobilienent-

wicklerin während der Entwicklungsphase.  

Die Untersuchung zeigt, dass das EP-Modell ein erhebliches Potenzial zur Schaffung 

von gemeinnützigem Wohnraum bietet. Allerdings erfordert die langfristige Funktions-
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fähigkeit dieser Genossenschaften gezielte Anpassungen des Modells und klare Rah-

menbedingungen seitens der öffentlichen Hand. Diese sind entscheidend, um sicherzu-

stellen, dass das EP-Modell so umgesetzt wird, dass eine echte Win-win-Situation ent-

stehen kann und die erzielte Rendite nicht auf Kosten der Qualität des gemeinnützigen 

Wohnungsbaus erwirtschaftet wird. Unter diesen Voraussetzungen können die neu ge-

gründeten gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften auch langfristig einen stabilen 

und nachhaltigen Beitrag zur Wohnraumversorgung in der Schweiz leisten. Die Er-

kenntnisse werden in Form von Erfolgsfaktoren, die bei der Umsetzung und Förderung 

des EP-Modells berücksichtigt werden sollten, festgehalten. Die Erfolgsfaktoren helfen, 

die Einhaltung der Designprinzipien zu gewährleisten und den Erfolg solcher Modelle 

zu unterstützen. Es ist zu berücksichtigen, dass die Umsetzung der Erfolgsfaktoren auf-

grund der föderalistischen Strukturen der Schweiz, genauso wie das Modell selbst, von 

Projekt zu Projekt, in unterschiedlichen Gemeinden und Kantonen, auf die lokalen Ge-

gebenheiten abgestimmt werden muss.  
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1. Einleitung  

 Ausgangslage 

Das Thema gemeinnütziger und preisgünstiger Wohnraum ist medial und politisch 

hochaktuell. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass das Thema in den Medien Schlagzei-

le macht, kaum ein Jahr vergeht, ohne dass politische Initiativen mit dem Ziel, gemein-

nützigen oder preisgünstigen Wohnraum einzufordern, lanciert werden. Im Zuge dieser 

Entwicklung wird der Zugang zu Boden für einen grossen Teil der Bau- und Immobili-

enbranche, insbesondere für renditeorientierte Immobilienentwickler:innen (RI) zur 

Herausforderung. Oder zur Chance? «Einige renditeorientierte Projektentwickler haben 

hingegen festgestellt, dass sie mit der Definition gemeinnützig, beispielsweise mit der 

Gründung einer Genossenschaft, ebenfalls zu guten Konditionen an Baurechte der öf-

fentlichen Hand gelangen.» hält Züger (Züger, 2020) im Rahmen ihrer Masterarbeit 

fest, und auch Burkhalter (Burkhalter, 2020) kommt aus der Perspektive der RI zum 

Schluss, dass «die vertiefte Betrachtung der möglichen Entwicklungs- und Realisie-

rungsmodelle von Projekten für gemeinnützige Wohnbauträger» Potenzial birgt.  

Dass die «Halter AG», ein schweizweit tätiges Bau- und Immobilienunternehmen, 2017 

und 2019 unter den Namen «Huebergass» und «Wir sind Stadtgarten» zwei gemeinnüt-

zige Wohnbaugenossenschaften (WBG) gegründet hat, kann als Antwort auf diese Ten-

denz verstanden werden. Dass Unternehmen zum Zweck der Arbeitsbeschaffung ge-

meinnützige WBGs gründen, ist im gesamtschweizerischen Kontext zwar nicht neu, 

gemäss Schmid jedoch «eher eine Randerscheinung» (Schmid, 2004). Neu am Modell 

der «Halter AG» sind zwei Elemente. Erstens haben sie mit der WBG «Wir sind Stadt-

garten» im Sinne einer Entwicklungsgenossenschaft (EG) ein reines Akquisegefäss auf 

strategischer Ebene geschaffen. Der zweite Punkt ist auf der operativen Ebene angesie-

delt und bezieht sich auf die Funktionsweise der Projektgenossenschaften (PG), im un-

tersuchten Fallbeispiel die WBG «Huebergass», die durch die «Halter AG» gegründet 

werden. In der Phase der Entwicklung funktionieren die PG als Unterneh-

mer:innengenossenschaften (UG), mit Übergang in die Betriebsphase werden sie jedoch 

zu Mieter:innengenossenschaften (MG). Das beschriebene Modell wird im Rahmen 

dieser Arbeit als EP-Modell bezeichnet, wobei E für Entwicklungsgenossenschaft und P 

für Projektgenossenschaft steht. 

Die WBG «Huebergass», die damals noch WBG «Wir sind Stadtgarten» hiess und erst 

später zur WBG «Huebergass» umfirmiert wurde, ist als durch Schlüsselpersonen ge-
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triebenes Initialprojekt zu verstehen1. Parallel zur Entwicklung des Initialprojektes hat 

die «Halter AG», respektive die «Halter Gruppe EG», im Sinne des Aufbaus eines Öko-

systems, dass «verschiedene Bau- und Immobilienleistungen entlang des Lebenszyklus 

von Immobilien» (Halter Gruppe EG, o. J.) anbietet, die Gründung gemeinnütziger 

WBGs mit der WBG «Wir sind Stadtgarten» in den vergangenen vier Jahren konse-

quent weiterverfolgt. Die WBG «Wir sind Stadtgarten» hat Zweigniederlassungen in 

fünf Kantonen (Handelsregister Kanton Bern, o. J.), ein Blick auf ihre Homepage zeigt, 

dass neben der WBG «Huebergass» vier weitere WBGs gegründet werden sollen oder 

bereits gegründet wurden (Wir sind Stadtgarten, o. J.). Das bestätigt, dass die «Halter 

AG» die Gründung gemeinnütziger WBGs in Form von Entwicklungs- und als UG res-

pektive MG funktionierenden Projektgenossenschaften als Geschäftsmodell weiterver-

folgen wird.  

In Anbetracht der vielerorts angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt, der daraus 

resultierenden politischen Forderungen, die sich wiederum in raumplanerischen Mass-

nahmen niederschlagen, ist damit zu rechnen, dass das Interesse am gemeinnützigen 

Wohnungsbau auch bei anderen RI geweckt ist. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

wird das EP-Modell anhand der aktuellen Fallbeispiele WBG «Huebergass» und WBG 

«Wir sind Stadtgarten» genauer untersucht. Die Bewertung des EP-Modells erfolgt an-

hand wissenschaftlicher Designprinzipien für die nachhaltig erfolgreiche Verwaltung 

von Gemeingütern (Ostrom, 2000, S.41; Helfrich et al., 2015, S.55-56). Mit der Formu-

lierung dieser Designprinzipien hat die amerikanische Politikwissenschaftlerin Elinor 

Ostrom die «Tragik der Allmende» widerlegt. Sie bieten «ein wichtiges Instrument zur 

Analyse von politischen Gestaltungsdefiziten überall dort, wo Märkte und staatliche 

Bürokratie versagen» (Kevenhörster, 2007, S.351). 2009 wurde ihr dafür der Nobelpreis 

für Wirtschaftswissenschaften verliehen. In Kombination mit den aus den Erkenntnissen 

der Bewertung abgeleiteten Erfolgsfaktoren wird ein Beitrag zur Schliessung der beste-

henden Forschungslücke geleistet. 

 Fragestellung und Zielsetzung 

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Frage nach den Erfolgsfaktoren des EP-

Modells aus Sicht des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Zur Klärung dieser Frage und 

als Orientierung für die vorliegende Arbeit werden vier weiterführende Arbeitsfragen 

herangezogen: 

 
1 Zum besseren Verständnis wird das Initialprojekt im Rahmen dieser Arbeit von Anfang an WBG «Hue-
bergass» genannt. 
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- Inwiefern unterscheidet sich eine durch renditeorientierte Projektentwick-

ler:innen (RI) gegründete gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft von anderen 

gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften? 

- Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich aus der Gründung ge-

meinnütziger Wohnbaugenossenschaften durch RI? 

- Welche Faktoren tragen zum langfristig erfolgreichen Betrieb von durch RI ge-

gründeten, gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften bei? 

- Welchen Beitrag leisten die durch RI gegründeten gemeinnützigen Wohnbauge-

nossenschaften zur Wohnraumversorgung und zur Förderung des gemeinnützi-

gen Wohnungsbaus der Schweiz? 

Ziel dieser Arbeit ist es, mit dem EP-Modell ein fiktives Modell der Arbeitsbeschaffung 

für RI durch die Gründung gemeinnütziger WBGs zu beschreiben und Erfolgsfaktoren 

in Form von Handlungsempfehlungen für beteiligte Akteur:innen festzuhalten.  

 Aufbau der Arbeit 

Der methodische Ansatz und der entsprechende Aufbau der Arbeit ist geprägt vom An-

liegen, nicht nur eine Analyse und Bewertung des EP-Modells zu erarbeiten, sondern 

auch praxisbezogene Erfolgsfaktoren abzuleiten und künftigen Akteur:innen zur Verfü-

gung zu stellen. Die vorliegende Arbeit ist in fünf übergeordnete Kapitel gegliedert. In 

Kapitel 1 werden Ausgangslage, Forschungsfrage, Forschungsgebiet, Fallstudie und 

Herangehensweise besprochen. Kapitel 2 bietet eine Übersicht über die theoretischen 

Grundlagen. Dabei werden Definitionen relevanter Begriffe geklärt, die Einbettung in 

den raumplanerischen Diskurs und die Verortung des Untersuchungsgegenstandes in 

der Geschichte der Schweizer Wohnbaugenossenschaften vorgenommen. Ein kurzer 

Blick nach Schweden darf aufgrund der in Kapitel 3.4 verwendeten Methode nicht feh-

len. Kapitel 3 widmet sich der empirischen Untersuchung und ist in vier Unterkapitel 

gegliedert. In Kapitel 3.1 wird die Datenerhebung mittels Expert:inneninterviews be-

sprochen, Kapitel 3.2 beschreibt die Fallstudie und nimmt eine erste Einordnung aus 

unterschiedlichen Perspektiven vor. Kapitel 3.3 widmet sich der Beschreibung des dar-

aus abgeleiteten EP-Modells. Basierend auf den Erkenntnissen aus Kapitel 3.1 werden 

in Kapitel 3.4 die Designprinzipien für die nachhaltig erfolgreiche Verwaltung von Ge-

meingütern auf das EP-Modell angewendet und daraus Erfolgsfaktoren abgeleitet. In 

Kapitel 4 werden die Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfrage diskutiert. Kapitel 5 

widmet sich im Rahmen der Schlussbetrachtung der kritischen Reflexion der Ergebnisse 

in Bezug auf die angewendeten Methoden und die wissenschaftliche Aussagekraft der 
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daraus abgeleiteten Erfolgsfaktoren, zieht ein Fazit und formuliert einen Ausblick in 

Form von weiterführenden Forschungsfragen. 

 Fallstudie und EP-Modell 

Die Auswahl der Fallstudie WBG «Huebergass» und WBG «Wir sind Stadtgarten» liegt 

insofern nahe, da in der Schweiz bis dato keine vergleichbaren Projekte dieser Dimensi-

on existieren. Zur Beantwortung der Forschungs- und Arbeitsfragen werden die Fallbei-

spiele WBG «Huebergass» und WBG «Wir sind Stadtgarten» in Kapitel 3.2 beschrie-

ben und aus der Perspektive unterschiedlicher Akteur:innen evaluiert. Die Funktions-

weise des aus dem Initialprojekt WBG «Huebergass» und der Entwicklungsgenossen-

schaft WBG «Wir sind Stadtgarten» abgeleiteten EP-Modells wird in Kapitel 3.3 ausge-

führt.  

 Methodischer Ansatz 

Zum Einstieg in die Thematik wird im ersten Schritt eine umfangreiche Literaturrecher-

che vorgenommen. Fach- und Publikumsmedien zeigen sich diesbezüglich als ergiebige 

Quelle, ein Überblick über die Rezensionen ist in Kapitel 2.2 zu finden. Da es für den 

Untersuchungsgegenstand im Schweizer Kontext jedoch wenig Forschungsliteratur gibt, 

dient die Ermittlung des Standes der Forschung in Kapitel 2.3 in erster Linie dazu, einen 

umfassenden Überblick über den Rahmen und die aktuellen Debatten, in dem das The-

ma angesiedelt ist, zu geben. Zudem liefert sie Anknüpfungspunkte für die vertiefte 

Untersuchung spezifischer Bereiche.  

Zur Ergründung der Forschungsfrage steht ein qualitativer Ansatz mittels Ex-

pert:inneninterviews im Fokus. Eine Auswahl von vier Schlüsselpersonen der WBGs 

«Huebergass» und «Wir sind Stadtgarten» und acht Fachpersonen aus den Bereichen 

öffentliche Hand, Verband Wohnbaugenossenschaften Schweiz und Politik wurde be-

fragt. Die Liste der Expert:innen ist in Kapitel 3.1.2 zu finden, die Interviewleitfäden im 

Anhang.  

Mittels halbstrukturierter Interviews mit den Schlüsselpersonen und Literaturrecherche 

wird die Gründungsgeschichte mit Fokus auf den Aufbauprozess und die Veränderung 

der Organisationsstruktur der WBG «Huebergass» und WBG «Wir sind Stadtgarten» in 

Kapitel 3.2 rekonstruiert.  

Die Auswertung der weiterführenden halbstrukturierten Interviews mit Fachpersonen, 

die zur Kontextualisierung und kritischen Betrachtung der WBGs «Huebergass» und 

«Wir sind Stadtgarten» dienen, erfolgt in Form einer SWOT-Analyse, die im Anhang 
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der vorliegenden Arbeit zu finden ist. Die Erkenntnisse aus den Interviews mit Schlüs-

sel- und Fachpersonen dienen als Grundlage für die Beschreibung des EP-Modells in 

Kapitel 3.3. 

Zur kritischen Einordnung und wissenschaftlichen Bewertung im Kontext des gemein-

nützigen Wohnungsbaus wird das EP-Modell in Anlehnung an die Untersuchungsan-

ordnung von Anund Vogel, Lind und Lundquist im letzten Teil der empirischen Unter-

suchung mit den acht Designprinzipien von Elinor Ostrom (Anund Vogel et al., 2016) 

gespiegelt. Grundlage für die Bewertung, die in Kapitel 3.4.3 zu finden ist, bildet neben 

der Literaturrecherche die aus den Expert:inneninterviews gewonnenen Erkenntnisse. 

Basierend auf den Erkenntnissen aus Kapitel 3.4.3 werden in Kapitel 3.4.4 Erfolgsfakto-

ren für die einzelnen Designprinzipien formuliert. Die Resultate können einen Hinweis 

darauf geben, ob die Erkenntnisse aus der Studie und die Herausforderungen, mit denen 

die Wohnbaugengenossenschaften in Schweden zu kämpfen haben, in Zukunft auch auf 

die Schweiz zutreffen könnten. 

 Abgrenzung des Untersuchungsgenstandes  

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung des Modells «renditeori-

entierte Immobilienentwickler:innen gründen gemeinnützige Wohnbaugenossenschaf-

ten», kurz EP-Modell, im Kontext des Schweizer Immobilienmarktes. Dabei liegt der 

Fokus auf der Analyse der Fallstudie WBG «Huebergass», respektive WBG «Wir sind 

Stadtgarten». Untersucht wird die Organisationsstruktur der WBG «Huebergass» in den 

unterschiedlichen Phasen von Entwicklung bis Betrieb mit Blick auf die Übergabe an 

zukünftige Genossenschafter:innen und die Funktionsweise der WBG «Wir sind Stadt-

garten» als Entwicklungsgenossenschaft für die «Halter AG».  

Die ökonomische Perspektive wird nicht vertieft untersucht, auch wenn in der Modell-

betrachtung von gewissen Grundannahmen ausgegangen wird. Zu nennen sind diesbe-

züglich die Frage der Ermittlung des Landwertes und in Zusammenhang damit der 

Mietzinse über ein Kostenmietmodell, die gemäss Art. 12 Abs.1 des WFG zur Anwen-

dung kommt, wenn ein Teil der Fremdfinanzierung über zinslose oder zinsgünstige Dar-

lehen des Bundes sichergestellt werden soll. Weitere Fragen betreffend Preisgünstigkeit 

und Finanzierung werden im Rahmen der Analyse des Fallbeispiels zwar gestreift, bei 

der Bewertung des Modells jedoch nicht vertieft betrachtet, da sie in keinem direkten 

Zusammenhang mit den Designprinzipien nach Ostrom stehen. Da gewisse Begriffe aus 

diesen Themenbereichen für das Verständnis jedoch von Relevanz sind, sind sie Teil 

der erweiterten Begriffsklärung in Kapitel 2.1.  
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Nicht untersucht werden andere Formen von gemeinnützigen Wohnbauträger:innen wie 

Aktiengesellschaften, Stiftungen oder Vereine. Auch das Thema Vergabekriterien und 

die damit zusammenhängende Frage, wer Anspruch auf eine WBG-Wohnung hat, ist 

nicht Teil der Betrachtung. 

2. Theoretische Grundlagen 

 Begriffsklärung 

Die Differenzierung zwischen «gemeinnützig», «preisgünstig» oder «Kostenmiete» 

wird im allgemeinen Sprachgebrauch oft nicht vorgenommen. Die Begriffe werden im 

Rahmen von hitzigen Wohnraumdebatten gerne verwechselt oder synonym verwendet. 

Im Falle von Wohnbaugenossenschaften ist ähnliches zu beobachten. Die Feststellung, 

dass es «die typische WBG» (Schmid, 2004) nicht gibt, gilt nach wie vor. Dabei ist die 

Unterscheidung gewisser Typen von Wohnbaugenossenschaften für die Analyse des 

Fallbeispiels und die Beschreibung des daraus abgeleiteten EP-Modells wichtig, wie 

Kapitel 3.1.5 entnommen werden kann. Nachfolgend wird das Verständnis für die Be-

griffe, welche für die vorliegende Arbeit und ihren Kontext von Bedeutung sind, erläu-

tert.  

Wohnraum: Der Begriff «Wohnraum» ist im Vergleich zu den oft in Kombination ver-

wendeten Adjektiven «preisgünstig» und «gemeinnützig» gemäss Art. 4 Abs. 1 des 

Bundesgesetztes über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum, kurz Wohnraum-

förderungsgesetz WFG, klar definiert: «Als Wohnraum gelten alle ständig dem Wohnen 

dienenden Räume.» 

Preisgünstig: Das Adjektiv «preisgünstig» stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, 

«welcher durch Auslegung ermittelt werden muss.» (Bühlmann & Spori, 2010, S.6) 

Obwohl das Gesetz den Begriff im Namen trägt, bietet das WFG diesbezüglich keine 

klare Definition, sondern ausschliesslich Umschreibungen, die auf das allgemeine Ver-

ständnis des Begriffes zurückzuführen sind. Bühlmann und Spori verweisen unter An-

derem auf Art. 1 Abs. 1 des WFG, der besagt, dass Wohnraum «für alle Haushalte mit 

geringem Einkommen» gefördert werden soll. In Art. 10 werden «Mietwohnungen zu 

günstigen Mietzinsen» angesprochen, und Art. 37 Art.1 der zugehörigen Verordnung 

über die Förderung von preisgünstigem Wohnungsbau, kurz Wohraumförderngsverord-

nung WFV hält fest, dass Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus «zu trag-

baren finanziellen Bedingungen» zu decken haben (Bühlmann & Spori, 2010, S.6). Zu 
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bedenken ist dabei, dass Preisgünstigkeit stark von Standortfaktoren abhängt. Was in 

attraktiven, urbanen Zentren aufgrund grosser Nachfrage als Preisgünstig gilt, kann in 

einer abgelegenen Landgemeinde mit wenig Nachfrage als teuer gelten. Der Standort-

faktor, und die damit zusammenhängende individuelle Einkommenssituationen Be-

troffener, ist massgebend für die Beurteilung der Preisgünstigkeit (Bühlmann & Spori, 

2010; Balmer, 2017). Zur Beschreibung der unterschiedlichen Konzepte und Umset-

zungsmöglichkeiten von preisgünstigen Mietzinsen hat der Lehrstuhl für die Ökonomie 

der natürlichen und gebauten Umwelt der ETH Lausanne einen Leitfaden entwickelt 

(Thalmann, 2019). 

Kostenmiete: Die Ermittlung der Mietzinse über ein Kostenmietmodell kommt gemäss 

Art. 12 Abs.1 des WFG zur Anwendung, wenn ein Teil der Fremdfinanzierung über 

zinslose oder zinsgünstige Darlehen des Bundes sichergestellt werden soll. Für den Be-

griff «Kostenmiete» gibt es bis heute, trotz Anstrengungen des BWO, im Detail keine 

einheitliche Definition. Vereinfacht zusammengefasst kann festgehalten werden, dass 

sich die Kostenmiete aus Finanzierungs- und Betriebskosten zusammensetzt. Die Fi-

nanzierungskosten beinhalten sowohl Fremd- als auch Eigenkapitalzinsen und den Bau-

rechtszins, die Betriebskosten werden mit 3.75 – 4.00% des Anlage- oder Gebäudever-

sicherungswertes beziffert (BWO, 2022). Es ist darauf hinzuweisen, dass «Kostenmie-

te» nicht in jedem Fall auch «preisgünstig» bedeutet und die Erwirtschaftung von Ge-

winn erst durch die Kombination mit dem Begriff «Gemeinnützig» ausgeschlossen 

werden kann.  

Gemeinnützig: Im Zusammenhang mit dem Erhalt von Bundesleistungen ist «gemein-

nützig» durch das WFG und die dazugehörige WFV definiert. Art. 4 Abs. 3 des WFG 

definiert eine Tätigkeit dann als gemeinnützig, wenn sie «nicht gewinnstrebig ist und 

der Deckung des Bedarfs an preisgünstigem Wohnraum dient». Nach Art. 37 Abs.1 des 

WFV wird eine Organisation als gemeinnützig anerkannt, «wenn sie nach ihren Statu-

ten: 

a. den Zweck verfolgt, dauerhaft den Bedarf an Wohnraum zu tragbaren finanziel-

len Bedingungen zu decken; 

b. die Dividende gemäss Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a des Bundesgesetzes vom 

27. Juni 1973 über die Stempelabgaben beschränkt; 

c. die Ausrichtung von Tantiemen verbietet; 

d. bei der Auflösung der Gesellschaft, Genossenschaft oder Stiftung den nach 

Rückzahlung des einbezahlten Gesellschafts-, Genossenschafts- oder Stiftungs-
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kapitals verbleibenden Teil des Vermögens dem in Buchstabe a erwähnten 

Zweck zuwendet; das Gesellschafts-, Genossenschafts- oder Stiftungskapital 

darf höchstens zum Nennwert zurückbezahlt werden.» 

Gemeinnützige Wohnbauträgerinnen: Zu den gemeinnützige Wohnbauträgerinnen ge-

hören neben Genossenschaften Aktiengesellschaften, Stiftungen oder Vereine und der 

Wohnungsbau der öffentlichen Hand. Im Rahmen ihrer Tätigkeit steht der soziale 

Zweck der «Versorgung der Bevölkerung mit zahlbarem Wohnraum» im Fokus 

(Schmid, 2004). 

Gemeingut: Der Begriff «Gemeingut», «Gemeingüter» oder «Allmende», englisch 

«Commons», bezeichnet «spezifische Formen sozialer Übereinkünfte zur kollektiven, 

nachhaltigen und fairen Nutzung von Gemeinressourcen» (Stein & Helfrich, 2011, S.1). 

Gemeingüter setzen sich aus drei wesentlichen Bausteinen zusammen: «den Baustoffen, 

den Menschen sowie den Regeln und Normen, die es ermöglichen, alle Komponenten 

zu verbinden». Sie «halten den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft lebendig, 

und liefern damit auch einen fundamentalen Beitrag zum Funktionieren von Markt und 

Staat.» (Helfrich, 2010, S.11,S.20) 

Wohnbaugenossenschaft: Im Sinne des Prinzipes «Hilfe zur Selbsthilfe» ist Genossen-

schaft gemäss Duden eine «Vereinigung» oder ein «Zusammenschluss mehrerer Perso-

nen mit dem Ziel, durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb den Einzelnen wirtschaft-

lich zu fördern». Für Genossenschaften, die zur Wohnraumversorgung beitragen, gibt es 

jedoch keine einheitliche Bezeichnung (Schmid, 2004). Ein Blick auf die Mitgliederliste 

des wbg Regionalverbandes Zürich zeigt die Vielfalt der verwendeten Begriffe: Genos-

senschaft, Wohngenossenschaft, Handwerkergenossenschaften, Baugenossenschaft, 

Arbeiter- Bau- und Siedlungsgenossenschaft, Bau- und Verwaltungsgenossenschaft und 

nicht zuletzt Wohnbaugenossenschaft. Da sich der «Begriff der Wohnbaugenossen-

schaft als Sammelbegriff […] etabliert» hat, wird für die allgemeine Beschreibung der 

Thematik dieser Begriff verwendet (Schmid, 2004; Wohnbaugenossenschaften 

Schweiz, Regionalverband Zürich, o. J.). 

EP-Modell: Begriffsschöpfung der Autorin. Der Begriff «EP-Modell» wird im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit als Geschäftsmodell einer RI, die durch die Gründung von ge-

meinnützigen Genossenschaften an Aufträge und Bauland kommt, verwendet. Dabei 

steht E für Entwicklungs- und P für Projektgenossenschaft. Ein Ausführlicher Beschrieb 

erfolgt in Kapitel 3.3. 
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Entwicklungsgenossenschaft: Begriffsschöpfung der Autorin. Beschreibt das strategi-

sche Akquisegefäss einer RI. Ein Ausführlicher Beschrieb erfolgt in Kapitel 3.3. 

Projektgenossenschaft: Begriffsschöpfung der Autorin. Beschreibt das Gefäss, dass im 

Rahmen der projektspezifischen Umsezung des EP-Modelles gegründet wird. Ein Aus-

führlicher Beschrieb erfolgt in Kapitel 3.3. 

Unternehmer:innengenossenschaft: In einer Unternehmer:innengenossenschaft sind die 

Mieter:innen im Normalfall nicht Genossenschafter:innen. Eine Unterneh-

mer:innengenossenschaft weist meist einen kleinen Kreis von Genossenschafter:innen 

auf, die im Interesse einer oder mehrerer dahinterstehenden Unternehmen agieren. Es 

handelt sich dabei um ein Gefäss zur Arbeits- und Wohnraumbeschaffung zur und Un-

terbringung von Arbeiter:innen der dahinterstehenden Unternehmen. Beispiele für Un-

ternehmer:innengenossenschaften sind die «Baugenosenschaft Zurlinden» aus Zürich 

oder die «FAMBAU Genossenschaft» und die «Baugenossenschaft Brünnen-Eichholz» 

aus Bern. Ein Ausführlicher Beschrieb der Rolle der Unternehmer:innengenossenchaft 

in Bezug auf das EP-Modell erfolgt in Kapitel 3.3. 

Mieter:innengenossenschaft: Oft auch Mitgliedergenossenschaft genannt. Da der zweite 

Begriff nach Auffassung der Autorin irreführend sein kann, wird im Rahmen der Arbeit 

der Begriff «Mieter:innengenossenschaft» verwendet. Zentrales Merkmal einer Mie-

ter:innengenossenschaft ist, dass die Mieter:innen im Normalfall auch Genossenschaf-

ter:innen sind. Ob es darüber hinaus weitere Genossenschafter:innen gibt, ob die Genos-

senschaft in diesem Sinne «offen» oder «geschlossen» ist, hängt von ihrer Strategie ab 

und wird in den Statuten geregelt. Ein Ausführlicher Beschrieb der Rolle der Mie-

ter:innengenossenschaft in Bezug auf das EP-Modell erfolgt in Kapitel 3.3. 

 Rezension in Fach- und Publikumsmedien 

In Fach- und Publikumsmedien wurde die WBG «Huebergass», die damals noch WBG 

«Wir sind Stadtgarten» hiess und erst später zur WBG «Huebergass» umfirmiert wurde, 

ausführlich besprochen. Das ist nicht überraschend, denn das Modell, das die «Halter 

AG» verwendet hat, um den Investor:innenwettbewerb «Wohnsiedlung Mutachstrasse 

und Stadteilpark Holligen Nord, Bern» für sich zu entscheiden, war in der Schweiz bis 

dahin unbekannt. Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die damals erschienenen 

Berichte. Im ersten Abschnitt werden die Fachmedien betrachtet, im zweiten die Publi-

kumsmedien. 
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Die Berichterstattung zum Zeitpunkt des Wettbewerbsentscheides fiel zum Teil kritisch 

aus. So berichtete Bächtiger am 6. September 2017 über «Hochparterre» von der «Ge-

nossenschaft namens Halter AG» und macht aus seiner Skepsis kein Hehl. Er stellt fest: 

«Der TU als Genossenschafter? Man kann sich noch nicht recht vorstellen, wie man 

sich das vorstellen soll.» (Bächtiger, 2017). Büren von «Espazium» wiederum liefert 

mit seinem Beitrag «Siedlung statt Tomaten» vom 25. Januar 2018 einen nüchtern op-

timistischen Bericht über Wettbewerbsresultate, in dem er die «Halter AG» nur im 

Rahmen der Aufzählung der ausgezeichneten Projekte erwähnt. Und Knüsel, ebenfalls 

von «Espazium», versucht, die Doppelrolle von «Halter» und «Wir sind Stadtgarten» 

am 19. Dezember 2019 unter dem Titel «Gemeinnützig, aber effizienter» zu klären 

(Knüsel, 2019). Nach Erstbezug schlug die Stimmung ins Positive um. Das vom wbg 

herausgegebene Magazin «Wohnen» widmete Bern und seiner wiederauflebenden Ge-

nossenschaftsszene im November 2021 ein ganzes Sonderheft. Unter dem Titel «In der 

Huebergass zieht Leben ein» beschreibt Bürgisser die damals frisch bezogene Siedlung 

(Bürgisser, 2021). Die «Deutsche Bauzeitung» skandierte «Dem Leben eine Gasse» und 

«TEC21» schilderte die «Aneignung von Stadt mit Garten und Park», während bei «Ar-

chitektur + Technik» von der «Pulsierenden Siedlung» die Rede war und «Architektur 

Aktuell» über «ein neues Quartier in Bern» berichtete (Adam, 2023; Knüsel, 2023; 

Graf, 2024; Schmidiger, 2024). 

Auch die Stimmen in den Publikumsmedien fallen unterschiedlich aus, so mutmasst 

Hämmann von der «Berner Zeitung» am 31. August 2017, dass «der Coach […] wohl 

aufzufangen versuchen» muss, «was in einer organisch gewachsenen Genossenschaft 

vielleicht von selber entstehen würde.» (Hämmann, 2017). Christl wiederum weist in 

seinem Beitrag im «Bund» vom 12. August 2019 auf das Dilemma zwischen tiefen 

Mietzinsen und einzubringendem Eigenkapital in Form von Anteilsscheinen hin, das für 

«die Zielgruppe solch günstiger Wohnungen» eine Herausforderung darstellen kann. 

Eine Herausforderung, mit der alle neu gegründeten Mieter:innengenossenschaften zu 

kämpfen haben, die gemäss Berichterstattung Christl bei einer solchen Ausschreibung 

jedoch adressiert werden kann. Mit Blick auf die «Halter AG» stellt Christl jedoch noch 

vor Fertigstellung der Siedlung fest: «Die Kritik an der Konzern-Genossenschaft ist 

verstummt» (Christl, 2019). Rund zwei Jahre nach Fertigstellung nimmt Bolzli für die 

«Hauptstadt» am 27. Juni 2023 unter dem Titel «Einmal Genossenschaft, Schlüsselfer-

tig» eine Lageeinschätzung vor und spricht mit drei aktuellen Vorstandsmitgliedern und 

einem ehemaligen Interimsvorstandsmitglied. Sie berichten der Journalistin von der 

holprigen Übergabe inklusive Mediation, Bolzli stellt im Rahmen der Gespräche jedoch 
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auch fest, dass  «viel Verständnis für die Sicht der anderen da» ist,  «man hat aus dem 

Prozess gelernt – das Modell hat sich so weit als tauglich erwiesen, auch wenn ein gros-

ser Brocken noch ansteht: die Behebung der Mängel.» (Bolzli, 2023) 

 Stand der Forschung  

Die vorliegende Arbeit ist nicht die erste, die die WBG «Huebergass» aus der Perspek-

tive des «commonings» als Gemeingut betrachtet. Unter dem Titel «Commoning the 

compact city: The role of old and new commons in urban development» untersuchen 

Jessica Verheij, Jean-David Gerber und Stéphane Nahrath am Beispiel der WBG «Hue-

bergass», wie im Rahmen von Innenverdichtung durch das Schaffen von Gemeingütern 

der Kommodifizierung der Stadt entgegengewirkt werden kann (Verheij et al., 2024). 

Während es darüber hinaus wenig Forschung zur Gründung von gemeinnützigen Ge-

nossenschaften durch renditeorientierte Unternehmen im Schweizer Kontext gibt, ist 

das Feld an Forschung in den Bereichen, welche die Thematik tangieren, aus der das 

EP-Modell hervorgeht, gross. In den folgenden Kapiteln wird versucht, einen Überblick 

über aktuelle Debatten aus den für die Kontextualisierung der Arbeit relevanten Berei-

chen zu geben. 

 Aspekte der Raumplanung 

Gesellschaftliche Bedürfnisse, die sich in politischen Forderungen manifestieren, bilden 

die Basis der für die vorliegende Arbeit raumplanerisch relevanten Themen. Die Raum-

planung ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Da ist einerseits die Forderung nach 

einer Raumplanung mit dem Fokus auf Innenentwicklung, die zusätzlich Druck auf den 

Wohnungsmarkt ausübt und andererseits die unter anderem daraus folgende Forderung 

nach preisgünstigem Wohnraum, der wiederum mit raumplanerischen Mitteln nachge-

kommen werden kann. In diesem Kapitel wird ein Einblick in die aktuellen For-

schungsdebatten um die Akzeptanz von Innenentwicklung und die Umsetzung der For-

derung nach preisgünstigem Wohnraum gegeben. 

Die Lage auf dem Schweizer Mietwohnungsmarkt ist angespannt. Als ein Grund für die 

Zuspitzung der Situation können steigende Bevölkerungszahlen in Kombination mit 

dem aktuellen Raumplanungsgesetz genannt werden, das unter Art. 1 Abs. 2 verlangt, 

dass Städte und Gemeinden «die Siedlungsentwicklung nach innen […] lenken», statt 

die Ausdehnung von Bauzonen weiter voranzutreiben. Selbst wenn nicht gesetzlich ge-

fordert, verweisen unterschiedliche Studien darauf, dass Elemente wie Partizipation und 

Inklusion, die oft dem gemeinnützigen Wohnungsbau zugeschrieben werden, die Ak-

zeptanz von Innenverdichtung fördern können. Wie Innenentwicklung umgesetzt wird, 



  12 

welche Auswirkungen Innenentwicklung und die damit einhergehende Transformation 

im Kanton Zürich haben, wird in den Studien «Mehr Wohnraum für alle?» und «Er-

kenntnisse zum aktuellen Wohnungsnotstand: Bautätigkeit, Verdrängung, Akzeptanz» 

der Forschungsgruppe Raumentwicklung und Stadtpolitik, kurz SPUR, anschaulich 

dargelegt (Kaufmann et al., 2023; Lutz et al., 2023). Neben der Erkenntnis, dass die 

Innenentwicklung dank proaktiver Gestaltung durch Regierung und Zivilbevölkerung 

zur Schaffung von bezahlbarem und gemeinnützigem Wohnraum beitragen kann (Lutz 

et al., 2023, S.29) scheint im Kontext der vorliegenden Arbeit insbesondere die Tatsa-

che, dass «ökologische und soziale Begleitmassnahmen […] die Akzeptanz» von bauli-

cher Verdichtung aus Sicht der Bewohner:innen fördert (Kaufmann et al., 2023, S.16-

18) von Interesse. Während sich die Untersuchungen zu Zonenplanänderung, Bauaktivi-

täten, Mietpreise und Verdrängungseffekte auf Stadt und Kanton Zürich beschränken, 

wurde die repräsentative Studie zur Akzeptanz von verdichtetem Bauen in 162 Schwei-

zer Städten durchgeführt, 3'388 Bewohner:innen haben teilgenommen. Auch Herdt und 

Jonkmann empfehlen der öffentlichen Hand, Prozesse wo möglich und sinnvoll partizi-

pativ zu gestalten, da solche Formate lokale Besonderheiten und unterschiedliche Per-

spektiven aus der Bevölkerung in den Fokus rücken. Dabei betonen sie die Entwicklung 

von Strategien, welche die Beteiligung von Minderheiten, Neuankömmlingen auf dem 

Wohnungsmarkt und anderen marginalisierten Gruppen fördern als besonders wichtig. 

Herdt und Jonkerman weisen auf die Notwendigkeit der stärkeren Verbindung der un-

terschiedlichen Planungsebnen und der Unterstützung kleiner Gemeinden hin, die ihren 

Aufgaben aufgrund knapper Ressourcen oft nicht gewachsen sind (Herdt & Jonkman, 

2023, S.10). 

Auch Debrunner und Hengstermann beschäftigen sich mit Innenentwicklung, konkret 

mit der «Umsetzung des Innenentwicklungsziels (Art.1 RPG) auf kommunaler Ebene» 

und stellen dabei fest, dass die «Schweizer Raumplaungspraxis […] aufgrund vielfälti-

ger Nutzungsinteressen, begrenzter Baulandreserven, komplizierter Eigentumsstruktu-

ren und zunehmender Urbanisierungstendenzen komplexer geworden» ist, was kommu-

nale Planungsbehörden mit begrenzten Ressourcen vor grosse Herausforderungen stellt 

(Debrunner & Hengstermann, 2023, S.95). In Form von vier Thesen wird Anregung zur 

Bewältigung dieser Herausforderungen gegeben: 

«These 1: Die effektive Steuerung der Raumordnung bedarf im Schweizer 

Kontext einer Professionalisierung kommunaler Planungsbehörden, um im 

Austausch mit den zunehmend professionell agierenden Grundeigentümer-
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schaften die Umsetzung des Innenentwicklungsziels wirksam voranzutrei-

ben. 

[…] 

These 2: Die wirksame Umsetzung der «Siedlungsentwicklung nach innen» 

gelingt nur, wenn kommunale Planer:innen ein politisch-strategisches Ver-

ständnis dafür entwickeln, was «Innenentwicklung» genau ist (und was 

nicht) und wie sie die mit dieser Planungsaufgabe verbundene zunehmende 

Komplexität handhaben können. 

[…] 

These 3: Das preisgünstige Wohnungsproblem ist kein Angebotsproblem, 

sondern ein Flächenverfügbarkeitsproblem. Das heisst in der Innenentwick-

lungspraxis liegt es nicht an der Anzahl an (Neubau-)Wohnungen, die benö-

tigt würden, um die Mietpreisentwicklung zu dämpfen, sondern an der Ver-

fügbarkeit der bereits bestehenden Wohnflächen. 

Hinzu kommt, dass preisgünstige Mieten laut einer global angelegten Ver-

dichtungsstudie von Wicki et al. (2022) einen wesentlichen Einfluss auf die 

«Akzeptanz» von Innenentwicklungsprojekten ausüben. Gehen Verdich-

tungsprozesse mit steigenden Mieten einher, akzeptiert die Bevölkerung die-

se in der Tendenz weniger und protestiert dagegen.  

[…] 

These 4: Wohnen und Nachhaltigkeit sind Bodenfragen! Es braucht Ge-

meinden mit einer klaren bodenpolitischen und aktiven Raumentwicklungs-

strategie, um (Wohn-) Raumentwicklung inklusiv, durchmischt und ökolo-

gisch-nachhaltig zu steuern.» (Debrunner & Hengstermann, 2023, S. 87-94) 

Thesen drei und vier bringen uns zum zweiten Thema, das den raumplanerischen Rah-

men dieser Arbeit bildet. Wie einleitend besprochen, hat die angespannte Lage auf dem 

Mietwohnungsmarkt vielerorts politische Akteur:innen aufs Tapet gerufen. Die Initiati-

ven und Vorstösse, die daraus hervorgegangen sind, können «Änderungen in den loka-

len Wohnungspolitiken zur Folge haben» (Balmer, 2017, S.85). In Basel, Bern, Luzern, 

Winterthur und Zürich wurden zwischen 2011 und 2015 sieben wohnpolitische Initiati-

ven lanciert, die «zusätzliche Massnahmen zur Förderung von preisgünstigem Wohn-
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raum» angestossen haben (ebd., S.81). Während bei der Umsetzung vielerorts auf die 

Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Wohnbauträgerinnen gesetzt wird, wagt sich die 

Stadt Bern im Rahmen der Anpassung ihrer Bauordnung auf neues Terrain. So fordert 

Art. 16b der Bauordnung der Stadt Bern (BO) vom 28. März 2024, SSSB 721.1, dass im 

Rahmen von Um- und Neueinzonungen mindestens ein Drittel des geschaffenen Wohn-

raumes preisgünstig oder gemeinnützig sein und dauerhaft in Kostenmiete vermietet 

werden muss. Es ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass das besprochene Fallbeispiel 

nicht auf diesen Artikel zurückzuführen ist, sondern auf die Motion «Neubau von einfa-

chem, sehr günstigem Wohnraum in der Stadt Bern» der SP/JUSO Fraktion des Berner 

Gemeinderates aus dem Jahr 2003 (Gemeinderat Bern, 2016). 

Auch auf nationaler Ebene wurde versucht, das Anliegen nach bezahlbarem Wohnraum 

voranzutreiben, jedoch ohne Erfolg. Die Volksinitiative für «Mehr bezahlbare Wohnun-

gen» wurde am 9. Februar 2020 mit 57.1% abgelehnt. Ein Blick auf aktuell hängige 

Volksinitiativen in den zuvor genannten Städten und ihren Kantonen zeigt, dass die Ent-

täuschung über dieses Ergebnis eine Welle weiterer Initiativen zum Resultat hatte. So 

wurde in Winterthur am 4. Februar 2022 die Volksinitiative «Wohnen für alle» einge-

reicht (https://wohnen-in-winti.ch) und im Kanton Bern 2023 die «Miet-Initiative» 

(https://faire-mieten-bern.ch). Im Kanton Zürich sind zurzeit mit der «Wohnbau-

Initiative» von 2022 (https://www.wohnbau-initiative.ch), der «Wohnschutz-Initiative» 

(https://www.wohnraum-schuetzen.ch) und der «Wohnungsinitiative» 

(https://www.wohnungsinitiative.ch), beide 2023 eingereicht, gleich drei Volksinitiati-

ven hängig. Die Volksinitiative «Basel baut Zukunft» wurde 2020 eingereicht, der Ge-

genvorschlag des Grossen Rates wurde am 15. Mai 2024 genehmigt 

(https://baselbautzukunft.ch). Und auch in der Stadt Luzern soll sich mehr tun, die  

«Wohnrauminitiative» (https://gruene-stadtluzern.ch/wohnrauminitiative) und eine 

Volksinitiative, die «Wohnraum für die Menschen statt Profite für Spekulant:innen» 

(https://sp-stadtluzern.ch/initiative-wohnraum-fuer-die-menschen-statt-profite-fuer-

spekulantinnen-eingereicht/) fordert, wurden 2024 eingereicht. 

Die Umsetzung dieser politischen Forderungen in Form «öffentlich-rechtlicher Regulie-

rungen für eine preisgünstige Wohnraumversorgung» erfolgt durch eine Kombination 

aus Instrumenten zur finanziellen Unterstützung auf Angebots- und Nachfrageseite 

(Balmer, 2017, S.71) und raumplanerischen Mitteln. Gemäss Bühlmann und Spori gibt 

es neben «dem bekannten und bewährten Mittel der Abgabe von Bauland an gemein-

nützige Wohnbauträger» weitere Wege, um den gemeinnützigen Wohnungsbau mit 
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raumplanerischen Mitteln zu fördern. Sie nennen unter anderem «Anreize durch die 

Gewährung von Nutzungsprivilegien», Vorkaufsrechte für die öffentliche Hand, «die 

Definition von Wohnanteilen zugunsten des gemeinnützigen Wohnungsbaus in Nut-

zungs- oder Sondernutzungsplänen» oder die Verwendung des durch Mehrwertabgabe 

generierten Ertrages zur Unterstützung des gemeinnützigen Wohnungsbaus (Bühlmann 

& Spori, 2010, S.7). Abschliessend muss im Zusammenhang mit dem bewährten Mittel 

der Baurechtsvergabe an gemeinnützige Wohnbauträgerinnen an dieser Stelle die Frage 

des tieferen Landwertes, respektive reduzierten Baurechtszinses angesprochen werden. 

Wüest Partner halten in der 2017 vom BWO Beauftragten Studie «Baurecht unter der 

Lupe» fest:  

«Im Fall einer Nutzungsbeschränkung oder einer Zusatzvereinbarung wird 

das Baurecht also oft zu tieferen Kosten vergeben. Ein reduzierter Bau-

rechtszins […] darf deshalb nicht per se mit einer Subvention des Bau-

rechtsnehmers gleichgesetzt werden. Denn wenn Nutzungseinschränkungen 

vorliegen oder Mehrleistungen vom Baurechtsnehmer erwartet werden  […] 

spiegeln sich diese in der Regel aufgrund von höheren Kosten oder tieferen 

Erträgen in einem reduzierten Wert des Baulandes wieder. Entsprechend 

dem tieferen Landwert müsste sich konsistenter Weise auch der Baurechts-

zins reduzieren, um den Baurechtsnehmer nicht zu benachteiligen.  

[…]  

Wird in solchen Fällen keine entsprechende Reduktion des Baurechtszinses 

gewährt, führt dies zu einer Benachteiligung des Baurechtsnehmers zu 

Gunsten des Baurechtsgebers, da er dann gleich viel bezahlt (Baurechtszin-

sen), aber weniger dafür bekommt (Nettoertrag) oder aber mehr bezahlt 

(Erstellungskosten) ohne dass daraus ein höherer Ertrag resultieren würde. 

Wird nun der Baurechtszins im gleichem Umfang reduziert, wie sich der 

Landwert durch Einschränkung oder Zusatzleistungen reduziert hat, ent-

spricht dies keiner Subvention des Baurechtsnehmers, sondern einer Ent-

schädigung für die Erbringung einer zusätzlichen Leistung auf Wunsch 

(oder Zwang) des Baurechtsgebers.» (BWO, 2017, S. 35-36) 

Als Nutzungsbeschränkung führt die Studie die Anwendung der Kostenmiete, Vorgaben 

punkto Mindestbelegung und Einkommen respektive Vermögen künftiger Mieter:innen 

sowie die Einschränkung einer freien Übertragbarkeit des Baurechtes. Unter Zusatzver-
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einbarungen werden die Einforderung von Nachhaltigkeitslabels, altersgerechtem Bau-

en, die Durchführung von Qualitätssichernden Verfahren, die zur Verfügungstellung 

von Räumen für öffentliche Nutzung, Kunst am Bau oder Einsitz von Vertreter:innen 

der öffentlichen Hand im Vorstand (ebd., S. 34). 

 Die Schweiz und ihre Wohnbaugenossenschaften 

Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften und ihre Förderung blicken in der Schweiz 

auf eine reiche Geschichte. Die Genossenschaft als Rechtsform gibt es zwar erst seit 

Ende des 19. Jahrhunderts, die gelebte Tradition reicht mit Alpgenossenschaften und 

Allmendkorporationen viel weitere zurück. Die meisten der WBGs, die wir heute ken-

nen, entstanden «als sozial gerechtes Gegenmodell zur damaligen spekulativen Ausbeu-

tung» nach dem ersten Weltkrieg. Heute lassen sich die Werte der WBGs mit den «6 S» 

auf den Punkt bringen: (1) Selbsthilfe, (2) Selbstbestimmung, (3) Selbstverantwortung, 

(4) Selbstverwaltung, (5) Solidarität und (6) Spekulationsentzug (Schmid, 2009). 

«Mit einer aktiven Umsetzung dieser Genossenschaftsprinzipien positionie-

ren sich die Genossenschaften als dritter Weg zwischen Miete und Eigentum 

und als gemeinschaftsfördernd und sinnstiftend. Der Mensch steht im Mit-

telpunkt und nicht die Rendite. Mit der Mitgliedschaft bestehen zudem ein 

höherer Wohnschutz und ein Wohnrecht in der Genossenschaft. Somit bie-

ten Wohnbaugenossenschaften mehr als nur preisgünstiges Wohnen.» 

(Schmid, 2009) 

Trotz identischer Rechtsform gibt es eine grosse Vielfalt an WBGs, die «sich nicht nur 

in Bezug auf die Grösse sondern auch auf das Zielpublikum, den Weg ihrer Zweckerfül-

lung und ihren Werten» unterscheiden (Schmid, 2009). Gemäss Schmid können die 

WBGs in der Schweiz folgenden Typen zugeordnet werden:  

A) Gemeinnützige Mitgliedergenossenschaften 
sind Genossenschaften, deren Mitglieder auch Mieter sind und die den Anforde-
rungen der Gemeinnützigkeit entsprechen. Sie können weiter nach Grösse unter-
teilt werden: A.1 Grosse WBG ab 400 Wohnungen A.2.Mittlere WBG 100-399 
Wohnungen A3. Kleine WBG von 20-99 Wohnungen A4. Kleinst- oder Selbst-
verwirklichungsgenossenschaften7 bis 19 Wohnungen 

B) Nichtgemeinnützige Mitgliedergenossenschaften 
 die nicht den Gemeinnützigkeitskriterien entsprechen. 

C) Gemeinnützige philantropische oder soziale Genossenschaften 
bei denen die Anteilnehmer nicht oder nicht vorwiegend aus den Mietern beste-
hen und die aus philanthropischen oder sozialen Gründen ohne direkten eigenen 
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Tabelle 1: Systematisierung von Wohnbaugenossenschaften, eigene Darstellung in Anlehnung an Schmid 

(Schmid, 2004).   

Die unterschiedlichen Typen von gemeinnützigen WBGs sind regional unterschiedlich 

stark vertreten. Für die vorliegende Arbeit von Interesse sind insbesondere die dem Typ 

A zugeordnete Mieter:innengenossenschaft und die dem Typ D zugeordnete Unterneh-

mer:innengenossenschaft. Wie in Kapitel 1.1 erwähnt, sind Unterneh-

mer:innengenossenschaften in der Schweiz zwar bekannt, jedoch nicht weit verbreitet 

(Schmid, 2004). Anders sieht die Situation in Bern aus, wo die «Halter AG» einen ihrer 

sieben Firmensitze hat und die WBGs «Huebergass» und «Wir sind Stadtgargen» ge-

gründet wurden. In Bern sind gut 10% des Wohnungsbestandes in Besitz von gemein-

nützigen Wohnbauträger:innen. Während es sich bei 76% der Wohnbauträger:innen um 

Mieter:innengenossenschaften handelt liegt der Anteil an Unterneh-

mer:innengenossenschaften bei nur 19%. Da die Mieter:innengenossenschaften in Be-

zug auf Anzahl verwalteter Wohnungen eher klein und die Unterneh-

mer:innengenossenschaften eher gross sind, stellen die Unterneh-

mer:innengenossenschaften mit  63% den grossen Teil der gemeinnützigen Wohnungen 

bereit (Stadtplanungsamt der Stadt Bern, 2018, 2024).  

wirtschaftlichen Nutzen privater Personen entstanden sind. Gründer solcher 
Wohnbaugenossenschaften sind oft politische oder kirchliche Organisationen, die 
öffentliche Hand oder sozial engagierte Personen. Dabei ist die Genossenschafts-
form Mittel zum Zweck, und sie wurde deshalb gewählt, weil sie den Mitgliedern 
Vorteile bringt (demokratische Kontrolle, Finanzierung). Grundsätzlich sind auch 
andere Rechtsformen (Stiftung, Verein, gemeinnützige EG) für die Umsetzung 
des gemeinnützigen Zwecks möglich, wie verschiedene Beispiele9 zeigen. 

D) Handwerker- und Unternehmergenossenschaften 
die Wohnraum erstellen, um Aufträge oder einen Profit für das eigene Unter-
nehmen zu generieren und von den Finanzierungsinstrumenten der öffentlichen 
Hand und der Verbände zu profitieren. Dabei können solche unterschieden wer-
den, die Wohnraum erstellen und auch verwalten (vermieten) und solche, die die 
erstellten Bauten verkaufen und so die Genossenschaft ausschliesslich als rechtli-
ches Gefäss für die Bauphase nutzen 

E) Eigentümergenossenschaften 
sind Genossenschaften die meist nur gegründet werden, um gemeinsam Wohnei-
gentum für sich selbst zu erstellen und/oder um mit weniger Eigenkapital bauen 
zu können. Die Rechtsform der Genossenschaft wird anschliessend wieder aufge-
löst, oder sie besteht allenfalls weiter für die Verwaltung eines gemeinsamen 
Teils (Infrastruktur oder gemeinschaftliche Einrichtungen). 



  18 

 

Abbildung 1: Gegenüberstellung Gemeinnützige Wohnbauträger:innen nach Organisationsform und An-

zahl Wohnungen nach Organisationsform der gemeinnützigen Wohnbauträgerschaften (Eigene Darstel-

lung in Anlehnung an Stadtplanungsamt der Stadt Bern, 2018, 2024, Auskunft Wohnbaugenossenschaften 

Schweiz, Regionalverband Bern-Solothurn, 2018 und 2024)  

Abschliessend soll im Folgenden ein kurzer Blick auf die Rolle des wbg geworfen wer-

den, die Duyne Barenstein und Koch in ihrem Paper «Service providers or civil society 

activists? The dilemmas of Cooperative Housing Associations in Switzerland» untersu-

chen. Während sich der wbg zu Beginn des 20. Jahrhunderts aktiv für politische Belan-

gen seiner Mitglieder stark gemacht hat, hat er auf politischer Ebene im Laufe der Jahre 

an Bedeutung verloren und sich hauptsächlich auf die Umsetzung von Gesetzesvorlagen 

sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen für seine Mitglieder konzentriert. Im 

Kontext der aktuellen Wohnungskrise ist er jedoch wieder zum Leben erwacht. Eine 

neue Generation von Verantwortlichen hat die Führung übernommen, sieht sich jedoch 

mit internen, organisatorischen Dilemmata konfrontiert, wenn sie ihre Rolle entspre-

chend der politischen Situation wahrnehmen möchte. Die heterogene Mitgliederbasis 

des wbg erschwert es, einen Konsens über die politischen Ziele zu erreichen. Um die 

Wohnungsfrage politisch anzugehen, benötigt der Verband die Unterstützung seiner 

Mitglieder, insbesondere im Hinblick auf die Erreichung der politischen Ziele. Eine 

weitere grosse Herausforderung besteht für den wbg gemäss Duyne Barenstein und 

Koch darin, die richtige Distanz zu staatlichen Akteur:innen und politischen Arenen zu 

finden, um als Interessengruppe weiterhin Einfluss auf Veränderungen der politischen 

Rahmenbedingungen nehmen zu können, ohne dabei ihre Legitimität bei der politischen 

Umsetzung zu verlieren. (Duyne Barenstein & Koch, 2024). 



  19 

 Situation Schweden 

Während das EP-Modell in der Schweiz ein neues Phänomen und daher in Fachliteratur 

kaum besprochen ist, stellt die Entwicklung von gemeinnützigen Wohnbaugenossen-

schaften durch renditeorientierte Bauunternehmen in Schweden den Normalfall dar. 

Fast alle neuen WBGs und ihre Immobilien werden von Akteur:innen gegründet und 

entwickelt, die nicht in ihren Betrieb involviert sind. In ihrer Studie „Who ist Governing 

the Commons: Studying Swedish Housing Cooperatives” untersuchen Jonas Anund 

Vogel, Hans Lind und Per Lundquist die Herausforderungen, die sich in Bezug auf die 

langfristige Nachhaltigkeit von Immobilien und Organisationsstrukturen über die Jahre 

aus dem Modell ergeben haben (Anund Vogel et al., 2016). Dabei betonen sie unter 

anderem mangelnde Kontrolle der Qualitätsansprüche in der Entwicklung der Immobi-

lien, die im Betrieb zu hohen Kosten auf Seiten der Genossenschafter:innen führen. Wie 

in Kapitel 1.5 erläutert, dient die Untersuchungsanordnung aus dieser Arbeit der wis-

senschaftlichen Bewertung des EP-Modelles, die in Kaptiel 3.4.3 vorgenommen wird. 

3. Empirische Untersuchung 

 Expert:inneninterviews 

Die empirische Untersuchung wurde anhand von Expert:inneninterviews durchgeführt 

und verlief in 6 Schritten. 

1. Ermittlung passender Expert:innen (Schlüsselpersonen und Fachpersonen aus 

unterschiedlichen Bereichen) anhand der Forschungsfragen 

2. Erstellen unterschiedlicher Interviewleitfäden (Anhang) 

3. Durchführung Interviews mit Audioaufnahme anhand der Interviewleitfäden  

4. Transkription der Gespräche in zwei Schritten: Umwandlung in Text mit Zeit-

stempel mit «WhisperUI», anschliessend manuelle Überarbeitung zu vollständi-

gem, wörtlichem Transkript 

5. Strukturierung der Aussagen mittels SWOT-Analyse für unterschiedliche Berei-

chen (Anhang) 

6. Interpretation der Daten (Kapitel 3.2 und 3.3) 

 Auswahl Expert:innen 

Die Expert:innen umfassen einerseits Schlüsselpersonen aus dem Gründungsprozess 

und der Entwicklung des Initialprojektes WBG «Huebergass» und der WBG «Wir sind 

Stadtgarten», kurz SE, sowie Schlüsselpersonen aus dem Betrieb des Initialprojektes 
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WBG «Huebergass», kurz SB, andererseits Fachpersonen, die den drei Bereichen öf-

fentliche Hand, Verband Wohnbaugenossenschaften Schweiz und Politik zugeordnet 

werden können. Die Interviews wurden im Zeitraum vom Juni 2024 bis Juli 2024 

durchgeführt und mit Erlaubnis der Gesprächspartner:innen aufgezeichnet. 

Schlüsselpersonen Qualifikation Zuordnung 

Deborah Eggel Gründungsmitglied und ehem. Ge-
schäftsführerin «Wir sind Stadtgar-
ten», Gründungs- und ehem. Vor-
standsmitglied «Huebergass», nicht 
mehr für die «Halter AG» tätig 

SE, Fokus Sozial-
raum 

Herbert Zaugg Gründungs- und ehem. Vorstandsmit-
glied «Wir sind Stadtgarten», Grün-
dungsmitglied, ehem. Präsident und 
Geschäftsführer «Huebergass», nicht 
mehr für die «Halter AG» tätig 

SE, Fokus Finanzen 

Raphael Burkhalter Gründungs- und Vorstandsmitglied 
«Wir sind Stadtgarten», Gründungs- 
und ehem. Vorstandsmitglied «Hue-
bergass», Leiter Akquisiton und Ent-
wicklung Region Bern bei «Halter 
AG» 

SE, Fokus Bau 

Ulrich Ganitta Vorstandsmitglied «Huebergass» SB 

Tabelle 2: Liste der Schlüsselpersonen (Eigene Darstellung)   

 

Fachpersonen Qualifikation Zuordnung 

Lea Gerber Leiterin Politik / Grundlagen bei 
Wohnbaugenossenschaften Schweiz 

Verband (wbg) 

Rudolf Wachter Präsident Regionalverband Bern-
Solothurn von Wohnbaugenossen-
schaften Schweiz 

Verband (wbg) 

Jürg Sollberger Ehem. Präsident Regionalverband 
Bern-Solothurn von Wohnbaugenos-
senschaften Schweiz 

Verband (wbg) 

Peter Schmid Berater für Nonprofit-Unternehmen, 
Vizepräsident Wohnbaugenossen-
schaften Schweiz  

Verband (wbg) 

Christine Gross Koordinatorin Wohnbauförderung bei 
der Fachstelle Wohnbauförderung der 

Öffentliche Hand 
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Stadt Bern 

Aldiana Mazza Juristin, Bundesamt für Wohnungswe-
sen BWO 

Öffentliche Hand 

Edith Siegenthaler SP Grossrätin Kanton Bern, Präsiden-
tin Mieterinnen- und Mieterverband 
Kanton Bern 

Politik 

Ivo Balmer SP Grossrat Kanton Basel-Stadt, Mit-
gliedschaft in Führungs- und Auf-
sichtsgremien diverser Gremien 

Politik 

Tabelle 3: Liste der Fachpersonen (Eigene Darstellung)   

 Ziel der Befragung 

Die Befragung der Schlüsselpersonen Entwicklung und Betrieb soll dazu beitragen, das 

Modell anhand des Fallbeispiels zu verstehen und praxisnahe Hinweise auf mögliche 

Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des EP-Modells geben. Die Befragung der 

Fachpersonen wiederum ermöglichten es, eine Einordnung des Modells aus unter-

schiedlichen Perspektiven vorzunehmen. Die Erkenntnisse der Expert:inneninterviews 

bilden die Grundlage zur Anwendung der Designprinzipien für die nachhaltig erfolgrei-

che Verwaltung von Gemeingütern in Kapitel 3.4.3. 

 Leitfragen 

Die Vorbereitung auf die Expert:inneninterviews umfasste einerseits eine Onlinerecher-

che zu den betreffenden Personen und andererseits die Erarbeitung eines auf Schlüssel- 

und Fachpersonen abgestimmten Leitfadens, der als Gesprächsbasis diente. Einleitend 

wurde jeweils der berufliche Hintergrund sowie der Bezug der Person zum Thema ge-

meinnützige Wohnbaugenossenschaften geklärt.  

Themenblöcke für die Interviews mit den Schlüsselpersonen Entwicklung und Betrieb: 

A) Organisationsstruktur und Entwicklung WBG «Huebergass» und WBG «Wir 

sind Stadtgarten»  

B) Rollenverständnis WBG «Huebergass», WBG «Wir sind Stadtgarten» und «Hal-

ter AG» 

C) Motivation und strategische Zielsetzung WBG «Huebergass», WBG «Wir sind 

Stadtgarten» und «Halter AG» 

D) Gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit 
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Themenblöcke für die Interviews mit den Fachpersonen öffentliche Hand, Verband und 

Politik: 

A) Einordnung der Entwicklungs- und Organisationsstruktur der WBGs «Hueber-

gass» und  «Wir sind Stadtgarten»  

B) Chancen und Herausforderungen WBGs «Huebergass» und «Wir sind Stadtgar-

ten» aus der jeweiligen Perspektive 

C) Einordnung des Modelles aus der jeweiligen Perspektive  

 Datenauswertung 

Die Expert:inneninterviews dienen im ersten Schritt dazu, die Organisationsstruktur und 

die Funktion der von der «Halter AG» gegründeten gemeinnützigen Genossenschaften 

«Huebergass» und «Wir sind Stadtgarten» zu verstehen, um daraus ein fiktives Modell 

der Arbeitsbeschaffung für RI durch die Gründung gemeinnütziger WBGs zu beschrei-

ben. Im zweiten Schritt wird dieses Modell mit Hilfe der Erkenntnisse aus dem erste 

realisierte Projekt WBG «Huebergass» aus unterschiedlichen Perspektiven eingeordnet. 

Für jede Perspektive werden die Erkenntnisse mittels SWOT-Analyse, ein Werkzeug 

aus dem strategischen Managementbereich, das unter anderem im Bereich Produktent-

wicklung eingesetzt wird, strukturiert (Helms & Nixon, 2010). Dabei ist darauf hinzu-

weisen, dass die Aussagen, die den jeweiligen Perspektiven zugeordnet wurden, nicht 

nur aus den Gesprächen mit den entsprechenden Schlüssel- oder Fachpersonen stam-

men, da sich die meisten Expert:innen perspektivenübergreifend geäussert haben. Die 

detaillierte Auswertung ist in Anhang 2 zu finden, eine Zusammenfassung in Kapitel 

3.2.  

 Ergebnisse 

Basierend auf den Gesprächen mit den Schlüsselpersonen Entwicklung (SE) und Be-

trieb (SB) wird in Kapitel 3.2 die Entwicklungsgeschichte der WBGs «Huebergass» und 

«Wir sind Stadtgarten» beschrieben. Es ist zu beachten, dass sich die Bezeichnung 

«Schlüsselpersonen» im Rahmen der Beschreibung des Initialprojektes nicht nur auf die 

vier interviewten Personen bezieht, sondern auf einen weiteren Kreis an stark engagier-

ten Akteur:innen, die zum Gelingen des Projektes beigetragen haben. Falls sich Aussa-

gen direkt auf SE oder SB beziehen, wird entsprechend darauf hingewiesen. Herausfor-

derungen und Erfolgsfaktoren für das Initialprojekt WBG «Huebergass» werden eruiert. 

Im Fokus soll dabei der Aufbau einer funktionierenden genossenschaftlichen Organisa-

tionsstruktur, die Frage der Rollenverteilung und der Moment der Übergabe der WBG 

«Huebergass» an die heutigen Genossenschafter:innen stehen. Die Informationen 
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stammen, soweit nicht anders vermerkt, aus den Exper:inneninterviews der vier zuvor 

genannten Personen. In Kapitel 3.3 werden die gewonnen Erkenntnisse zur Beschrei-

bung des EP-Modells genutzt.  

 Das Initialprojekt  

Das Initialprojekt WBG «Huebergass», mit dem die «Halter AG» die Berner Genossen-

schaftsszene wachrüttelte und die Debatte um die Gründung gemeinnütziger Wohnbau-

trägerinnen durch renditeorientierte Immobilienentwickler:innen (RI) ins Rollen brach-

te, ist auf eine Motion des Berner Stadtrats aus dem Jahr 2003 zurückzuführen. Diese 

forderte «einen Wettbewerb unter Architektur-/Sozial/lmmobilienfachleuten-Teams für 

ein Pilotprojekt «Niedrig-Standard-Wohnraum»», der, unter Berücksichtigung von 

Nachhaltigkeitskriterien und Eigenwirtschaftlichkeit, die Bereitstellung von «Wohn-

raum für unter 200 Franken pro Zimmer» zum Ziel haben sollte. Die Umsetzung des 

Siegerprojektes sollte «auf einem geeigneten Grundstück in der Stadt Bern» erfolgen 

(Gemeinderat Bern, 2016). 13 Jahre später lancierte «Immobilien Stadt Bern» einen 

kombinierten Wettbewerb, der Planer:innen, gemeinnützige Investor:innen und Pro-

jektwettbewerb vereinten. Die öffentliche Ausschreibung nach SIA 142 trug den Namen 

«Wohnsiedlung Mutachstrasse und Stadteilpark Holligen Nord, Bern» (ISB, 2016).  

Auch wenn man bei «Halter AG» zu Beginn skeptisch war und der Idee der Gründung 

einer gemeinnützigen Genossenschaft durch eine renditeorientierte Engwicklerin wenig 

Beachtung geschenkt hat, wurde das Einverständnis für Präqualifikationsbewerbung 

gegeben. Diese erfolgte auf Eigeninitiative einer kleinen Gruppe intrinsisch motivierter 

Personen aus dem Kreis der SE. Die effektive Gründung der WBG «Huebergass» wurde 

bei Wettbewerbsgewinn in Aussicht gestellt. Die angedachte strategische Zusammen-

setzung des Interimsvorstandes war breit abgestützt, Personen aus den Bereichen Juris-

prudenz, Kommunikation, Quartierverein und Gewerbeverband waren vorgesehen. Spä-

testens zum Zeitpunkt der erfolgreichen Präqualifikation wurde man bei der «Halter 

AG» auf das Projekt aus den eigenen Reihen aufmerksam. Die Vorstellung der kurzfris-

tigen Kapitalbindung zur Auftragsakquise in Kombination mit der Gründung einer ge-

meinnützigen Wohnbaugenossenschaft, die das Projekt nach Fertigstellung übernimmt 

und der «Halter AG» in der Zwischenzeit ermöglicht, einen Beitrag zur Linderung der 

Wohnungsnot zu leisten, schien attraktiv. 
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Abbildung 2: Vorgehensmodell WBG „Huebergass“ zum Thema „Mietergenossenschaft und Partizipati-

on“ (Eigene Dartstellung, in Anlehnung an Burkhalter, 2020, S.71) 
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Die «Halter AG» konnte den Wettbewerb im Juni 2017 für sich entscheiden, treibende 

Kraft hinter dem Siegerprojekt «Huebergass» waren Schlüsselpersonen mit grosser 

intrinsischer Motivation. Die effektive Gründung der WBG «Huebergass» folgte im 

September 2017. Die Zusammensetzung des Interimsvorstandes wurde zugunsten der 

«Halter AG» leicht angepasst, sodass die von der «Halter AG» angestellten Personen im 

Laufe des Entwicklungsprozesses bis auf einen Zeitraum von drei Monaten immer die 

Mehrheit des Interimsvorstandes ausmachten. Von Anfang an war klar, dass Partizipati-

on und «Selbstorganisation im Entwicklungsprozess […] eine Nische» ist, in die man 

nicht rein wollte. In den Augen der SE konnte das wohnbaupolitische Ziel nur erreicht 

werden, «wenn die Schlüsselentscheide in der Projektentwicklung in einer kleinen pro-

fessionellen Runde gefällt werden können» (Burkhalter, 2024).  

Die SE und die «Halter AG» haben die Möglichkeiten, welche die Gründung gemein-

nütziger Genossenschaften für ihr Geschäft mit sich bringt, schnell erkannt und im März 

2019, 18 Monate nach der Projektbezogenen WBG «Huebergass», die WBG «Wir sind 

Stadtgarten» als Akquisegefäss für die «Halter AG» gegründet. Ziel dieser zweiten 

Gründung ist es, die gemachten Erfahrungen in alle Regionen, in denen die «Halter 

AG» tätig ist, hinaustragen. Zum Zeitpunkt des Verfassens der vorliegenden Arbeit hat 

die WBG «Wir sind Stadtgarten» Zweigniederlassungen in fünf Kantonen (Handelsre-

gister Kanton Bern, o. J.), Ansprechpersonen in den Regionen Zürich und Ostschweiz, 

Bern-Mittelland, Westschweiz und Tessin sowie Basel und Zentralschweiz. Die Home-

page von «Wir sind Stadtgarten» zeigt ebenfalls, dass neben der WBG «Huebergass» 

vier weitere WBGs gegründet werden sollen oder bereits gegründet wurden (Wir sind 

Stadtgarten, o. J.). 

In der Zwischenzeit hatte die WBG «Huebergass» die «Halter AG» als Gesamtleiterin 

beauftragt, das Projekt für sie zu Entwickeln und den TU-Werkvertrag mit ihr abge-

schlossen. Die SE hatten entsprechend neben ihrer Rolle bei der frisch gegründeten 

WBG «Wir sind Stadtgarten» zwei weitere Rollen, die sie wahrnehmen mussten, wobei 

zu bedenken ist, dass die WBG «Wir sind Stadtgarten» im Sinne eines Akquisegefässes 

als Synonym für die «Halter AG» zu verstehen ist. Die Gespräche mit den SE haben 

gezeigt, dass diese Dreifachbelastung einige Herausforderungen mit sich brachte. Es 

lässt sich festhalten, dass das klare Identifizieren der SE mit der WBG «Huebergass» in 

unterschiedlichen Momenten zu Konflikten mit ihrer Arbeitgeberin, der «Halter AG», 

geführt haben. Vertreterin der Auftraggeberin WBG «Huebergass» zwecks Qualitätssi-

cherung war «Abplanalp Affolter Partner», die Vermarktung wurde über die «Tend 
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EG», ein Unternehmen der «Halter Gruppe», vorangetrieben (Burkhalter, 2020. S.20). 

Auf ein Nachhaltigkeitslabel wurde verzichtet, um die Kosten tief zu halten. Es ist je-

doch zu bedenken, dass die Diskussion um Nachhaltigkeit 2017, also zu Beginn der 

Entwicklung, noch nicht so fortgeschritten war wie heute.  

Dass die «Halter AG» kein strategisches Interesse daran hat, im Sinne einer Unterneh-

mer:innengenossenschaft (UG) langfristig Teil der durch «Wir sind Stadtgarten» neu 

gegründeten, gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften zu sein, sondern diese in un-

abhängige, funktionierende Mieter:innengenossenschaften (MG) umzuwandeln, war 

schon vor der Gründung des Initialprojektes WBG «Huebergass» klar. Das frühzeitige 

Ermitteln der künftigen Genossenschafter:innen war daher von besonderer Relevanz. 

Der Aufbau einer funktionierenden Gemeinschaft, respektive genossenschaftlichen Or-

ganisationsstruktur, sollte durch eine:n Sozialraumplaner:in, im Rahmen des Initialpro-

jektes «Gesellschaftsgärtner:in» genannt, begleitet werden. Die Gemeinschaftsbildung 

wurde gemäss Aussagen SB zwar nach gängiger Praxis und mit Hilfe engagierter Pro-

zessplanung von Seiten der SE angegangen, weist jedoch Verbesserungspotenzial auf. 

Die Nähe, respektive finanzielle Abhängigkeit der Sozialraumplaner:in von der «Halter 

AG» beurteilt die SB als Schwäche. Ebenso unzureichend schätzt sie die Tatsache ein, 

dass diese Rolle im Laufe der zwei Jahre von drei verschiedenen Personen wahrge-

nommen wurde, wobei die Verantwortung schlussendlich auf die SE überging (Ganitta, 

2024).  

Da die «Halter AG» wie in Kapitel 2.2 dargelegt und durch die Gespräche mit den 

Fachpersonen bestätigt unter grosser Beobachtung der lokalen Genossenschaftsszene 

stand, wurde der Erstvergabeprozess der Wohnungen mit der Immobilienmanagement 

Software «emonitor» durchgeführt, gesteuert und überwacht. Dabei handelte es sich um 

einen rein digitalen Prozess, der zwecks «Tragfähigkeit und Akzeptanz des Ergebnis-

ses» durch eine breit abgestützte Arbeitsgruppe begleitet wurde (Burkhalter, 2020. S.23-

25). Durch die Vergabe in Etappen konnte die soziale Durchmischung Schritt für Schritt 

justiert werden. Obwohl die SE den Prozess alles in Allem als Erfolg betrachten, gab es 

gewisse Herausforderungen. So berichtet Zaugg zum Beispiel davon, dass der digitale 

Prozess seiner Auffassung nach abschreckend auf Menschen mit Migrationserfahrung 

wirkte (Zaugg, 2024). Gewisse liessen sich daran nicht hindern, so stand eines Tages 

eine ganze Familie bei der «Halter AG» in der Lobby und erkundeten sich, wo sie sich 

für eine Wohnung eintragen können (Eggel, 2024). Die städtische Vorgabe der Ziel-

gruppe im Bereich des Medianlohns wurde in der WBG «Huebergass» mit der Festle-
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gung von Einkommens- und Vermögenslimiten umgesetzt (ISB, 2016, S.8 ; WBG Hue-

bergass, 2019, S.4). Was bei der Festlegung der Einkommenslimiten nicht berücksich-

tigt wurde, ist das Erwerbsarbeitspensum der Personen. Das scheint im Hinblick auf das 

genossenschaftliche Engagement, dass von den Personen im Sinne der Mie-

ter:innengenossenschaft erwartet wird, sinnvoll. Das Einhalten der geforderten 

«Durchmischung von unterschiedlichen, jüngeren und älteren Bewohnergruppen in un-

terschiedlichen Einkommensverhältnissen» (ISB, 2016, S.5) wurde mittels eines eigens 

dafür erarbeitetem 3-Drittel-Konzept sichergestellt. Während die Einkommenslimiten 

streng gehandhabt wurden, zeigte man bei den Vermögenslimiten im Rahmen der An-

wendung dieses Konzeptes gewisse Kulanz:  

1. Der erste Drittel kann sich den monatlich anfallenden Mietzins gut leisten, ver-

mag auch das Kapital für Genossenschaftsanteil und Wohnungsanteilsscheine 

ohne grosse Schwierigkeiten zu stemmen.  

2. Der zweite Drittel bringt die Kosten für den monatlich anfallenden Mietzins und 

den Genossenschaftsanteil knapp zusammen, die Wohnungsanteilsscheinen kann 

er sich jedoch nicht leisten.  

3. Der dritte Drittel ist vermögenstechnisch gut abgesichert, kann sich Mietzins, 

Genossenschaftsanteil und Wohnungsanteilsscheine problemlos leisten und ver-

pflichtet sich deshalb, bei Bedarf zusätzliche Wohnungsanteilsscheine für den 

zweiten Drittel zu zeichnen. Die Anzahl hängt davon ab, um wieviel Prozent die 

Vermögenslimiten überschritten werden (WBG Huebergass, 2019, S.4-5).  

Zum Zeitpunkt der Rechtskräftigkeit der Baubewilligung waren zwecks Bindung Ei-

genkapital alle Mietverträge unterschrieben, der Aufbau der Gemeinschaft, respektive 

der genossenschaftlichen Organisationsstruktur konnte in Angriff genommen werden. 

Die damit verbundene Beziehungsarbeit und das Erwartungsmanagement der künftigen 

Genossenschafter:innen war intensiv und hat den SE viel abverlangt. Denn trotz ver-

meintlich klarer Kommunikation hatten einige der künftigen Genossenschafter:innen 

punkto Mitsprache eine gewisse Anspruchshaltung. Das ist insofern nachvollziehbar, als 

dass sie ihre Genossenschaftsanteile und Wohnungsanteilsscheine rund zwei Jahre vor 

Bezug ihrer neuen Wohnung bereits einbezahlt hatten. Rückblickend stellt Burkhalter 

fest: «offenbar haben wir zu wenig klar gesagt, wie die Hüte und Rollen verteilt sind» 

(Burkhalter, 2024). Ein grosser Teil dieser Beziehungsarbeit wurde im Falle der WBG 

«Huebergass» ehrenamtlich geleistet und somit nicht eingepreist.  
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Damit der Aufbau der genossenschaftlichen Organisationsstruktur gut vorangetrieben 

werden konnte, mussten die künftigen Genossenschafter:innen bei der Bewerbung um 

eine Wohnung sowohl Fähigkeiten als auch Verfügbarkeit für ein allfälliges Engage-

ment im Vorstand oder in einer Kommission angeben. In Vorbereitung auf Tätigkeiten 

in Finanz-, Bau- und Betriebskommissionen, die als Grundlage der genossenschaftli-

chen Organisationsstruktur festgelegt wurden, nahmen die Arbeitsgruppen im Sommer 

2019, rund zwei Jahre vor dem Erstbezug im Mai 2021, ihre Tätigkeit auf. Regelmässi-

ge Treffen in Form von Workshops sollten die Wissensvermittlung sicherstellen und die 

künftigen Genossenschafter:innen auf ihre Kommissionsarbeit vorbereiten. Es ist darauf 

hinzuweisen, dass es sich dabei weniger um klassische Workshopformate gehandelt hat, 

im Rahmen derer Teilnehmer:innen zu aktiver Partizipation aufgefordert werden und 

Themen selbst erarbeiten, sondern viel mehr um Informationsveranstaltungen im Sinne 

der Wissensvermittlung (Ganitta, 2024, S.6,8). Die Corona-Pandemie forderte digitale 

Formate, was den Aufbau der Gemeinschaft gemäss SB erschwert hat. Die SE wiede-

rum sind der Ansicht, dass ihnen dieser Umstand in Bezug auf Kosten und Geschwin-

digkeit mehrheitlich in die Hände gespielt hat. Weitere Arbeitsgruppen haben sich im 

Laufe der Zeit, den Bedürfnissen der künftigen Genossenschafter:innen entsprechend, 

gebildet (Burkhalter, 2020, S. 71). 

Der Erstbezug der neuen Mieter:innen, die in diesem Moment auch Genossenschaf-

ter:innen und somit Immobilienbesitzer:innen wurden, erfolgte im Mai 2021. Der Inte-

rimsvorstand wurde im Laufe der ersten zwei Generalversammlungen durch einen neu-

en Vorstand aus Mieter:innen ersetzt, die Unternehmer:innengenossenschaft WBG 

«Huebergass» wurde zur Mieter:innengenossenschaft WBG «Huebergass». Der Wis-

senstransfer in der Aufbauphase und die Prozesse der Übergabe an die drei Kommissio-

nen zum Zeitpunkt des Erstbezuges verliefen unterschiedlich. Während die Finanz-

kommission ihre Arbeit gut aufnehmen konnte, war die Baukommission mit der Her-

ausforderung beschäftigt, dass sie über längeren Zeitraum nach Erstbezug keinen Zu-

griff auf die Unterlagen hatte, die sie benötigt hätten, um ihre Arbeit auf geeigneter In-

formationsbasis aufnehmen zu können. Was die Qualität der Immobilie an sich betrifft, 

erwies sich die sukzessive Aufdeckung der für Neubauten teils normalen Unzulänglich-

keiten, teils gravierenderen baufachlichen Mängel nicht als förderlich, hinreichendes 

Vertrauen zwischen SE und der neuen Mieter:innengenossenschaft aufzubauen. Zu nen-

nen wäre hier zum Beispiel die ihrer Funktion als Vermittlerin zwischen gemeinschaft-

lichem und privatem Raum bedingt gerecht werdende Eingangssituation. Auch Schiebe-

türen, welche die betroffenen Zimmer punkto Akustik unzureichend vom Wohnbereich 
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trennen oder die gemäss Einschätzung SB mangelhafte Entwässerung der Erschlies-

sungstürme sind Gegenstand der Mängelverhandlungen zwischen der Entwicklerin der 

Immobilie und der WBG «Huebergass». Diese können nach Auffassung der SB inso-

fern als delikat erachtet werden, als dass hierbei drei Parteien aufeinandertreffen: die 

«Halter AG» als Erstellerin der Immobilie, die SE als Vertreterin des von der «Halter 

AG» gestellten Interimsvorstandes, die gleichzeitig als Auftraggeber:in fungiert und der 

Vorstand als Vertretung der Mieter:innengenossenschaft WBG «Huebergass» als neue 

Immobilienbesitzerin. Der Umgang mit Mängeln und Garantie stellt Baukommission 

und Vorstand der WBG «Huebergass» vor grosse Herausforderungen. Trotz allem kann 

aus der Perspektive der SB heute festgehalten werden, dass die Bauqualität, gemessen 

an der kurzen Bauzeit und den Erstellungskosten und im Kontrast zu vergleichbaren 

Wohnüberbauungen, «unter dem Strich […] nicht schlecht, respektive gut» ist (Ganitta, 

2024). Bei der Betriebskommission wiederum hat die Arbeit nach der Übergabe erst 

richtig begonnen, der Aufbau der Organisationsstruktur war zwar gut angelegt, die Wei-

terentwicklung auf die spezifischen Bedürfnisse der neuen Genossenschafter:innen ab-

zustimmen dauert bis heute an. Inzwischen hat sich der Betrieb des Vorstandes und aller 

Kommissionen deutlich stabilisiert und läuft gemäss SB weitgehend zufriedenstellend. 

Allerdings nicht ohne Konsequenz: Die meisten der ersten Vorstandsmitglieder der MG 

sind bereits wieder zurückgetreten und haben sich enttäuscht und ermüdet aus dem akti-

ven Genossenschaftsleben zurückgezogen (Ganitta, 2024, S.12). Zusammenfassend 

kann festgehalten werden, dass die Übergabe in Bezug auf Wissenstransfer von SE und 

SB als herausfordernd beschrieben wurde. Die «Halter AG», die WBG «Wir sind Stadt-

garten» und die WBG «Huebergass» sind zwecks Wissenstransfers, aber vor allem 

zwecks Mängelbehebung bis heute im Austausch. Die Lehren aus dem Initialprojekt 

sollen für weitere Projekte gezogen werden, wie Innovationsfähig die WBG «Wir sind 

Stadtgarten» und die in der Folge aus ihr hervorgehenden Projektgenossenschaften da-

bei über ihre eigenen Interessen hinaus bleiben, ist abzuwarten. 

Die SE haben unterschiedliche Lehren aus der Entwicklung der WBG «Huebergass» 

gezogen. Während Eggel klar festhält, dass sie nie mehr ein Projekt in dieser Form um-

setzen würde, da die persönlichen Kosten zu hoch und das Modell für eine RI ihrer Ein-

schätzung nach nicht das Richtige sei, blickt Zaugg selbstkritisch auf seine Rolle im 

Interimsvorstand: «Ich glaube, sich selber zurückzunehmen, das ist eine Lehre, die ich 

aus dem Projekt ziehe». Seiner Einschätzung nach sollte sich der neue Vorstand mit der 

Übergabe möglichst schnell neu konstituieren und der Interimsvorstand eine beratende 

Rolle einnehmen. Burkhalter wiederum nennt die klarere Kommunikation in Bezug auf 
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die Rollenverteilung zwischen neuen Genossenschafter:innen, künftigen Mieter:innen 

und Interimsvorstand. Mit Blick auf die soziale Dimension und des frühzeitigen Ge-

meinschaftsaufbaus hält er fest, dass es aus Sicht des Interimsvorstand auch Nachteile 

haben kann, wenn sich die Gemeinschaft zu früh in Selbstorganisation übt. Er ist der 

Ansicht, dass sich eine Gemeinschaft nach Erstbezug auch selbst entwickeln kann, 

wenn man ihr den Raum dafür gibt. 

Ganitta wiederum betont im Kontrast zum Vorteil der zeitnahen, schlüsselfertigen 

Übergabe einer guten Immobilie das unumgängliche Erfordernis, dass im Interimsvor-

stand bereits deutlich früher als im Fall der WBG «Huebergass», auf Stufe des quali-

tätssichernden Verfahrens, ein:e unabhängige Sozialraumplaner:in vertreten sein muss. 

Zur Sicherstellung einer sorgfältigen Auswahl der Mieter:innen muss diese Person mas-

sgeblich am Vergabeprozess beteiligt sein. Weiter müsste gewährleistet sein, dass sie 

die Sozialisierung der sich bildenden Gemeinschaft bis deutlich nach dem Bezug durch 

die Mieter:innengenossenschaft begleiten kann. Im Vergleich zu anderen gemeinnützi-

gen Wohnbaugenossenschaften, die als Mieter:innengenossenschaften gegründet wer-

den und den ganzen Entwicklungsprozess partizipativ gestalten, wird die WBG «Hue-

bergass» und das dahintersteckende Modell aus Sicht der SB unter Berücksichtigung 

dieses Optimierungspotenzial als nachahmenswerte Alternative befunden. Der Grund 

dafür ist das Wegfallen der grossen zeitlichen Ressourcen, die ein partizipativ gestalte-

ter Entwicklungsprozess fordert (Ganitta, 2024). 

Alles in Allem kann festgehalten werden, dass die WBG «Huebergass» die hoch gesetz-

ten Ansprüche zu einem grossen Teil erfüllt hat. Alle involvierten Schlüsselpersonen, 

und mit ihnen die «Halter AG», haben sich mit dem Projekt auf unbekanntes Terrain 

vorgewagt. Sie mussten sicher sein, dass das Projekt gelingt. Als treibende Kraft hinter 

dem Initialprojekt WBG «Huebergass» sind die SE zu nennen. Sie haben viel persönli-

ches Engagement eingebracht und zeitweise Risiko mitgetragen. Zwei der drei SE, die 

im Rahmen der vorliegenden Arbeit als Informationsquelle zur Verfügung standen, sind 

heute nicht mehr für die «Halter AG» tätig. Gemäss Handelsregister des Kanton Bern 

und Homepage der WBG «Wir sind Stadtgarten» sind nur noch wenige der ursprüngli-

chen Gründungsmitglieder für die WBG «Wir sind Stadtgarten» aktiv. Wenn man be-

denkt, wie viel persönliches Engagement der SE in der WBG «Huebergass» steckt, 

bleibt abzuwarten, wie sich die weiteren Projekte, die in der Zwischenzeit aus der WBG 

«Wir sind Stadtgarten» hervorgegangen sind, entwickeln. Fest steht, künftige Projekte 
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der WBG «Wir sind Stadtgarten» oder anderer RI, die in der Szene der gemeinnützigen 

WBGs mitmischen wollen, müssen sich an der WBG «Huebergass» messen. 

Auch die Gespräche mit Fachpersonen vom Verband, aber auch mit Vertreter:innen der 

öffentlichen Hand und der Politik haben gezeigt, dass die WBG «Huebergass» grund-

sätzlich als gelungenes Projekt beurteilt wird. Von Seite Fachpersonen wurde in Bezug 

auf das konkrete Projekt wenig Optimierungspotenzial genannt. In Bezug auf die Etab-

lierung der WBG «Wir sind Stadtgarten» als Modell wurden einige Punkte genannt, die 

man im Blick haben sollte. Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte aus den Ge-

sprächen zusammengefasst und den verschiedenen Perspektiven zugeordnet. Dabei ist 

darauf hinzuweisen, dass die Aussagen, die den jeweiligen Perspektiven zugeordnet 

wurden, nicht nur aus den Gesprächen mit den entsprechenden Fachpersonen stammen, 

da sich die meisten Expert:innen perspektivenübergreifend geäussert haben. 

Perspektive Verband: Die Tatsache, dass die «Halter AG» mit der damals noch nicht 

gegründeten WBG «Huebergass» den Investor:innenwettbewerb «Wohnsiedlung 

Mutachstrasse und Stadteilpark Holligen Nord, Bern» für sich entscheiden konnte, hat 

bei einigen Mitgliedern des wbg-beso Unmut ausgelöst. Das erstaunt insofern, als dass 

das Modell der Unternehmer:innengenossenschaft in Bern weit verbreitet ist. Die Ge-

spräche mit den Fachpersonen haben gezeigt, dass der Missmut weniger am Modell an 

sich lag als an der Tatsache, dass eine neue Akteurin die Genossenschaftsszene aufge-

mischt hat. Aus Sicht des wbg kann heute festgehalten werden, dass die Etablierung 

eines neuen Modells im Sinne der Erweiterung der Vielfalt der Wohnbaugenossen-

schaftsszene begrüsst wird. Ebenfalls positiv bewertet wird die Tatsache, dass die aus 

dem Modell hervorgehenden WBGs im Betrieb als Mieter:innengenossenschaften funk-

tionieren. Die Fachpersonen sehen das Modell als Chance, WBGs in strukturschwachen 

Regionen, in denen der gemeinnützige Wohnungsbau nur marginal vertreten ist, zu 

etablieren. Dieser Gedanke steht jedoch im Widerspruch zur Tatsache, dass Mie-

ter:innengenossenschaften auch viel engagierte Personen brauchen, die in diesen Regio-

nen vermutlich schwieriger zu finden sind als in urbanen Zentren. Burkhalter hält in 

diesem Zusammenhang fest, dass das Modell «nur an hochpreisigen Lagen funktio-

niert», respektive, wenn das Land in irgend einer Form günstig zur Verfügung gestellt 

wird (Burkhalter, 2024). Durch die Nähe zur RI kann das Modell Brücken in die politi-

sche Mitte schlagen und bürgerlich regierte Gemeinden vertrauenswürdige Angebote 

machen. Das wiederum kommt der breiten Abstützung des gemeinnützigen Wohnungs-

baus in der Gesellschaft und somit der Sprechung der Rahmenkredite auf nationaler 
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Ebene zugute. Mit Blick auf die Selbstorganisation bereitet den Fachpersonen die Grös-

se der WBG «Huebergass» und allfälliger weiterer Projekte gewisse Sorgen. Sie geben 

zu bedenken, dass die WBG «Huebergass» mit 100 Wohnungen eher zu den kleinen 

WBGs zählt. Viele dieser WBGs haben erfahrungsgemäss Mühe, ihre genossenschaftli-

chen Organisationsstrukturen aufgrund fehlender Ressourcen professionell aufzubauen, 

respektive zu betreiben. In Bezug auf die Wachstumsziele des Verbandes geben die 

Fachpersonen zu bedenken, dass das Innovationspotenzial dieser neuen Mie-

ter:innengenossenschaften mit nur einer Siedlung und die intrinsische Motivation der 

neuen Genossenschafter:innen in Bezug auf Entwicklungs- Wachstumsziele unklar sind. 

Die Fachpersonen zweifeln, dass aus dem Modell WBGs entstehen, die kurz nach Fer-

tigstellung bereits ein neues Projekt in Angriff nehmen. Grund dafür sehen sie im feh-

lenden Projektentwicklungswissen der Mieter:innengenossenschaft. Die Bedenken der 

Fachpersonen, dass sich die WBG «Huebergass» nicht Weiterentwickeln wird oder kei-

ne Wachstumsziele hat und langfristig zu einem Paradies für wenige Auserwählte wird, 

werden aufgrund Aussagen von Ganitta nicht geteilt. Das Bewusstsein, dass die WBG 

«Huebergass» aufgrund Vermögen und Wertsteigerung ihrer Immobilien schon bald 

Potenzial zur Weiterentwicklung haben wird, scheint vorhanden zu sein (Ganitta, 2024). 

Diese Bedenken müssen bei jedem Projekt aufs Neue adressiert werden, da sie stark 

vom Wissen der engagierten Personen abhängen.  

Perspektive öffentliche Hand: Die Fachpersonen halten fest, dass es auf den Formalen 

Ebenen keine Kritik am Modell gibt. Die Erweiterung der Vielfalt der Wohnbaugenos-

senschaftsszene und die Gründung neuer Mieter:innengenossenschaften werden auch 

von Seite der öffentlichen Hand begrüsst. Positiv erwähnt wird auch die langfristige 

Sicherung des preisgünstigen Wohnraums, die durch eine gemeinnützige WBG im Ver-

gleich zu anderen Formen, die in Bern zurzeit umgesetzt werden, garantiert ist. Eine 

Herausforderung sehen die Fachpersonen darin, Vertrauen zu den neuen Akteur:innen 

aufzubauen. Es scheint zurzeit unsicher, ob die neu gegründeten WBGs zu zuverlässi-

gen Partner:innen der öffentlichen Hand werden. Auch das hängt vom Wissen und En-

gagement der Mieter:innengenossenschaft ab. Kritisch wird die Festlegung von Ein-

kommens- und Vermögenslimiten betrachtet, da dies im Widerspruch mit der geforder-

ten Durchmischung stehen kann. Ebenfalls kritisch gesehen wird eine Neugründung in 

Bezug auf die Schaffung von günstigem Wohnraum wie im Fall der WBG «Hueber-

gass» gefordert, da das Eigenkapital in diesem Fall zu 100% von den künftigen Genos-

senschafter:innen kommen muss. Es stellt sich die Frage, ob in einem solchen Fall nicht 
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auch die Genossenschaftsanteile respektive die Wohnungsanteilsscheine gedeckelt wer-

den sollen.  

Perspektive Politik: Begrüsst wird die schnelle Umsetzung der politischen Ziele und 

der Beitrag zur Schaffung von preisgünstigem Wohnungsbau, welcher das Modell mit 

sich bringt. Die Fachpersonen geben jedoch zu bedenken, dass dieses Verständnis von 

«preisgünstig» eine sehr kurzfristige Perspektive bedingt. Wenn Genossenschaf-

ter:innen Steckdosen in Kochinsel nachrüsten und Schiebetür durch schallsichere Türen 

ersetzten, da sie die Immobilie nur dann als funktionstüchtig erachten, müsste man das 

in die Betrachtung mit einfliessen lassen. Die Frage, was die Genossenschafter:innen 

brauchen, um den Bau gut nutzen zu können, muss im Zentrum stehen. Das relativiert 

die Preisfrage en bisschen. Auch der Widerspruch, der aus dem Wunsch nach nachhalti-

gem Schaffen von preisgünstigem Wohnraum und den Arbeitsbedingungen von Subun-

ternehmer:innen entstehen kann, wird angesprochen. 

 Das EP-Modell 

Das EP-Modell umfasst mit Entwicklungs- und Projektgenossenschaft (EG und PG), die 

von der Unternehmer:innen- (UG) zur Mieter:innengenossenschaft (MG) wird, drei 

Formen von gemeinnützigen WBGs, die zwei unterschiedlichen Ebenen zugeordnet 

werden können. Die Strategische Ebene ist mit der EG bei der renditeorientierten Im-

mobilienentwicklerin (RI) angesiedelt. Die projektbezogene Ebene ist mit der PG, die in 

der Phase der Entwicklung als UG funktioniert und im Rahmen des Erstbezuges zur 

MG wird, im operativen Bereich angesiedelt. Für die Modellbetrachtung wird von fol-

genden Rahmenbedingungen ausgegangen: 

- Die Statuten von EG und PG entsprechen den Musterstatuten des wbgs, EG und 

PG sind Verbandsmitglieder des wbg. 

- Das EP-Modell kommt im Zusammenhang mit der Vergabe von Baurecht durch 

die öffentliche Hand zur Anwendung. Es wird davon ausgegangen, dass die tie-

fen Baurechtskosten an Nutzungseinschränkungen geknüpft sind, darüber hinaus 

jedoch keine weiteren Zusatzvereinbarungen getroffen werden. Die öffentliche 

Hand hat entsprechend weder Einsitz im Vorstand der EG noch im Interimsvor-

stand der UG. 

- Die Rolle der Schlüsselpersonen wird als sekundär betrachtet, das EP-Modell 

muss der kritischen Prüfung unabhängig vom positiven Einfluss allfälliger 

Schlüsselpersonen standhalten, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass 

jede RI über solche Schlüsselpersonen verfügt. 
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Abbildung 3: Illustration Funktionsweise EP-Modell: Entwicklungsgenossenschaft gründet in regelmäs-

sigem Abstand neue, nach Fertigstellung unabhängige Projektgenossenschaften (Eigene Darstellung) 
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RI, Renditeorientierte Immobilienentwicklerin («Halter AG): Die RI verschafft sich 

mit der Entwicklungsgenossenschaft Zugang zu einem Marktsegment der Wohnraum-

versorgung, der ihr ohne diese verwehrt bleibt: Gemeinnütziger Wohnungsbau. 

EG, Entwicklungsgenossenschaft (WBG «Wir sind Stadtgarten): Die EG ist als 

gemeinnützige WBG im Handelsregister eingetragen, funktioniert jedoch als reines Ak-

quisegefäss für die RI und verwaltet keine Immobilien. Sie verfügt entsprechend über 

keine Vermögenswerte. Der Vorstand ist mit sieben Arbeitnehmer:innen der RI besetzt. 

Weitere Genossenschaftsmitglieder sind nicht vorgesehen, die Generalversammlung 

wird entsprechend als beschränkt handlungsfähig beurteilt. Da sie wie eingangs erwähnt 

jedoch über keine Vermögenswerte verfügt, muss der Vorstand auch nicht entlastet 

werden. Es wird nicht davon ausgegangen, dass ein Organisationsmangel gemäss Art. 

908 i.V.m. Art. 731b Abs. 1 OR vorliegt. Es ist nicht im Interesse der EG, dass die Sta-

tuten öffentlich zugänglich sind. Der Zweck ist jedoch über das Handelsregister einseh-

bar. Die EG ist darauf bedacht, dass die Anzahl Genossenschafter:innen nie unter die 

gesetzlich vorgeschriebenen sieben Personen fällt, da das Handelsregisteramt in einem 

solchen Fall die gerichtliche Auflösung der Genossenschaft anordnen kann 

(Rechtsdienst Wohnbaugenossenschaften Schweiz, 2023). Im Rahmen von Bewer-

bungsverfahren und Wettbewerben tritt die EG als vertrauensbildende Wissensträgerin 

auf, die dem Gegenüber aufgrund ihres Erfahrungsschatzes durch die bereits realisierten 

Projekte Professionalität versichern soll. Die EG stellt die Gründung einer unabhängi-

gen PG bei Erhalt des Zuschlages in Aussicht. Im Falle eines Zuschlages entwickelt die 

EG das Projekt im Auftrag der UG. Da EG und RI als Einheit gesehen werden und die 

EG kein Gewinn machen darf und allfällige Einnahmen aufgrund fehlender Immobilien 

auch nirgends unterbringen kann, ist davon auszugehen, dass die Rechnungen direkt 

von der RI gestellt werden. So ist sichergestellt, dass das Modell auch mit externen 

Partner:innen funktionieren kann. 

PG, Projektgenossenschaft (WBG «Huebergass»): Der Begriff Projektgenossen-

schaft vereint die zwei Phasen Entwicklung und Betrieb, in denen die Projektgenossen-

schaft in der ersten Phase als Unternehmer:innengenossenschaft und in der zweiten Pha-

se als Mieter:innengenossenschaft funktioniert. Für jedes neue Projekt, dass auf Land 

im Baurecht realisiert werden kann, wird spezifisch eine neue PG gegründet. Die PG ist 

als gemeinnützige WBG im Handelsregister eingetragen. 
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Abbildung 4: Illustration EG und detaillierter Aufbau PG von Entwicklung bis Betrieb, Basierend auf 

Expert:inneninterviews und Literaturrecherche (Eigene Darstellung) 
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UG, Unternehmer:innengenossenschaft (WBG «Huebergass» Phase Entwicklung): 

Die PG funktioniert in der Entwicklungsphase als UG. Im Rahmen der Gründung wird 

ein Interimsvorstand eingesetzt. Während der Entwicklungsphase setzen sich die sieben 

Mitglieder des Interimsvorstands aus Vorstandsmitgliedern der EG oder der RI nahen 

Personen zusammen. Sie vertreten die Interessen der künftigen Genossenschafter:innen, 

Art. 902 Abs. 1 OR verpflichtet sie dazu, «die Geschäfte der Genossenschaft mit aller 

Sorgfalt» zu leiten «die genossenschaftlichen Aufgabe mit besten Kräften» zu fördern. 

Weitere Genossenschaftsmitglieder sind nicht vorgesehen, die Generalversammlung 

wird entsprechend als beschränkt handlungsfähig beurteilt. Es wird jedoch nicht davon 

ausgegangen, dass ein Organisationsmangel gemäss Art. 908 i.V.m. Art. 731b Abs. 1 

OR vorliegt. Es ist nicht im Interesse der UG, dass die Statuten öffentlich zugänglich 

sind. Der Zweck ist jedoch über das Handelsregister einsehbar. Es ist darauf hinzuwei-

sen, dass eine UG mit ihrem EG und RI nahem Interimsvorstand gemäss Beschreibung 

im Konflikt mit Art. 29 Abs. 3 der wbg-Musterstatuten stehen kann, da dieser die Mit-

glieder des Vorstands im Falle von Interessenskonflikten zum Ausstand verpflichtet. 

Die UG ist darauf bedacht, dass die Anzahl Genossenschafter:innen nie unter die ge-

setzlich vorgeschriebenen sieben Personen fällt, da das Handelsregisteramt in einem 

solchen Fall die gerichtliche Auflösung der Genossenschaft anordnen kann 

(Rechtsdienst Wohnbaugenossenschaften Schweiz, 2023).  

MG, Mieter:innengenossenschaft (WBG «Huebergass» Phase Betrieb): Die PG 

funktioniert in der Betriebsphase als MG. Parallel zur Entwicklung des Projektes wird 

daher die Gemeinschaft der künftigen Mieter:innengenossenschaft und ihre genossen-

schaftliche Organisationsstruktur professionell aufgebaut. Verantwortlich dafür ist ein:e 

eigens dafür eingestellte Sozialraupmplaner:in oder Communitybuilder:in, die durch die 

RI bezahlt wird. Im Rahmen dieses Prozesses werden Genossenschafter:innen und po-

tenzielle Vorstandsmitglieder mittels Workshops auf ihre Tätigkeit nach der Übernahme 

der Verantwortung für Finanzen, Bau und Soziales vorbereitet. Die Workshops werden 

durch die EG begleitet, Teilnahme am Weiterbildungsprogramm des wbgs ist nicht vor-

gesehen. Nach Erstbezug durch die neuen Genossenschafter:innen wird die UG zur MG. 

Da MG und UG unter dem Mantel der PG eingetragen sind und die Statuten vorerst 

gleichbleiben, ist diese Veränderung im Handelsregister vorerst nicht ersichtlich. Der 

Interimsvorstand wird im Laufe der ersten zwei Generalversammlungen durch Bewoh-

ner:innen ersetzt. Im Rahmen der ersten Generalversammlung der MG treten vier Mit-

glieder des Interimsvorstandes zurück, vier der neuen Genossenschafter:innen werden in 

den Vorstand gewählt. Die neuen Genossenschafter:innen stellen die absolute Mehrheit 
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des Vorstandes. Ein Jahr später treten die restlichen drei Mitglieder des Interimsvor-

standes zurück, drei der neuen Genossenschafter:innen werden in den Vorstand gewählt. 

Die Mutation vom Interimsvorstand zum Vorstand kann im Handelsregister nachvoll-

zogen werden. Die Statuten der MG sind öffentlich zugänglich. 

 Designprinzipien für die Verwaltung von Gemeingütern 

 Wohnbaugenossenschaft als Gemeingut 

Zur kritischen Prüfung des EP-Modells werden die gemeinnützige Wohnbaugenossen-

schaften EG und PG als Gemeingüter verstanden (Hess, 2008; Anund Vogel et al., 

2016; Verheij et al., 2024) Denn «nicht alles ist Gemeingut, aber vieles kann Gemeingut 

werden» (Stein & Helfrich, 2011). Wie in Kapitel 2.1 erläutert, setzen sich Gemeingüter 

aus drei Grundbausteinen zusammen. Ein Vergleich mit den drei Grundbausteinen der 

materiellen, sozialen und regulativen Dimension (Helfrich, 2010, S.11) legt folgende 

Zuordnung nahe: 

1. Der materielle Baustein «bezieht sich auf die Ressource selbst»: die Immobilie 

und der Boden, auf dem sie steht. 

2. Der soziale Baustein «verweist auf die Menschen, die diese Ressource in An-

spruch nehmen»: die Genossenschafter:innen, welche die Immobilie nutzen. 

3. Der regulative Baustein «umfasst die Regeln und Normen, die im Umgang mit 

Gemeingütern gelten»: die Statuten und Reglemente, welche die Genossenschaf-

ter:innen für sich und ihre Immobilie definieren. 

 

Abbildung 5: Zuordnung der Elemente einer Wohnbaugenossenschaft zu den drei Grundbausteinen, die 

Gemeingüter ausmachen (Eigene Darstellung in Anlehnung an Helfrich, 2010, S.11) 
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 Beschreibung der Designprinzipien 

In «Die Welt der Commons: Muster gemeinsamen Handelns» werden die acht Prinzi-

pien für die nachhaltig erfolgreiche Verwaltung von Gemeingütern unter dem Titel 

««Elinor’s Law» - Design-Prinzipien für Commons-Institutionen» (Helfrich et al., 2015, 

S. 55-56) wie folgt beschrieben: 

Tabelle 4: «Elinor’s Law» - Design-Prinzipien für Commons-Institutionen (Eigene Darstellung in 

Anlehnung an Helfrich et al., 2015, S.55-56)   

1) Grenzen 
Es existieren klare und lokal akzeptierte Grenzen zwischen legitimen Nutzern 
und Nicht-Nutzungsberechtigten. Es existieren klare Grenzen zwischen einem 
spezifischen Gemeinressourcensystem und einem grösseren sozio-ökologischen 
System. 

2) Kongruenz 
Die Regeln für die Aneignung und Reproduktion einer Ressource entsprechen 
den örtlichen und den kulturellen Bedingungen. Aneignungs- und Bereitstel-
lungsregeln sind aufeinander abgestimmt; die Verteilung der Kosten unter den 
Nutzern ist proportional zur Verteilung des Nutzens. 

3) Gemeinschaftliche Entscheidungen 
Die meisten Personen, die von einem Ressourcensystem betroffen sind, können 
an Entscheidungen zur Bestimmung und Änderung der Nutzungsregeln teilneh-
men (auch wenn viele diese Möglichkeit nicht wahrnehmen). 

4) Monitoring 
Es muss ausreichend Kontrolle über Ressourcen geben, um Regelverstössen vor-
beugen zu können. Personen, die mit der Überwachung der Ressource und deren 
Aneignung betraut sind, müssen selbst Nutzer oder den Nutzern rechenschafts-
pflichtig sein. 

5) Abgestufte Sanktionen 
Verhängte Sanktionen sollen in einem vernünftigen Verhältnis zum verursachten 
Problem stehen. Die Bestrafung von Regelverletzungen beginnt auf niedrigem 
Niveau und verschärft sich, wenn Nutzer eine Regel mehrfach verletzen. 

6) Konfliktlösungsmechanismen 
Konfliktlösungsmechanismen müssen schnell, günstig und direkt sein. Es gibt 
lokale Räume für die Lösung von Konflikten zwischen Nutzern sowie zwischen 
Nutzern und Behörden [z.B. Mediation]. 

7) Anerkennung von Recht auf Selbstorganisation 
Es ist ein Mindestmass staatlicher Anerkennung des Rechtes der Nutzer erforder-
lich, ihre eigenen Regeln zu bestimmen. 

8) Eingebettete Institution 
Wenn eine Gemeinressource eng mit einem grossen Ressourcensystem verbun-
den ist, sind Governance-Strukturen auf mehreren Ebenen miteinander »ver-
schachtelt« (Polyzentrische Governance). 
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 Anwendung der Designprinzipien 

In Anlehnung an «Who is Governing the Commons: Studying Swedish Housing Coope-

ratives» (Anund Vogel et al., 2016) wird im diesem Kapitel versucht, Elinor Ostroms 

acht Designprinzipien für die nachhaltig erfolgreiche Verwaltung von Gemeingütern 

(Ostrom, 2000, S.41; Helfrich et al., 2015, S.55-56) auf das EP-Modell mit den zwei 

Formen Entwicklungs- und Projektgenossenschaft anzuwenden. Mit Blick auf die Ent-

wicklungsgenossenschaft (EG) ist vorwegzunehmen, dass es sich dabei gemäss Be-

schreibung in Kapitel 3.3 um ein leeres Gefäss handelt. Es fragt sich, ob man sie als 

Gemeingut nach Kapitel 3.4.1 definieren kann, fehlt ihr doch ohne Immobilie der Mate-

rielle Baustein. Im Fall der Projektgenossenschaft (PG) werden die beiden unterformen 

Unternehmer:innen- und Mieter:innengenossenschaft (UG und MG), aus welchen sich 

die PG zusammensetzt, aufgrund der sich unterscheidenden Organisationsstruktur in 

Entwicklungs- und Betriebsphase, separat angeschaut, obwohl es sich dabei faktisch um 

das selbe Gemeingut handelt. Entsprechend muss bei der Frage nach der Erfüllung der 

Designprinzipien in Bezug auf UG und MG übergreifend argumentiert werden.  

Der Kurzbeschrieb der Prinzipien erfolgt frei übersetzt in Anlehnung an Anund Vogel, 

Helfrich und Ostrom (Anund Vogel et al., 2016; Helfrich et al., 2015; Ostrom, 2000). 

Im Sinne der besseren Lesbarkeit werden die Prinzipien mit den fürs Verständnis der 

Arbeit relevanten Begriffen zu kurzen Sätzen ausformuliert und, falls vorhanden, mit 

einem Verweis auf massgebende Rahmenbedingungen versehen. Die Bewertung der 

Anwendung der Prinzipien erfolgt durch die Interpretation der Autorin. Die Einschät-

zung basiert auf dem Wissen aus Literaturrecherche und Expert:inneninterviews. Es 

wird zwischen erfüllt, eher erfüllt, eher nicht erfüllt und nicht erfüllt unterschieden. 

Designprinzip 1: Grenzen. Die Grenzen des Gemeingutes (Immobilie) und die In-

dividuen mit Nutzungsrecht (Genossenschafter:innen) sind klar definiert. Art. 7 

Abs. 1 der wbg Musterstatuten hält diesbezüglich fest, dass «jede volljährige natürliche 

und jede juristische Person […] welche mindestens einen Genossenschaftsanteil über-

nimmt» Genossenschafter:in werden kann. Abs. 2 weist darauf hin, dass «die Zahl der 

Mitglieder […] unbeschränkt» ist. Im Kommentar zu den Musterstatuten hält der wbg 

fest, dass «Einschränkungen, die sich vernünftigerweise aus dem Genossenschafts-

zweck ableiten lassen», zulässig sind (Rechtsdienst Wohnbaugenossenschaften 

Schweiz, 2023, S.23). 

Entwicklungsgenossenschaft: Die Grenzen des Gemeinguts sind in Theorie klar defi-

niert, in Praxis kommen sie jedoch nicht zum Tragen, da die EG nur strategisch tätig ist. 
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Auch die Individuen mit Nutzungsrecht sind gemäss Musterstatuten theoretisch klar 

definiert. In Praxis ist jedoch davon auszugehen, dass Einschränkungen bestehen und 

der Vorstand mit Arbeitnehmer:innen der RI besetzt ist. Die Möglichkeit der Ein-

schränkungen punkto Mitgliedschaft müsste auf Zulässigkeit geprüft werden.  

Projektgenossenschaft Phase Entwicklung / Unternehmer:innengenossenschaft: Die in 

der Entwicklung begriffene Immobilie und der sie umgebende Freiraum definieren die 

Grenzen des Gemeinguts. Die Individuen mit Nutzungsrecht sind gemäss Musterstatu-

ten theoretisch klar definiert. In Praxis ist jedoch davon auszugehen, dass Einschrän-

kungen bestehen und der Interimsvorstand mit Vorstandsmitgliedern der EG oder der RI 

nahestehenden Personen besetzt ist. Die Möglichkeit der Einschränkungen punkto Mit-

gliedschaft müsste auf Zulässigkeit geprüft werden. 

Projektgenossenschaft Phase Betrieb / Mieter:innengenossenschaft: Die Immobilie und 

der sie umgebende Freiraum definieren die Grenzen des Gemeinguts. Die Statuten der 

MG sind öffentlich zugänglich, die MG steht allen natürlichen und juristischen Perso-

nen offen, somit sind auch die Individuen mit Nutzungsrecht klar definiert. 

Zwischenfazit Designprinzip 1: Das Designprinzip 1 wird als eher erfüllt eingestuft. 

Obwohl die Grenzen des Gemeingutes und die Individuen mit Nutzungsrecht theore-

tisch in EG, UG und MG klar definiert sind, liegt die Vermutung nahe, dass die prakti-

sche Umsetzung bei EG und UG punkto Einschränkung der Mitgliedschaft im Konflikt 

mit den Musterstatuten steht, da aus dem Zweck nicht ableitbar ist, dass nur Arbeitneh-

mer:innen der RI oder der RI nahen Personen Genossenschafter:innen werden können. 

Designprinzip 2: Kongruenz. Die Regeln (Statuten, Reglemente) für die Aneignung 

des Gemeingutes (Immobilie) entsprechen lokalen Gegebenheiten, die Verteilung 

von Kosten und Nutzen ist proportional auf die Individuen mit Nutzungsrecht 

(Genossenschafter:innen) verteilt. Die Musterstatuten können im Rahmen der gesetz-

lichen Vorgaben in Bezug auf gemeinnützige Organisationen individuell ausgearbeitet 

werden. Punkt 5 der Charta für gemeinnützige Wohnbauträgerinnen besagt überdies, 

dass Wohnbaugenossenschaften «die Bedürfnisse der heutigen und der künftigen Be-

wohnerschaft» berücksichtigen und dass «die Ideale der Genossenschaften und deren 

soziale Haltung […] auch bei der Wahl der Geschäftspartner und bei Arbeitsvergebun-

gen zum Ausdruck» kommen (wbg und Wohnen Schweiz, 2013). 

Entwicklungsgenossenschaft: Da die EG nur strategisch tätig ist, kann dieses Prinzip 

nur im übertragenen Sinn auf die EG angewendet werden. Der Nutzen aus den Akquise-
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tätigkeiten welche als Kosten der EG verstanden werden können, ziehen schlussendlich 

zu einem grossen Teil die RI.  

Projektgenossenschaft Phase Entwicklung / Unternehmer:innengenossenschaft: Die 

Statuten und Reglemente können bei der Neugründung einer UG im Rahmen der ge-

setzlichen Vorgaben auf die lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Kosten und Nut-

zen können jedoch nicht proportional auf die Genossenschafter:innen der UG verteilt 

werden, da der Interimsvorstand, der in der Phase der Entwicklung die Gesamtheit der 

Genossenschafter:innen ausmacht, sämtliche Entwicklungsentscheide inklusive Bau-

rechts- und Finanzierungskonditionen des Fremdkapitalanteil bestimmt, für die er nach 

Übergabe an die MG nicht mehr verantwortlich ist. Zudem kann er aufgrund seines 

Rücktrittes zu Beginn der Betriebsphase nicht vom Nutzen der entwickelten Immobilie 

und der aufgebauten Gemeinschaft profitieren.  

Projektgenossenschaft Phase Betrieb / Mieter:innengenossenschaft: Die Statuten und 

Reglemente können bei Übernahme, respektive bei der Transformation der UG zur MG, 

im Rahmen des gesetzlichen Vorgaben auf sich verändernde Gegebenheiten angepasst 

werden. Langfristig betrachtet können Kosten und Nutzen proportional auf die Genos-

senschafter:innen der MG verteilt werden. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die 

MG im Moment der Übernahme sämtliche Kosten und Nutzen, von Immobilie, Bau-

rechts- und Finanzierungskonditionen bis zu Miet- und weiteren Verträgen der UG 

übernehmen muss, ohne Einfluss darauf zu haben.  

Zwischenfazit Designprinzip 2: Das Designprinzip 2 wird als eher nicht erfüllt einge-

stuft. Einerseits besteht die Möglichkeit, Statuten und Reglemente auf lokale Gegeben-

heiten anzupassen, was somit als erfüllt gilt. Andererseits können Kosten und Nutzen 

im EP-Modell nie gleichmässig auf Genossenschafter:innen von EG, UG und MG ver-

teilt werden. Während der RI durch EG und UG kurzfristig Nutzen aus der Entwicklung 

der Immobilie ziehen kann, sind sie langfristig nicht für die durch sie verursachten, an-

fallende Kosten zuständig. Die MG wiederum profitiert zwar von der Übernahme der 

Immobilie, ist somit jedoch auch für den Unterhalt einer Immobilie verantwortlich, auf 

deren Entwicklung sie keinen Einfluss hatte. Da die Genossenschafter:innen im Trans-

fer von UG zu MG ausgetauscht werden, ist zudem darauf hinzuweisen, dass Kommu-

nikation, Wissens- und Verantwortungstransfer zwischen den Genossenschafter:innen 

der UG und der MG eine grosse Herausforderung darstellen kann. Es stellt sich zudem 

die Frage, bis zu welchem Grad Punkt 5 der Charta für gemeinnützige Wohnbauträge-

rinnen im Rahmen des EP-Modells umgesetzt werden kann. 
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Designprinzip 3: Gemeinschaftliche Entscheidungen. Gemeinschaftliche Entschei-

dungsfindungsprozesse ermöglichen es Individuen mit Nutzungsrecht (Genossen-

schafter:innen), sich an der Änderung von Regeln (Statuten, Reglemente) zu betei-

ligen. Statutenänderungen müssen gemäss Art. 28 Abs. 3 der wbg Musterstatuten mit 

einer Zweidrittelmehrheit von der Generalversammlung beschlossen werden 

(Rechtsdienst Wohnbaugenossenschaften Schweiz, 2023, S.48). Darüber hinaus ist er-

neut auf Punkt 5 der Charta für gemeinnützige Wohnbauträgerinnen hinzuweisen, der 

besagt, dass Wohnbaugenossenschaften «die Bedürfnisse der heutigen und der künfti-

gen Bewohnerschaft» berücksichtigen müssen (wbg und Wohnen Schweiz, 2013). 

Entwicklungsgenossenschaft: Die Mitglieder des Vorstandes bilden die Gesamtheit der 

Genossenschaft. Statutenänderungen können aufgrund der tiefen Mitgliederzahl ver-

hältnismässig einfach vorgenommen werden.  

Projektgenossenschaft Phase Entwicklung / Unternehmer:innengenossenschaft: Wäh-

rend der Entwicklungsphase bilden die Mitglieder des Interimsvorstand die Gesamtheit 

der Genossenschaft. Statutenänderungen können aufgrund der tiefen Mitgliederzahl 

verhältnismässig einfach vorgenommen werden. Obwohl es die Aufgabe des Interims-

vorstandes ist, die Interessen der künftigen Genossenschafter:innen zu vertreten, bleibt 

fragwürdig, wie gross der Anreiz diesbezüglich ist, da sie aufgrund ihrer beruflichen 

Situation in Abhängigkeit zum RI stehen. Auch die Ausarbeitung von Reglementen 

scheint ohne Einbindung der künftigen Genossenschafter:innen fragwürdig, da diese 

besagte Reglemente nach Übernahme einfach anpassen können. 

Projektgenossenschaft Phase Betrieb / Mieter:innengenossenschaft: Alle Genossen-

schafter:innen können sich an der Änderung von Statuten und Reglementen beteiligen. 

Während eine Statutenänderungen mit einer Zweidrittelmehrheit von der Generalver-

sammlung beschlossen werden muss, können die Genossenschafter:innen selber be-

stimmen, wann und wie sie ihre Reglemente anpassen wollen. Es ist jedoch darauf hin-

zuweisen, dass die unerfahrene MG nach Übernahme von der professionell organisier-

ten UG Entscheidungsfindungsmechanismen etablieren muss. Sie muss sich die durch 

die UG angelegte Organisationsstruktur aneignen und bei Bedarf anpassen. Wie schnell 

und professionell dieser Prozess abläuft, hängt von der Grösse der MG ab. Die Gesprä-

che mit den Fachpersonen vom wbg haben bestätigt, dass den WBGs die professionelle 

Organisation ab rund 200 Wohnungen, sprich rund 500 Personen, wesentlich leichter 

fällt. 
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Zwischenfazit Designprinzip 3: Das Designprinzip 3 wird als eher erfüllt eingestuft. 

Während gemeinschaftliche Entscheidungen innerhalb von EG, UG und MG zwar mög-

lich sind, muss auch bei diesem Prinzip darauf hingewiesen werden, dass die Genossen-

schafter:innen im Transfer von UG zu MG ausgetauscht werden, die MG somit Statuten 

und Reglemente übernehmen muss, auf deren Erstellung sie keinen Einfluss hatte. Nach 

Übernahme können die Genossenschafter:innen der MG Statuten und Reglemente zwar 

im Rahmen des gesetzlichen Spielraums vornehmen, müssen sich diesbezüglich jedoch 

auch das nötige Wissen aneignen, dass sie im Laufe des Entwicklungsprozesses nicht 

oder nur beschränkt aufbauen konnten.  

Designprinzip 4: Monitoring. Der Zustandes des Gemeingutes sowie dessen Nut-

zer:innen (Genossenschafter:innen) wird regelmässig kontrolliert. Kontrol-

leur:inne sind den Genossenschafter:innen gegenüber rechenschaftspflichtig. Die 

Musterstatuten sehen im Sinne der Generalversammlung, die gemäss Art. 26 Abs. 2 

«jährlich innerhalb der ersten Hälfte des Kalenderjahres» stattfinden muss und die ge-

mäss Art. 25 Abs. 1 den Jahresbericht des Vorstandes genehmigen und die Mitglieder 

des Vorstandes entlasten kann, ein internes Monitoring vor. Art. 27 Abs. 3 besagt des 

Weiteren, dass Vorstandsmitglieder «bei Beschlüssen über die Entlastung der Mitglie-

der des Vorsandes […] kein Stimmrecht» haben (Rechtsdienst 

Wohnbaugenossenschaften Schweiz, 2023, S.44-47). Siehe dazu auch Art. 879 Abs. 2 

Ziff. 4 und Art. 887 Abs. 1 OR.  

Entwicklungsgenossenschaft: Da die EG kein Gemeingut im Sinne einer Immobilie 

verwaltet, braucht es diesbezüglich auch keine Kontrollmechanismen. Eine Kontrolle 

im Sinne der Entlastung des Vorstandes durch die Generalversammlung ist nicht mög-

lich, da die EG keine weiteren Genossenschaftsmitglieder hat.  

Projektgenossenschaft Phase Entwicklung / Unternehmer:innengenossenschaft: Da die 

UG keine weiteren Genossenschaftsmitglieder als den Interimsvorstand hat, ist eine 

Kontrolle im Sinne der Entlastung des Vorstandes durch die Generalversammlung nicht 

möglich. Die Aufgabe der Entlastung des Interimsvorstandes kommt den neuen Genos-

senschafter:innen im Rahmen der ersten Generalversammlung nach Erstbezug zu, so-

bald der Transfer von UG zu MG vollzogen ist. Die Generalversammlung der MG kann 

die Entlastung verweigern. 
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Projektgenossenschaft Phase Betrieb / Mieter:innengenossenschaft: Die Generalver-

sammlung übernimmt die Kontrollfunktion über den Vorstand, die Genossenschaf-

ter:innen können bei Bedarf weitere Monitoring Elemente etablieren. 

Zwischenfazit Designprinzip 4: Das Designprinzip 4 wird als eher nicht erfüllt einge-

stuft. Während das Prinzip für die MG durch die jährliche Generalversammlung erfüllt 

ist, werden die gemäss Musterstatuten wbg resp. OR vorgesehenen Kontrollmechanis-

men in der EG und der UG als nicht umsetzbar beurteilt.  

Designprinzip 5: Abgestufte Sanktionen. Regelverstösse von Genossenschaf-

ter:innen können sanktioniert werden. Dabei soll die Bestrafung im Verhältnis zur 

gebrochenen Regel liegen und sich bei wiederholtem Regelbruch schrittweise ver-

schärfen. Art. 11 der wbg Musterstatuten behandelt den Ausschluss aus einer Genos-

senschaft von der Mahnung bis zur Kündigung des Mietvertrages, was als Eskalations-

stufen bei Regelverstössen verstanden werden kann (Rechtsdienst 

Wohnbaugenossenschaften Schweiz, 2023, S.28). 

Entwicklungsgenossenschaft: Da die EG rein strategisch tätig ist, gibt es wenig Mög-

lichkeiten für Regelverstösse. Aufgrund fehlender Kontrolle gemäss Designprinzip 4 

könnten diese jedoch auch nur schwer geahndet werden.  

Projektgenossenschaft Phase Entwicklung / Unternehmer:innengenossenschaft: Da der 

Interimsvorstand die Gesamtheit der Genossenschafter:innen ausmacht, können allfälli-

ge Regelverstösse nur schwer geahndet werden.  

Projektgenossenschaft Phase Betrieb / Mieter:innengenossenschaft: Die Stufenweise 

Sanktionierung bei Regelverstössen ist bei Bedarf gemäss Musterstatuten möglich. Ob 

eine Sanktionierung rückwirkend auf den Interimsvorstand der UG vorgenommen wer-

den kann, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht beurteilt werden.  

Zwischenfazit Designprinzip 5: Das Designprinzip 5 wird als eher nicht erfüllt einge-

stuft. Sanktionierung ist gemäss Musterstatuten bei EG, UG und MG möglich, da die 

EG und UG abgesehen vom Vorstand, respektive Interimsvorstand jedoch keine weite-

ren Mitglieder hat, gibt es auch keine Genossenschafter:innen, die einen Regelverstoss 

sanktionieren könnten. Selbst falls EG oder UG weiter Mitglieder aus den eignen Rei-

hen hätten, wäre überdies fraglich, in welchem Mass sie aufgrund der Abhängigkeit zur 

RI diese Kontroll- respektive Sanktionierungsfunktionen ausüben könnten. 
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Designprinzip 6: Konfliktlösungsmechanismen. Genossenschafter:innen haben 

direkten, niederschwellig Zugriff auf Werkzeuge zur Konfliktlösung. 

Entwicklungsgenossenschaft: Ob es innerhalb der EG oder zwischen EG und RI zu 

Konflikten kommt, hängt davon ab, wie gut die betroffenen Personen ihre Tätigkeit im 

Vorstand der EG von ihrer Erwerbstätigkeit für die RI trennen können. Je leichter ihnen 

die Trennung fällt, umso grösser wird das Konfliktpotenzial. Es ist davon auszugehen, 

dass der RI einen gewissen Einfluss auf die Mitglieder des Vorstands hat, auch wenn 

diese ihre Rolle als natürliche Privatperson wahrnehmen. Ihren Lohn beziehen sie vom 

RI, dadurch ist eine klare Abhängigkeit vorhanden. Konfliktlösungsmechanismen kön-

nen aufgrund der gemeinsamen Erwerbstätigkeit für den RI im Arbeitsalltag jedoch 

leicht etabliert werden. 

Projektgenossenschaft Phase Entwicklung / Unternehmer:innengenossenschaft: Ob es 

innerhalb der UG oder zwischen UG und RI zu Konflikten kommt, hängt davon ab, wie 

gut die betroffenen Personen ihre Tätigkeit im Vorstand der EG von ihrer Erwerbstätig-

keit für die RI trennen können. Es ist davon auszugehen, dass der RI einen gewissen 

Einfluss auf die Mitglieder des Interimsvorstands hat, auch wenn diese ihre Rolle als 

natürliche Privatperson wahrnehmen. Auch hier gilt: Je leichter ihnen die Trennung 

fällt, umso grösser wird das Konfliktpotenzial. Konfliktlösungsmechanismen können 

aufgrund der gemeinsamen Erwerbstätigkeit für den RI im Arbeitsalltag jedoch leicht 

etabliert werden. 

Projektgenossenschaft Phase Betrieb / Mieter:innengenossenschaft: Nach Übernahme 

der professionell organisierten UG durch die unerfahrene MG muss diese lernen, Kon-

fliktlösungsmechanismen zu etablieren. Abhängig von der Grösse der MG und der Er-

fahrung ihrer Genossenschafter:innen kann der Prozess ein paar Jahre dauern. In Bezug 

auf Konfliktlösung zwischen MG und UG, resp. RI kann im Rahmen dieser Arbeit nicht 

geklärt werden, ob die MG Zugriff auf Konfliktlösungsmechanismen hat. 

Zwischenfazit Designprinzip 6: Das Designprinzip 6 wird als eher erfüllt eingestuft, 

auch wenn die Konfliktlösungsmechanismen im Falle der MG zuerst etabliert werden 

müssen. 

Designprinzip 7: Anerkennung von Recht auf Selbstorganisation. Externe Behör-

den und staatliche Akteur:innen anerkennen die Autonomie des Gemeingutes (Ge-

nossenschaft) und somit das Recht der Individuen mit Nutzungsrecht (Genossen-

schafter:innen) auf minimale Selbstorganisation. Das Prinzip der Selbstorganisation 
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und damit auch der Selbstbestimmung ist nicht nur Teil des genossenschaftlichen 

Grundgedankens, sondern auch des föderalistischen Selbstverständnisses der direkten 

Demokratie der Schweiz, in der «die Macht […] der staatlichen Struktur nach dem Prin-

zip der Subsidiarität verteilt» wird (EDA, o. J.).   

Zwischenfazit Designprinzip 7: Das Designprinzip 7 wird als erfüllt eigestuft. EG und 

PG sind von der öffentlichen Hand anerkannte gemeinnützige Wohnbaugenossenschaf-

ten mit dazugehörigen Rechten und Pflichten. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass 

bei der Formulierung des Prinzips davon ausgegangen wird, dass die Genossenschaf-

ter:innen eine intrinsische Motivation in Bezug auf Selbstorganisation mit sich bringen, 

was in Bezug auf die MG aufgrund des Casting-Charakters der Gemeinschaft nicht ga-

rantiert werden kann. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Selbstor-

ganisation nicht zu unterschätzende Herausforderungen mit sich bringt, auf welche die 

MG mit Blick auf die Tatsache, dass sie erst zu Beginn des Betriebes die Verantwortung 

für die Immobilie übernehmen können, selbst bei theoretischer Auseinandersetzung mit 

dem Thema vermutlich nicht genügend vorbereitet sind.  

Designprinzip 8: Eingebettete Institution. Das Gemeingut (die Genossenschaft mit 

ihren Genossenschafter:innen und ihren Immobilien) ist im Sinne von mehrschich-

tigen Governance-Strukturen in grössere, übergeordnete Systeme (Verband der 

gemeinnützigen Wohnbauträger:innen) eingebettet. Das WFG Merkblatt besagt ei-

nerseits, dass Bauträger:innen, die als gemeinnützig anerkannt werden wollen, sich «mit 

der Charta der gemeinnützigen Wohnbauträgerinnen einverstanden erklären» müssen 

und, falls sie Bundeshilfe in Anspruch nehmen wollen, «einer Dachorganisation des 

gemeinnützigen Wohnungsbaus angehören» müssen (BWO, 2024). Davon wird in der 

vorliegenden Versuchsanordnung ausgegangen. 

Zwischenfazit Desinprinzip 8: Das Designprinzip 8 wird als erfüllt eigestuft. Die Basis 

für eine Einbettung in übergeordnete Strukturen ist für EG und PG gegeben, es ist da-

von auszugehen, dass sie gute Voraussetzungen mit sich bringen, sich in der jeweils 

lokalen Genossenschaftsszene zu vernetzen. Der Grad der Vernetzung hängt im Fall der 

EG und UG vom Engagement des Vorstandes, respektive des Interimsvorstandes ab. Im 

Falle der MG ist davon auszugehen, dass das intrinsische Interesse an der Vernetzung 

und Einbettung aufgrund des geringen genossenschaftlichen Vorwissens stark ist. Die 

Einbettung in Bezug auf öffentliche Hand hängt von den Bedingungen des Baurechts-

vertrages ab und kann von der öffentlichen Hand beeinflusst werden.  
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 Erfolgsfaktoren 

Die Versuchsanordnung hat gezeigt, dass die Designprinzipien nach Ostrom nicht voll-

umfänglich auf das EP-Modell angewendet werden können. Zwei Prinzipien werden als 

erfüllt eingestuft, drei als eher erfüllt, und drei als eher nicht erfüllt.  

Das EP-Modell birgt einige Herausforderungen. Es kann festgehalten werden, dass im 

Wechsel der Funktionsweise der Projektgenossenschaft (PG) von Unterneh-

mer:innengenossenschaft (UG) in der Entwicklungsphase zu Mie-

ter:innengenossenschaft (MG) im Betrieb ein grosser Teil der Herausforderungen liegt. 

Da es sich um ein theoretisches Modell handelt, können in der Praxis, im Rahmen der 

spezifischen Umsetzung von Projekten, viele Herausforderungen adressiert und zuguns-

ten der Designprinzipien optimiert werden. Im Folgenden wird versucht, Erfolgsfakto-

ren zu formulieren, die zu einer besseren Erfüllung jedes Designprinzipes beitragen 

können. Die Erfolgsfaktoren bieten Anregungen und Inspirationen, die auf unterschied-

lichen Ebenen ansetzen. Es ist zu berücksichtigen, dass ihre Umsetzung, genauso wie 

das EP-Modell selbst, von Projekt zu Projekt, in unterschiedlichen Gemeinden und Kan-

tonen, auf die lokalen Bedingungen abgestimmt werden müssen. Da es sich bei der 

Entwicklungsgenossenschaft (EG) um ein reines Akquisegefäss handelt, fokussieren die 

Erfolgsfaktoren im Folgenden auf die PG, respektive UG und MG. 

Designprinzip 1 Grenzen:  

- Transparenz schafft Vertrauen, durch öffentlich zugänglich machen der Statuten 

können EG und UG dazu beitragen. 

Designprinzip 2 Kongruenz:  

- Die Interessen der künftigen Genossenschafter:innen der MG müssen davor ge-

schützt werden, dass die RI unverhältnismässig viel Profit aus dem EP-Modell 

schlagen kann. Strenge Vorgaben des Baurechts- oder TU-Vertrages punkto An-

lagekosten können das verhindern.  

- Eine Qualitätskontrolle von Bauprojekt bis Bauabnahme im Sinne der künftigen 

Genossenschafter:innen kann durch eine professionelle, von der RI unabhängige 

Vertreter:in sichergestellt werden. Dabei soll auch die Alltagstauglichkeit der 

Immobilie auf dem Prüfstand stehen. Die Unabhängigkeit dieser Person muss 

gewährleistet sein, sie darf nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis und somit 

unter Einfluss der RI stehen. Ihre Entlöhnung kann entsprechend über ein vom 

Verband oder der öffentlichen Hand verwalteten Fonds oder Konto erfolgen, auf 
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das die RI entsprechende Beträge einzahlt. Ein Einsitz im Interimsvorstand der 

UG ist von Vorteil. 

- Erfolgreicher Wissenstransfer von UG zu MG kann durch frühzeitige, praktische 

Übergabe von Verantwortung an den künftigen Vorstand der MG gefördert wer-

den. Eine Möglichkeit diesbezüglich bietet möglichst frühzeitiger Einsitz im 

Vorstand. 

- Abgabe von Verantwortung von UG zu MG schafft Vertrauen. Im Übergang 

von UG zu MG wird ein möglichst schneller Rollenwechsel des Interimsvor-

standes in eine beratende Funktion empfohlen. 

- Die MG muss Verantwortung übernehmen können. Zugriff auf sämtliches Da-

tenmaterial wie Verträge, Versicherungsunterlagen, Login Mail und Homepage, 

Planmaterial etc. muss am Tag der Unterschrift der Mietverträge, spätestens zum 

Zeitpunkt des Erstbezuges, sichergestellt werden, sonst kann die MG ihre Ver-

antwortung nicht wahrnehmen. 

Designprinzip 3 Gemeinschaftliche Entscheidungen: 

- Befähigung durch Bildung. Die Befähigung der künftigen Genossenschaf-

ter:innen und Mitglieder des Vorstandes der MG in Bezug auf gemeinschaftliche 

Entscheidungen und Selbstorganisation kann durch die Teilnahme an vom wbg 

durchgeführten Weiterbildungsformaten gefördert werden. Die Finanzierung soll 

durch die EG, respektive die RI, sichergestellt werden. 

- Entscheidung bedingt Funktionsfähigkeit. Die Funktionsfähigkeit der MG kann 

durch ihre Grösse in Form von Anzahl Wohnungen und Genossenschafter:innen 

gesteuert werden. Je mehr finanzielle und personelle Ressourcen eine MG hat, 

umso höher ist ihre Chance auf Funktionsfähigkeit zu bewerten. Im Sinne der 

Funktionsfähigkeit ist es nicht dienlich, wenn aus dem EP-Modell kleine WBGs 

hervorgehen. Zwei weitere Faktoren können in diesem Zusammenhang zur 

Funktionsfähigkeit beitragen: Fusion und Vernetzung. Die Fusion mit einer an-

deren MG oder der Aufbau eines Netzwerkes von aus dem EP-Modell hervorge-

gangenen MGs im Sinne eines Genossenschaftsverbandes nach Art. 921 OR 

kann eine Antwort auf die zuvor formulierte Herausforderung sein.  

Designprinzip 4 Monitoring: 

- Externes Monitoring, natürliche Person. Der Einsitz externer Mitglieder im Vor-

stand der EG und im Interimsvorstand der UG kann eine Kontrollfunktion dieser 



  50 

Gremien übernehmen. Die externen Personen können Vertreter:innen der öffent-

liche Hand oder des wbg sein. Erfahrung mit städtischen Delegierten in privat-

rechtlichen Funktionen hat die Stadt Zürich, eine entsprechende Verordnung 

(Verordnung über städtische Vertretungen in Organen von Drittinstitutionen, 

2014) und ein Merkblatt des Rechtskonsulenten des Stadtrates liefern die Grund-

lage für diese Vorgehensweise (Stadt Zürich, 2014). 

- Externes Monitoring, juristische Person. Eine zweite Möglichkeit eines externen 

Monitorings besteht in Form der öffentlichen Hand, die als juristische Person 

Genossenschafterin der EG oder der UG wird. Im Unterschied zur ersten Varian-

te ist das Monitoring weniger engmaschig, trotzdem wird ein minimaler Aus-

tausch durch die alljährlich stattfindende Generalversammlung sichergestellt.  

- Jährliches Monitoring durch Entlastung an der Generalversammlung. Durch die 

Erweiterung des Vorstandes der EG, respektive des Interimsvorstandes der UG 

durch einen kleiner Kreis an externen, der RI nicht nahestehenden Genossen-

schafter:innen kann die Generalversammlung ihre Monitoring-Funktion wahr-

nehmen und die Entlastung des Vorstandes EG und Interimsvorstandes UG vor-

genommen werden. Der jeweilige Regionalverband des wbg kann bei der Aus-

wahl von geeigneten natürlichen Personen eine unterstützende Funktion über-

nehmen. 

Designprinzip 5 Abgestufte Sanktionen: 

- Mechanismen für abgestufte Sanktionen sind in der Grundstruktur der EG und 

PG angelegt, wenn die zu Designprinzip 4 vorgeschlagenen Erfolgsfaktoren 

umgesetzt werden, können die entsprechenden Personen oder Organe ihre Moni-

toringfunktion wahrnehmen und bei Regelverstössen entsprechende Sanktionie-

rung fordern. 

Designprinzip 6 Konfliktlösungsmechanismen: 

- Befähigung durch Bildung. Die Befähigung der künftigen Genossenschaf-

ter:innen und Mitglieder des Vorstandes der MG in Bezug auf Konfliktlösungs-

mechanismen kann durch die Teilnahme an vom wbg durchgeführten Weiterbil-

dungsformaten gefördert werden. Die Finanzierung soll durch die EG, respekti-

ve die RI, sichergestellt werden. 
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Abbildung 6: Illustration Optimierung EG und detaillierter Aufbau PG von Entwicklung bis Betrieb, 

Basierend auf Erkenntnissen aus Spiegelung mit Designprinzipien nach Ostrom (Eigene Darstellung) 
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Designprinzip 7 Anerkennung von Recht auf Selbstorganisation:  

- Selbstorganisation braucht Ressourcen in Form von Zeit und Wissen. Es emp-

fiehlt sich, diese Thematik bei der Zusammenstellung der künftigen Genossen-

schafter:innen der MG zu berücksichtigen. Eine gewisse Durchmischung kann, 

abhängig von politischen Forderungen, auch als Teil der Ausschreibung des 

Baurechtes formuliert oder im Rahmen einer Konzeptvergabe thematisiert wer-

den. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die künftige MG über genügend 

Personen mit den entsprechenden Ressourcen verfügt. Durch eine von RI, EG 

und UG unabhängigen Erstvergabeprozess, der auf Durchmischung als Basis für 

Gemeinschaftsbildung fokussiert, kann die Grundlage für ein mögliches Enga-

gement der künftigen Genossenschafter:innen sichergestellt werden. 

- Gemeinschaft als Basis der Selbstorganisation. Der Aufbau der künftigen Ge-

meinschaft an Genossenschafter:innen, die mit genossenschaftlichen Organisati-

onsstrukturen vertraut ist, kann von öffentlicher Hand gefordert und durch EG 

und UG angedacht werden. Die Umsetzung hingegen sollte durch eine neutrale 

Fachperson für Gemeinschaftsentwicklung und -aufbau sichergestellt und mög-

lichst frühzeitig angegangen werden. Sie darf nicht in einem Abhängigkeitsver-

hältnis und somit unter Einfluss der RI stehen. Ihre Entlöhnung kann entspre-

chend über ein vom Verband oder der öffentlichen Hand verwalteten Fonds oder 

Konto erfolgen, auf das der RI entsprechende Beträge einzahlt. Ein Einsitz im 

Interimsvorstand der UG ist zu prüfen. Die Tätigkeit dieser Fachperson soll 

langfristig angelegt sein, damit sie die Genossenschafter:innen der MG nach 

Übernahme der Verantwortung beim Aufbau ihrer Selbstorganisationsstrukturen 

unterstützen kann. 

- Partizipativer Gemeinschaftsaufbau. Der Aufbau der künftigen Gemeinschaft 

soll möglichst hohen Praxisbezug und partizipative Elemente vorsehen, von rei-

nen digitalen Veranstaltungen und Informationsformaten ist abzusehen. 

- Befähigung zur Selbstorganisation. Künftige Genossenschafter:innen oder Mit-

glieder des Vorstandes der MG können durch Teilnahme an Weiterbildungsan-

geboten des wbg auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Es ist zu prüfen, ob es im 

Fall der Vorstandstätigkeit sogar Voraussetzung sein soll, da sich künftige Vor-

standsmitglieder ihrer Verantwortung zu dem Zeitpunkt der Wahl vermutlich 

noch nicht bewusst sind. Die Finanzierung soll durch die UG sichergestellt wer-

den. 
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Designprinzip 8 Eingebettete Institution:  

- Konzeptvergabe2 fördert Einbettung. Für die öffentliche Hand sind Konzept-

vergaben eine gute Möglichkeit, gemeinnützige Wohnbauträger:innen vor dem 

Einstieg in die effektive Projektentwicklung kennen zu lernen. Bei einer Bau-

rechtsvergabe über Konzepte stehen die Wohnbauträger:innen und ihre Werte, 

und nicht ein allfälliges Projekt, im Vordergrund. Das trägt zur frühzeitigen 

Vernetzung mit der öffentlichen Hand als übergeordnete Institution bei und stellt 

sicher, dass die Vergabe zielführend zur Umsetzung politischer Ziele beitragen 

kann. Ein allfälliges Wettbewerbsprogramm kann gemeinsam erarbeitet werden. 

4. Diskussion der Ergebnisse 

Mithilfe des Fallbeispiels und des daraus abgeleiteten EP-Modells konnte sowohl die 

Forschungsfrage als auch die wegleitenden Arbeitsfragen weitgehend geklärt werden. 

Die Untersuchung des Fallbeispiels hat gezeigt, dass sich die durch eine renditeorien-

tierte Immobilienentwicklerin (RI) gegründete gemeinnützige WBG insofern von ande-

ren WBGs unterscheiden, als dass sie in der Entwicklungsphase als Unterneh-

mer:innengenossenschaft (UG) funktioniert, während sie mit Aufnahme des Betriebes 

durch Erstbezug der Bewohner:innen, die in diesem Moment auch zu Genossenschaf-

ter:innen werden, zur Mieter:innengenossenschaft (MG) wird. Obwohl es sich dabei 

juristisch gesehen um dieselbe Projektgenossenschaft (PG) handelt, verändert sich ihre 

Funktionsweise im Übergang von Entwicklung zu Betrieb grundlegend, was, unter an-

derem in Bezug auf Wissenstransfer von UG zu MG, grosse Herausforderungen mit 

sich bringt. 

Die Herausforderungen des EP-Modells werden durch die Spiegelung mit den acht De-

signprinzipien für die nachhaltig erfolgreiche Verwaltung von Gemeingütern (Ostrom, 

2000, S.41; Helfrich et al., 2015, S.55-56) klar ersichtlich. Die in Kapitel 3.4.4 be-

schriebenen Erfolgsfaktoren adressieren diese Herausforderungen. Dabei ist besonders 
 

2 Konzeptvergaben oder Konzeptverfahren sind in der Schweiz noch nicht sehr bekannt, in Deutschland 
jedoch relativ weit verbreitet. Auf der Homepage der Stadt Leipzig findet sich folgende Definition: 
«Konzeptverfahren sind ein qualitätsorientiertes Werkzeug zur Bereitstellung städtischer Grundstücke 
oder Immobilien. Stadtentwicklung kann damit proaktiv gestaltet werden. Am Ende entscheidet nicht in 
erster Linie das höchste Gebot, sondern vielmehr das stärkste Konzept. Als Bewertungsgrundlage dient 
ein für jedes Konzeptverfahren individuell angepasstes Kriterienset. Häufig findet dabei das Erbbaurecht 
Anwendung. Es bietet die Möglichkeit, kommunale Grundstücke nicht ganz aus der Hand zu geben, da 
die Stadt Eigentümer bleibt. Vor allem als wohnungspolitisches Instrument werden Konzeptverfahren 
immer häufiger angewandt. Ziel ist dabei die Förderung von bezahlbarem Wohnen und bedarfsgerechtem 
Wohnungsbau. Doch auch bei der Bereitstellung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien sind 
Konzeptverfahren ein probates Mittel, um wirtschaftliche und stadtentwicklungsrelevante Ziele miteinan-
der in Einklang zu bringen.» https://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen 
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auf die Funktionsfähigkeit der MG und die Rolle der öffentlichen Hand hinzuweisen. 

Gerade in kleineren Gemeinden ist die Befähigung der öffentlichen Hand diesbezüglich 

hochrelevant. Im Folgenden eine Zusammenfassung der Erfolgsfaktoren. 

Die Funktionsfähigkeit der MG ist als zentrale Bedingung für sämtliche Erfolgsfaktoren 

festzuhalten. Die Gespräche mit den Fachpersonen vom wbg haben bestätigt, dass es 

WBGs mit 200 oder mehr Wohnungen wesentlich leichter fällt, sich professionell zu 

organisieren, als kleineren WBGs. Falls eine MG langfristig Schwierigkeiten hat, eine 

funktionierende Organisationsstruktur zu etablieren, empfiehlt sich eine Fusion mit ei-

ner anderen MG. 

Der öffentlichen Hand als Baurechtsgeberin kommt bei der Umsetzung des EP-Modells 

eine besonders wichtige Rolle zu. Konzeptvergaben können eine gute Basis für das EP-

Modell sein. Im Zuge der Festlegung der Nutzungsbeschränkungen oder Zusatzverein-

barungen, die an das Baurecht gekoppelt sind, kann die öffentliche Hand wesentlichen 

Einfluss auf die Rahmenbedingungen nehmen. Eine Limitierung der Anlagekosten kann 

zum Beispiel verhindern, dass die RI sich übermässig am EP-Modell bereichert. Die 

Einforderung einer entsprechenden Durchmischung kann den Grundstein für die funkti-

onsfähige Selbstorganisation der MG legen. Durch Einsitz im Interimsvorstand oder als 

juristisches Mitglied der UG kann die öffentliche Hand im Sinne eines externen Moni-

torings eine überwachende und damit qualitätssichernde Rolle einnehmen. Für EG und 

UG empfiehlt sich zudem, ein internes Monitoring durch die Generalversammlung zu 

etablieren. Zusätzliche, transparenzerhöhende Massnahmen wie die Offenlegung der 

Statuten können das Vertrauen in EG und UG seitens öffentlicher Hand und Gesell-

schaft erhöhen. 

Externe, unabhängige Fachpersonen mit Einsitz im Interimsvorstand der UG können 

mit Blick auf die Immobilie eine qualitätssichernde Funktion und in Bezug auf die Ge-

meinschaft die Verantwortung für deren Aufbau übernehmen. Der Wissenstransfer von 

UG zu MG kann auf verschiedenen Ebenen optimiert werden: Ein:e Vertreter:in der 

künftigen Genossenchafter:innen kann Einsitz im Interimsvorstand nehmen, partizipati-

ve, praxisbezogene Workshops, die im Rahmen des Gemeinschaftsaufbaus stattfinden 

werden, können den Wissenstransfer fördern. Bildung kann zu besserem Wissenstrans-

fer und zur Befähigung der MG beitragen, die Weiterbildungsformate des wbg stellen 

diesbezüglich eine gute Ressource dar. Die Finanzierung ist durch die RI abzusichern. 
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Abschliessend ist festzuhalten, dass die MG die Verantwortung möglichst schnell über-

nehmen können muss. Voraussetzung ist der volle Datenzugriff, der idealerweise bereits 

zum Zeitpunkt der Unterschrift der Mietverträge, spätestens jedoch zum Zeitpunkt des 

Erstbezuges durch die UG gewährleistet sein muss. Nach Erstbezug soll der Interims-

vorstand der UG möglichst schnell eine beratende Rolle einnehmen.  

Mit Blick auf das von Fachpersonen als gelungen beurteilte Initialprojekt WBG «Hue-

bergasse» ist an dieser Stelle erneut die Rolle der intrinsisch motivierten Schlüsselper-

sonen Entwicklung (SE) hervorzuheben. Wie viel Einfluss die Erfolgsfaktoren auf das 

EP-Modell unabhängig der SE haben, wird sich mit den nächsten Projektgenossenschaf-

ten (PG), die aus einem EP-Modell hervorgehen, zeigen. 

Auch wenn die Herausforderungen des EP-Modells durch die Spiegelung mit den acht 

Designprinzipien für die nachhaltig erfolgreiche Verwaltung von Gemeingütern 

(Ostrom, 2000, S.41; Helfrich et al., 2015 S.55-56) ersichtlich werden, stehen die Chan-

cen, die das EP-Modell für den gemeinnützigen Wohnungsbau birgt, aus Sicht der 

Fachpersonen im Vordergrund. Der unmittelbare Beitrag zur Wohnraumversorgung und 

damit zur aktuellen Krise kann auf den ersten Blick als gross eingestuft werden. Unter 

Berücksichtigung der Tatsache, dass davon ausgegangen werden muss, dass die Umset-

zung des EP-Modells in den meisten Fällen nur dann zur Anwendung kommt, wenn 

aufgrund der raumplanerischen Rahmenbedingungen gemeinnütziger Wohnraum gefor-

dert wird, relativiert sich die Situation. Es kann argumentiert werden, dass der Wohn-

raum ohnehin von einer gemeinnützigen Wohnbauträgerin realisiert werden muss. An 

wen die Vergabe erfolgt, kann als zweitrangig erachtet werden. Als Vorteil bei der 

Vergabe an ein EP-Modell kann gewertet werden, dass daraus eine neue MG entsteht. 

In Bezug auf den langfristigen Beitrag zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungs-

baus stellt sich die Frage nach den strategischen Zielen der neuen MG. Diese hat sie im 

ersten Schritt von der UG übernommen, und setzt diese im besten Fall in Form von wei-

teren Projekten um. Es bleibt jedoch abzuwarten und offen, ob sie auch wachsen und 

weitere Projekte umsetzen will und damit zur Förderung des gemeinnützigen Woh-

nungsbaus beiträgt. In einem früheren Schritt kann die Frage nach dem Beitrag zum 

genossenschaftlichen Wohnungsbau bei einer Konzeptvergabe als Kriterium aufgeführt 

werden, um die intrinsische Motivation einer Wohnbauträgerin zu beurteilen. Im Rah-

men der Beurteilung kann zwischen direkten Beiträgen und langfristigem Entwick-

lungspotenzial unterschieden werden. 
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5. Schlussbetrachtung 

 Kritische Reflexion 

Eine zentrale Herausforderung dieser Arbeit besteht darin, dass die Datenerhebung auf 

die Untersuchung eines Fallbeispiels limitiert war, welches mit seinen drei Jahren Ent-

wicklungs- und weiteren drei Jahren Betriebszeit auf eine kurze Lebensdauer zurück-

blickt. Daraus ein Modell abzuleiten, birgt ein gewisses Risiko. Der Blick nach Schwe-

den zeigt jedoch, dass das EP-Modell auch in grossem Massstab und über Jahrzehnte 

umgesetzt werden kann. Das hilft, die Untersuchung einzubetten und zu legitimieren. 

Da wie einleitend besprochen davon auszugehen ist, dass das EP-Modell Nachah-

mer:innen finden wird, ist die Einzelfallbetrachtung trotz ihrer Einschränkung von gros-

ser Relevanz. Es ist davon auszugehen, dass es in der Realisierung des EP-Modells 

durch die individuelle Anpassung an die lokalen Gegebenheiten zu unterschiedlichen 

Ausformulierungen kommen wird. Die Umsetzung wird sich der Diversität Schweizer 

WBGs entsprechend vielfältig ausgestalten. 

Die gewählte Methode der Expert:inneninterviews mit den Schlüsselpersonen Entwick-

lung und Betrieb war zielführend für das Verständnis des Fallbeispiels, die Ex-

pert:inneninterviews mit den Fachpersonen wiederum haben die Beurteilung des Fall-

beispiels aus unterschiedlichen Perspektiven ermöglicht. Die kritische Prüfung des EP-

Modells durch Spiegelung mit den acht Designprinzipien für die nachhaltig erfolgreiche 

Verwaltung von Gemeingütern nach Ostrom (Ostrom, 2000, S.41; Helfrich et al., 2015, 

S.55-56) haben mögliche Herausforderungen aufgezeigt. Dabei wurden die Bedingun-

gen für die langfristige Funktionsfähigkeit der geschaffenen Mie-

ter:innengenossenschaft untersucht. Da in diesem Rahmen auf die innere Logik und 

Funktionsweise, sprich die Organisationsstruktur der geschaffenen Mie-

ter:innengenossenschaften fokussiert wird, können Fragen nach der politischen Dimen-

sion, auf die der Ursprung des EP-Modells zurückzuführen ist, mit dieser Methode nicht 

adressiert werden. Des Weiteren ist festzuhalten, dass man sich bei Fragen nach der 

Organisationsstruktur immer schnell mit dem Spielraum der gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen befassen muss. In Bezug auf die wbg Musterstatuten und das OR kamen ei-

nige Fragen auf, deren Beantwortung für die Autorin, die über keinen juristischen Hin-

tergrund verfügt, eine Herausforderung darstellten.  

Mit Blick auf das von Fachpersonen als gelungen beurteilte Initialprojekt WBG «Hue-

bergasse» muss die Rolle der Schlüsselpersonen Entwicklung (SE) erneut hervorgeho-

ben werden. Eine Umsetzung des EP-Modells ohne starke SE rückt die Relevanz der 
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Erfolgsfaktoren in den Vordergrund. In der Praxis, respektive im Betrieb der aus dem 

SE-Modell hervorgehenden WBGs muss sich zeigen, wie viel Einfluss die Erfolgsfakto-

ren, sofern sie zur Anwendung kommen, auf das EP-Modell unabhängig der involvier-

ten SE haben.  

 Fazit 

Wie eingangs besprochen ist davon auszugehen, dass das EP-Modell Nachahmung fin-

den wird. Es ist davon auszugehen, dass weitere renditeorientierte Entwickler:innen (RI) 

versuchen werden, durch die Gründung von gemeinnützigen WBGs an Baurecht, und 

somit an Aufträge zu kommen. Wie nahe sie dabei am formulierten EP-Modell bleiben, 

ist unklar. Sofern es sich bei den dafür gegründeten Gefässen um gemeinnützige WBGs 

handelt, können die für das EP-Modell formulierten Erfolgsfaktoren zur nachhaltig er-

folgreichen Verwaltung dieser WBGs beitragen. Die Untersuchung hat überdies gezeigt, 

dass die öffentliche Hand mit präzise formulierten Nutzungseinschränkungen und sorg-

fältig ausgearbeiteten Zusatzvereinbarungen, die sie an die Vergabe eines Baurechtes 

knüpft, in Bezug auf die Erfolgsfaktoren eine wichtige Rolle übernehmen kann.  

Auch wenn im Rahmen der vorliegenden Arbeit davon ausgegangen wird, dass eine RI 

nur dann zum Mittel der Gründung gemeinnütziger WBGs greifen, wenn sie aufgrund 

von gesetzlichen Rahmenbedingungen dazu verpflichtet sind, zeigt die Recherche in 

Kapitel 2.3.1, dass solche Überlegungen mit Blick auf die Akzeptanz von Verdichtung 

durch Innenentwicklung auch unabhängig von diesen Rahmenbedingungen eine Rele-

vanz haben können. 

 Ausblick 

Die acht Designprinzipien für die nachhaltig erfolgreiche Verwaltung von Gemeingü-

tern nach Ostrom (Ostrom, 2000, S.41; Helfrich et al., 2015, S.55-56) weisen einen rela-

tiv hohen Abstraktionsgrad auf. In Anbetracht dessen, dass davon ausgegangen werden 

muss, dass das EP-Modell Nachahmung finden wird, wäre die Spiegelung des EP-

Modells mit den Leitsätzen der «Corporate Governance für gemeinnützige Wohnbau-

träger» (Portmann et al., 2021), respektive eine Untersuchung des Modells anhand des 

«Leitfaden Cooperative Governance» (Brechbühl et al., 2020) für eine weiterführende, 

fundierte Betrachtung von höchstem Interesse. Gemäss Brechbühl et al. ist «Corporate 

Governance […] grundsätzlich rechtsformunabhängig und umfassend zu verstehen und 

beinhaltet folgendes:  

- die angemessenen Zielsetzungen unternehmerischer Tätigkeiten;  
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- die angemessene Struktur des Unternehmens;  

- die wirksame Kontrolle der Unternehmensspitze ohne Einbusse an Effizienz;  

- die ausreichende Transparenz der gesellschaftsinternen Vorgänge;  

- die Sicherung der Rechtsstellung der Eigentümer.» (Brechbühl et al., 2020, 

S.13) 

Die Formulierung der Leitsätze gemäss Portmann et al. erfolgt in Anlehnung an den 

Leitfaden «Cooperative Governance» um die Themen Ziele und deren Umsetzung, fest-

legen von Organisation und Prozessen, Sicherstellung von Transparenz und Berichter-

stattung und Führung (Portmann et al., 2021). Aufgrund der gesetzlich flexiblen Ausge-

staltung der Rechtsform Genossenschaft halten Brechbühl et al. fest, dass die «Coopera-

tive Governance», als die sie die Corporate Governance von Genossenschaften bezeich-

nen, «hohe Anforderungen an die einzelnen Genossenschaften stellt». Der gesetzliche 

Gestaltungsspielraum «kann und muss die Genossenschaft eigenverantwortlich füllen», 

die «Cooperative Governance muss daher vergleichsweise mehr Aspekte abdecken als 

die Corporate Governance in der Aktiengesellschaft» (Brechbühl et al., S.13). Brech-

bühl et al. verstehen Cooperative Governance «als umfassenden dynamischen Regel-

kreis» gemäss Abbildung 7.  

 

Abbildung 7: Cooperative Governance als dynamischer Regelkreis (Eigene Darstellung in Anlehnung an 

Brechbühl et al., 2020, S.14)  
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Mit Blick nach Schweden und auf das Fallbeispiel WBG «Huebergass» wäre eine breite 

Umfrage unter den Bewohner:innen und ein Monitoring der Immobilie im Betrieb auf-

schlussreich. Ein ebenfalls äusserst interessanter Untersuchungsgegenstand, der im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit zwar als Auslöser für das EP-Modell angenommen 

wird und trotzdem nur indirekt zur Sprache kommt, ist die Frage nach der Ermittlung 

des Landwertes. Eine ökonomische Betrachtung in Anlehnung an die durch das BWO 

beauftragte Studie «Baurecht unter der Lupe» von Wüest Partner zur Quantifizierung 

der Eigentumsrestriktion, die mit Baurechtskonditionen einhergehen, wäre ein spannen-

des Thema für eine Abschlussarbeit zur Erlangung des Masters of Advanced Studies in 

Real Estate. 

Gemeinnützige WBGs werden die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt nicht 

allein lösen können. Dabei spielt es keine Rolle, wer hinter einer allfälligen Neugrün-

dung steht, ob es sich um Unternehmer:innen-, Mieter:innengenossenschaften oder eine 

Mischform handelt. Die These, dass gemäss Eggel auch der gewinnorientierte Markt zur 

Linderung der Wohnungsnot beitragen kann und soll, gilt es zu untersuchen (Eggel, 

2024). Im Raum Bern gibt es dazu erste Fallbeispiele, denn aufgrund Artikel 16b der 

BO mischen gemäss Gross neuerdings viele renditeorientierte Immobilienakteur:innen 

auf diesem Markt mit (Gross, 2024). Es bleibt abzuwarten, ob diese Entwicklung im 

Sinne einer Diversifizierung von Portfolios und der in Kapitel 2.3.1 angesprochenen 

Faktoren, die zur Akzeptanz von Innenentwicklung beitragen können, auch ohne gesetz-

liche Verpflichtung voranschreiten wird. 
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Anhang  

Anhang 1: Interviewleitfaden 

Leitfaden Interview Gründungsmitglieder WBG 
„Huebergass“ und „Wir sind Stadtgarten“ 
 
Identifizierung der eigenen Person. Kurze (!) Erläuterung der Forschung (Thema und 
Motivation). Begründung für die Wahl der Interviewperson. Erklärung über die Nut-
zung der Daten (Vertraulichkeit, Anonymität). Hinweise zur Dauer des Gesprächs.  
 
Einleitende Fragen 

Was haben Sie für eine Ausbildung, was sind Sie von Beruf? 

Wie lange waren / sind Sie bei «WSS» tätig?  

Haben Sie vor der Gründung von «WSS» Berührungspunkte mit Genossenschaften? 
Wenn ja, in welcher Form?  

 

A) Organisationsstruktur und Entwicklung WBG «Huebergass» und WBG «Wir 
sind Stadtgarten»  

Können Sie mir die ursprüngliche Organisationsstruktur der «WBG Huebergass» (da-
mals noch «WSS») und Ihre Aufgabe im Rahmen des Entwicklungsprozesses der Hue-
bergass beschreiben? 

Inwiefern hat sich die Organisationsstruktur seit der Gründung von «WSS» verändert? 
(Stichwort Zusammensetzung Vorstand aus externen Personen Sozialraum, Kommuni-
kation, Recht) Wie unterscheidet sich die Organisationsstruktur von «WSS» in den un-
terschiedlichen Phasen von Entwicklung bis Betrieb? Respektive, wie hat sich die Or-
ganisationsstruktur der «WBG Huebergass» im Übergang von Entwicklungs- zu Be-
triebsphase verändert?  

Können Sie mir den Übergabeprozess der «alten» an die «neue» Verwaltung beschrei-
ben? Welche Herausforderungen haben sich dabei gestellt? Wie wurde die «neue» Ver-
waltung auf Ihre Aufgabe vorbereitet? 

Mit welchen Herausforderungen waren Sie im Entwicklungsprozess der «WBG Hue-
bergass» konfrontiert? Welche Erkenntnisse haben Sie aus dem Entwicklungsprozess 
der «WBG Huebergass» gewonnen? 

Ist «WSS» heute zwecks Kontrolle der eigenen Zielsetzung und langfristigem Wissens-
transfer im Austausch mit der «WBG Huebergass»? Können Sie Ihre Antwort erläu-
tern? 

Wie viele Genossenschafter*innen umfasste die «WSS» ursprünglich? Und wieveile 
umfasst «WSS» heute? Wie muss mir eine typische Generalversammlung von «WSS» 
vorstellen? (Stichwort Zweigstellen) 

Was gehen Sie mit Ihrem heutigen Wissen, nach der Entwicklung und Übergabe der 
«WBG Huebergass» anders an, wenn Sie am Anfang eines solchen Entwicklungspro-
zesses stehen würden / stehen? 
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Wo können Sie das gewonnene Wissen in ihrer heutigen Tätigkeit einfliessen lassen? 

Inwiefern unterscheidet sich die Organisationsstruktur von «WSS» ihrer Einschätzung 
nach von anderen gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften?  

Worin liegt der Vorteil der Gründung einer gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft – 
im Gegensatz zu einer anderen Form von gemeinnützigen Wohnbauträgerin? 

 

B) Rollenverständnis WBG «Huebergass», «Wir sind Stadtgarten», «Halter AG» 

Welche rechtlichen und ethischen Herausforderungen ergeben sich ihrer Einschätzung 
nach aus der Gründung einer gemeinnützigen Genossenschaft durch eine renditeorien-
tierte Entwicklerin wie die Halter AG? Werden diese Herausforderungen in der Praxis 
adressiert? 

Wie haben Sie die Abgrenzung Ihrer Rollen zwischen «WBG Huebergass» als Auftrag-
geberin und der Halter AG als Auftragnehmerin im Rahmen des Realisierungsprozesses 
vorgenommen, um Interessenskonflikte zu vermeiden?  

Hat sich das Verhältnis von «WSS» zur Halter AG seit der Gründung von «WSS» und 
dem ersten realisierten Projekt «Huebergass» verändert? Wenn ja, wie? Wie nehmen Sie 
die Abgrenzung Ihrer Rollen zwischen «WSS» und der Halter AG heute vor, um Inte-
ressenskonflikte zu vermeiden?  

Welche Entwicklungsmodelle werden von «WSS» zur Zeit verfolgt? Versteht sich die 
Halter AG als Projektentwicklerin oder Gesamtdienstleisterin? Kann «WSS» als Ent-
wicklungsgenossenschaft (schwedisches Modell) verstanden werden? 

Können Sie mir etwas über das Verhältnis von «WSS» zur Genossenschafts-Branche 
allgemein, respektive zum WBG erzählen?  

 

C) Motivation und strategische Zielsetzung WBG «Huebergass», WBG «Wir sind 
Stadtgarten» und «Halter AG» 

Welche Faktoren machen das Modell «Entwicklungsgenossenschaft» attraktiv für die 
Halter AG / renditeorientierte Projektentwickler*innen? 

Welche strategischen Ziele verfolgt die Halter AG / renditeorientierte Projektentwick-
ler*innen mit der Gründung einer gemeinnützigen Genossenschaft?  

Welche strategischen Ziele verfolgt «WSS»? Wie verändern sich diese bei Übergabe 
eines Projektes (Thema Statuten)? Welche Rolle spielen die Zweigniederlassungen? 

Welche Rolle spielt der Zugang zu Boden und attraktive Zinskonditionen bei der Ent-
scheidung, eine Projektentwicklung mit «WSS» voranzutreiben? 

Welche Rolle spielen die politischen Rahmenbedingungen bei der Entscheidung, eine 
Projektentwicklung mit «WSS» voranzutreiben? Haben Sie sich schon einmal mit 
«WSS» beworben, ohne dass es durch die Rahmenbedingungen gefordert gewesen wä-
re?  
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D) Gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit «WSS»  

Wie stellt «WSS» sicher, dass sie ihrer gemäss Statuten festgehaltenen sozialen Ver-
antwortung gerecht wird? Wie stellt «WSS» die Nachhaltigkeit der Sozialstrukturen in 
den Folgeprojekten nach «WBG Huebergass» sicher? 

Wie stellt «WSS» sicher, dass sie ihre gemäss Statuten beabsichtigten Ziele nachhalti-
ger Entwicklungen erreichen? Wer kontrolliert die Ziele? 

Wie stellt «WSS» Qualitätssicherung in Bezug auf Baukultur sicher? Spielen Nachhal-
tigkeitslabels dabei eine Rolle? Können Sie Ihre Antwort erläutern? 

Welche Rolle spielen die Themen «Transparenz», «Innovationsfähigkeit» und «Partizi-
pation» bei «WSS» heute?  

 

E) Aufrechterhaltungs- und Abschlussfrage 

Gibt es zum Schluss noch etwas, was Sie in Bezug auf die Fragestellung beschäftigt, 
was wir noch nicht angesprochen haben? 

Was möchten Sie noch zum Thema sagen, was wir bisher noch nicht angesprochen ha-
ben? 

 
„Wie war das für Sie…?“ „Können Sie mir das etwas genauer beschreiben?“ „Wie ging 
es dann weiter?“ „Und dann?“ 
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Leitfaden Interview Vorstand WBG „Huebergass“ 
 
Identifizierung der eigenen Person. Kurze (!) Erläuterung der Forschung (Thema und 
Motivation). Begründung für die Wahl der Interviewperson. Erklärung über die Nut-
zung der Daten (Vertraulichkeit, Anonymität). Hinweise zur Dauer des Gesprächs.  
 

Einleitende Fragen 

Was haben Sie für eine Ausbildung, was sind Sie von Beruf? 

Wie lange waren / sind Sie bei «WSS» tätig?  

Haben Sie vor ihrem Eintritt in die «WBG Huebergass» Berührungspunkte mit Genos-
senschaften? Wenn ja, in welcher Form?  

 

A) Organisationsstruktur und Entwicklung «WBG Huebergass»  

Können Sie mir die Organisationsstruktur der «WBG Huebergass» und Ihre Aufgabe im 
als Vorstandsmitglied der Huebergass beschreiben? 

Inwiefern unterscheidet sich die Organisationsstruktur der «WBG Huebergass» ihrer 
Einschätzung nach von anderen gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften?  

Wie hat sich die Organisationsstruktur der «WBG Huebergass» im Übergang von Ent-
wicklungs- zu Betriebsphase verändert?  

Wie viele Genossenschafter*innen umfasste die «WBG Huebergass» heute? Können 
Sie mir eine typische Generalversammlung von «WBG Huebergass» beschreiben? 

Können Sie mir den Übergabeprozess der «alten» an die «neue» Verwaltung beschrei-
ben? Welche Herausforderungen haben sich dabei gestellt? Wie wurden Sie als «neue» 
Verwaltung auf Ihre Aufgabe vorbereitet? 

Mit welchen Herausforderungen sind Sie seit der Übernahme der «WBG Huebergass» 
konfrontiert? Welche Erkenntnisse haben Sie aus dem Übernahmeprozess der «WBG 
Huebergass» von «WSS» gewonnen? 

Ist «WSS» heute zwecks Kontrolle der eigenen Zielsetzung und langfristigem Wissens-
transfer im Austausch mit der «WBG Huebergass»? Können Sie Ihre Antwort erläu-
tern? 

Wie schätzen Sie ihre Zufriedenheit punkto Kosten, Termine und Qualität ein? 

Was würden Sie mit Ihrem heutigen Wissen, nach der Übernahme der «WBG Hueber-
gass» anders angehen, wenn Sie erneut am Anfang einer solchen Übernahme stehen 
würden? 

 

B) Rollenverständnis «WSS», «WBG Huebergass» und Halter AG 

Welche rechtlichen und ethischen Herausforderungen ergeben sich ihrer Einschätzung 
nach aus der Gründung einer gemeinnützigen Genossenschaft durch eine renditeorien-
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tierte Entwicklerin wie die Halter AG? Wurden diese Herausforderungen in der Praxis 
adressiert? 

Wie haben Sie die Abgrenzung der Rollen zwischen «WSS» als Auftraggeberin und der 
Halter AG als Auftragnehmerin AG zum Zeitpunkt ihres Einstiegs ins Projekt «Hueber-
gass» wahrgenommen? Wie wurde mit Interessenskonflikten umgegangen?  

Können Sie mir etwas über das Verhältnis der «WBG Huebergass» zur Genossen-
schafts-Branche allgemein, respektive zum WBG erzählen?  

 

C) Motivation und strategische Zielsetzung «WBG Huebergass» 

Welche strategischen Ziele verfolgt die «WBG Huebergass»? Wie haben sich diese Zie-
le seit Übernahme der Huebergass?  

Zu welchem Zeitpunkt wurden die Statuten der «WBG Huebergass» geändert? Wie 
tiefgreifend waren die Änderungen? 

 

D) Gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit «WBG Huebergass»  

Wie stellt die «WBG Huebergass» sicher, dass sie ihrer gemäss Statuten festgehaltenen 
sozialen Verantwortung gerecht wird? Wie stellt die «WBG Huebergass» die Nachhal-
tigkeit der Sozialstruktur der Huebergass sicher? 

Wie haben Sie die Bestrebungen von «WSS» in Bezug auf soziale Durchmischung und 
Gemeinschaftsbildung vor Erstbezug wahrgenommen? Welche Empfehlungen würden 
Sie «WSS» für künftige Entwicklungsprojekte diesbezüglich mit auf den Weg geben? 

Hat «WSS» ihr Ziel eines gut funktionierenden und zweckerfüllenden Mietermixes in 
Bezug auf die «WBG Huebergass» ihrer Einschätzung nach erreicht? 

Welche Rolle spielen die Themen «Innovationsfähigkeit» und «Partizipation» bei der 
«WBG Huebergass» heute?  

Wie stellt die «WBG Huebergass» sicher, dass sie ihre gemäss Statuten beabsichtigten 
Ziele nachhaltiger Entwicklungen erreichen? 

Wie haben Sie die Bestrebungen von «WSS» in Bezug auf Baukultur und -qualität im 
Realisierungs- und Übergabeprozess wahrgenommen? Welche Empfehlungen würden 
Sie «WSS» für künftige Entwicklungsprojekte diesbezüglich mit auf den Weg geben? 

Wie zufrieden ist die «WBG Huebergass» mit der Qualität der Huebergass in Bezug auf 
Baukultur? Wie stellt die «WBG Huebergass» Qualitätssicherung im Betrieb in Bezug 
auf Baukultur sicher? Spielen Nachhaltigkeitslabels dabei eine Rolle? Können Sie Ihre 
Antwort erläutern? 

Wie schätzen Sie ihre Zufriedenheit punkto Unterhalts- und Betriebskosten der «WBG 
Huebergass» ein? 

 

E) Aufrechterhaltungs- und Abschlussfrage 
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Gibt es zum Schluss noch etwas, was Sie in Bezug auf die Fragestellung beschäftigt, 
was wir noch nicht angesprochen haben? 

Was möchten Sie noch zum Thema sagen, was wir bisher noch nicht angesprochen ha-
ben? 

„Wie war das für Sie…?“ „Können Sie mir das etwas genauer beschreiben?“ „Wie ging 
es dann weiter?“ „Und dann?“ 
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Leitfaden Interview Fachpersonen öffentliche Hand, 
Verband, Politik  
 
Identifizierung der eigenen Person. Kurze (!) Erläuterung der Forschung (Thema und 
Motivation). Begründung für die Wahl der Interviewperson. Erklärung über die Nut-
zung der Daten (Vertraulichkeit, Anonymität). Hinweise zur Dauer des Gesprächs.  
 

Einleitende Fragen 

Was haben Sie für eine Ausbildung, was sind Sie von Beruf? 

Wie lange sind Sie für den «WBG» tätig?  

Haben Sie vor ihrer Tätigkeit für die öffentliche Hand / den Verband / die Politik Be-
rührungspunkte mit Genossenschaften? Wenn ja, in welcher Form?  

Zu welchem Zeitpunkt haben Sie die «WBG Huebergass» und «WSS» zum ersten Mal 
wahrgenommen? 

Ist die Entwicklung einer gemeinnützigen Genossenschaft durch eine renditeorientierte 
Entwicklerin wie die Halter AG ein neues Phänomen in der Schweiz? Kennen sie ande-
re Projekte, die in einem ähnlichen «top-down» vorgehen entwickelt wurden?  

 

Einordnung der Entwicklungs- und Organisationsstruktur 

Wie würden Sie die «WBG Huebergass» und «WSS» in das heterogene Feld der 
Wohnbaugenossenschaften einordnen? 

Inwiefern unterscheidet sich die Organisationsstruktur der «WBG Huebergass» und 
«WSS» ihrer Einschätzung nach von anderen gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaf-
ten?  

Als wie sinnvoll erachten Sie die Kategorien «bottom-up» und «top-down» in Bezug 
auf die Initiierung und Entwicklung von Wohnbaugenossenschaften? Welche Form der 
Entwicklung birgt ihrer Einschätzung nach was für Chancen und Herausforderungen?  

Welche Entwicklungs- und Organisationsform brauchen ihrer Einschätzung nach mehr 
Unterstützung im Betrieb? 

 

Chancen und Herausforderungen WBGs «Huebergass» und «Wir sind Stadtgar-
ten» 
Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie im Modell von «WSS»? 

Welche Chancen und Herausforderungen können sich aus der Abgrenzung von für ein 
Projekt verantwortlichen Personen von Entwicklungs- zu Betriebsphase ergeben? 

Welche Herausforderungen sehen Sie im Modell von «WSS» in Bezug auf den Überga-
beprozess der «alten» an die «neue» Verwaltung? 

Führt ihrer Einschätzung nach ein «top-down» oder ein «bottom-up» organisiertes Pro-
jekt längerfristig zu einem besseren Ergebnis? 
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Welche rechtlichen und ethischen Herausforderungen ergeben sich ihrer Einschätzung 
nach aus der Gründung einer gemeinnützigen Genossenschaft durch eine renditeorien-
tierte Entwicklerin wie die Halter AG? Werden diese Herausforderungen im Austausch 
mit «WSS» adressiert? 

 

Perspektive öffentliche Hand  

Erfüllt die «WBG Huebergass» die im Rahmen des für die Mutachstrasse ausgeschrie-
benen Wettbewerbs gestellten Anforderungen an «Niedrig-Standard-Wohnraum»? 
Würden Sie die Ziele nach heutigem Wissensstand gleich setzten? Wenn nein, welche 
Zielel würden Sie anders setzten und warum? 

Welche Möglichkeiten zur Qualitätssicherung hat die «Fachstelle Wohnbauförderung» 
respektive die Stadt Bern im Laufe eines Entwicklungsprozesses? Gibt es Ihrer Ein-
schätzung nach Optimierungspotenzial? Haben Sie als «Fachstelle Wohnbauförderung» 
die Möglichkeit, die Einhaltung der Zielsetzung zu einem späteren Zeitpunkt nochmals 
zu überprüfen? 

«WSS» hat Fördergelder vom Solidaritätsfonds und vom Fonds de Roulement bekom-
men, welcher die Bundesregierung eingerichtet hat, um unter anderem den Bau von 
Wohnungen für einkommensschwache Menschen zu unterstützen. Wurde dieses Ziel in 
Bezug auf die Huebergass erreicht? 

Werden die wohnbaupolitischen Ziele aus Sicht der öffentlichen Hand bei «top-down» 
und «bottom-up» entwickelten Projekten erfüllt? Gibt es in Bezug auf die wohnbaupoli-
tischen Ziele und mit Blick auf «WSS» und die «WBG Huebergass» einen Unterschied 
zwischen «top-down» und «bottom-up» organisieten Modellen? Führt ein «top-down» 
organisiertes Projekt oder ein «bottom-up» organisiertes Projekt längerfristig zu einem 
besseren Ergebnis im Sinne einer politisch geforderten Wohnbauförderung? 

Wie ist die Doppelrolle des Vorstandes in der Entwicklungsphase aus juristischer Sicht 
zu werten?  

Stehen die Statuten von «WSS» aus juristischer Sicht im Konflikt mit dem umgesetzten 
Entwicklungsmodell?  

 

Perspektive Verband 

Wie werden die Gründungen gemeinnütziger Genossenschaften durch renditeorientierte 
Entwicklerinnen beim «WBG» diskutiert? Gibt es mit dem Wissen, dass Sie aus der 
Realisierung der «WBG Huebergass» gewonnen haben, Handlungsbedarf beim 
«WBG»?  

Welche Möglichkeiten zur Steuerung / Mitsprache / Qualitätssicherung hat der «WBG» 
bei seinen Mitgliedern? Gibt es Ihrer Einschätzung nach, und mit dem Wissen, dass Sie 
aus der Realisierung der «WBG Huebergass» gewonnen haben, Optimierungspotenzial 
diesbezüglich? 

Wie schätzen Sie das Verhältnis der «WBG Huebergass» und von «WSS» zur Genos-
senschafts-Branche allgemein, respektive zum «WBG» ein?  
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Perspektive Politik  
Werden die wohnbaupolitischen Ziele im Falle der «WBG Huebergass» ihrer Einschät-
zung nach erreicht? 

Gibt es in Bezug auf die wohnbaupolitischen Ziele und mit Blick auf die «WBG Hue-
bergass» einen Unterschied zwischen «top-down» und «bottom-up» organisierten Mo-
dellen?  

Führt ein «top-down» organisiertes Projekt oder ein «bottom-up» organisiertes Projekt 
längerfristig zu einem besseren Ergebnis im Sinne der politisch geforderten Wohnbau-
förderung? 

Wo greifen die politischen Instrumente, resp. Ihre Übersetzung in raumplanerische oder 
planungsrechtliche Instrumente ihrer Einschätzung nach, wo nicht? Gibt es diesbezüg-
lich Handlungsbedarf? 

 

Aufrechterhaltungs- und Abschlussfrage 

Gibt es zum Schluss noch etwas, was Sie in Bezug auf die Fragestellung beschäftigt, 
was wir noch nicht angesprochen haben? 

Was möchten Sie noch zum Thema sagen, was wir bisher noch nicht angesprochen ha-
ben? 

„Wie war das für Sie…?“ „Können Sie mir das etwas genauer beschreiben?“ „Wie ging 
es dann weiter?“ „Und dann?“ 
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Anhang 2: Auswertung 

Auswertung der Expert:inneninterviews nach Perspektive unterschiedlicher Ak-

teur:innen. Die Aussagen, die den Perspektiven EG, UG und MG zugeordnet wurden, 

stammen nicht nur aus den Gesprächen mit den Schlüsselpersonen, da sich auch Fach-

personen zu diesen Perspektiven geäussert haben.  

Perspektive Entwicklungs- und Unternehmer:innengenossenschaft (WBG «Wir 

sind Stadtgarten» und WBG «Huebergass») 

+ Strengths / Stärken +  - Weaknesses / Schwächen - 
- Einbringen von Wissen aus der Bau- und 

Immobilienbranche 
- Hohe Kostensicherheit 
- Vorfinanzierung durch die Immobilienent-

wicklerin bis Rechtskraft Baubewilligung 
(Konditionen?) 

- Kostensicherheit, Preisgarantie, Terminga-
rantie und Gewährleistungsgarantie durch 
Zusammenarbeit mit TU 

- Schnelle Handlungsfähigkeit und kurze 
Entscheidungswege in der Phase der Ent-
wicklung 

- Statutenänderungen aufgrund Grösse UG / 
Interimsvorstand verhältnismässig einfach 
möglich 

- Transformation der UG zur MG löst Kapi-
tal- und Portfolioproblem 

- TU-Modell vereinfacht Übernahme durch 
MG, ein Schuldner, ein Ansprechpartner 

- Engagement des Interimsvorstandes erfolgt 
auf freiwilliger Basis 

- Grosses, unbezahltes Engagement des Inte-
rimsvorstandes ohne danach von der Ent-
wicklung profitieren zu können  

- Interimsvorstand muss Eigenkapital in 
Form von privaten Darlehen zwischenfi-
nanzieren oder Erstvergabe der Wohnun-
gen frühzeitig durchführen, dass Eigenkapi-
tal durch künftige Genossenschafter:innen 
gesichert werden kann 

+ Opportunities / Chancen + - Threats / Risiken - 
- Aneignung von Wissen aus der Genossen-

schaftsbrance durch Teilnahme an Weiter-
bildungskursen des Verbandes 

- Mit gewonnenem Wissen weitere Projekte 
umsetzten 

- Zielsicheres Umsetzten von restriktiven 
Baurechtsvorgaben 

- Kostengünstiges Bauen für tiefe Einkom-
mensschichten 

- Beziehungsarbeit mittels Sieldungscoach 
einpreisen 

- Kontrolle der Wertschöpfungskette durch 
EG, UG, RI 

- Partizipation als Identitätsstiftende Prozes-
se gezielt einsetzen 

- Gemeinschaftsaufbau digital als Chance, 
einfacher / unkomplizierter zu organisieren 
und auch zu späterem Zeitpunkt abrufbar 

- Modell kann auf lokale Gegebenheiten und 

- Immobilienentwicklerin, die hinter dem 
Projekt steht, ist nicht gemeinnützig, das 
kann Misstrauen wecken,  Misstrauen 
von aussen 

- Intrinsisches Engagement des Interims-
vorstandes, von EG, UG und RI nicht ga-
rantiert 

- Aufbau der Gemeinschaft erfolgt parallel 
zur Entwicklung, Verantwortung kann 
noch nicht übernommen werden, in Kon-
flikt mit  Anspruchshaltung künftiger 
Genossenschafter:innen 

- Emotionale Belastung des Interimsvor-
standes im Rahmen des Gemeinschafts-
aufbaus mit künftigen Genossenschaf-
ter:innen (Beziehungsarbeit) 

- Zeitpunkt der Übergabe von UG an MG 
inklusive Zugriff auf alle Daten 

- Fehlende Bestellungskompetenz (Raum-
programm, Räumliche Qualität spezielle 
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Bedürfnisse angepasst werden, Mix aus 
WBG und STWE 

- Aufbau von Wissen durch EG und RI, um 
auch für andere WBGs interessante Partne-
rin zu werden (Beratungsleistung, Entwick-
lungsasufträge) 

- Übergabemoment als Chance: Mehr Mie-
ter:innengenossenschaft 

- Garantieabnahme durch Bauherrenvertre-
tung weil MG noch nicht bereit für Ver-
antwortungsübernahme ist, Wissen nicht 
hat 

- Günstige Finanzierung dank RI, Finanzin-
stitute vertrauen RI, RI kann finanzielle Si-
cherheit geben  

- Erschliessung eines zusätzlichen Marktes 
- Externe Expert:innen und interne Trei-

ber:innen 
- Abdeckung eines neuen Segmentes, Mie-

ter:innengenossenschaft ohne Ressourcen-
bedarf (Zeit) auf Seite der Betreiber:innen 
in der Entwicklungsphase 

- EG, UG und RI tragen (kurzfristig) gesell-
schaftliche Verantwortung durch gründung 
gemeinnützger WBGs 

- Diversifikation auf Arealen, auch wenn 
Gemeinnützigkeit nicht gesetzlich gefordert 
ist 

- Soziale Aspekte einer WBG auf andere 
Produkte übertragen 

- Kapitalbindung nur kurzfristig 

Wohnformen, Nut-
zer:innenfreundlichkeit) 

- Soziale Aspekte frühzeitig mitdenken 
- Teure Verfahrenskosten im Konflikt mit 

Preisgünstigkeit 
- Zu starke Kostenfokussierung auf Kosten 

anderer Themen (Städtebau, Sozialraum 
etc) 

- Nachhaltigkeitslabels nicht im Sinne der 
Preisgünstigkeit 

- Abwägen langfristiger, nachhaltiger Kon-
struktionsweise zugungsten kostengüns-
tigen Konstruktionen mit Argument des 
preisgünstigen Wohnugsbaus, aber lang-
fristiges Interesse langlebiger Konstrukti-
on durch EG, UG, RI nicht zwangsläufig 
gegeben 

- Abgabe der Verantwortung des Interims-
vorstand 

- Frühzeitiger Aufbau der Gemeinschaft 
kann dazu führen, dass sich Wiederstand 
gegen den Interimsvorstand bildet 

- Kommunikation mit Mieter:innen und 
Eigentümer:innen als unterschiedliche 
Themen 

- Modell funktioniert nur an hochpreisigen 
Lagen, respektive wenn Baurechtskondi-
tionen aufgrund politisch / gesellschaftli-
cher Forderungen günstig sind 

- Unterschiedliche Rollen der beteiligten 
Personen können zu Irritation führen, in-
tern und extern, Schüsselpersonen, die 
sich stark mit EG und UG identifizieren, 
können in Konflikte mit RI geraten 
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Perspektive Mieter:innengenossenschaft (WBG «Huebergass») 

+ Strengths / Stärken +  - Weaknesses / Schwächen - 

- Genossenschaft ohne grosse Vorleistung 
übernehmen 

- Gutes Preis / Leistungsverhätnis für die 
Immobilie, die übernommen wird 

- Künftige Genossenschafter:innen werden 
schnell mit preisgünstigem Wohnraum 
versorgt 

- Zufriedenheit punkto Unterhalts- und Be-
triebskosten zum Gesprächszeitpunkt 
gross, konservative Rechnung Nebenkos-
ten hat zu Rückzahlung geführt 

- Keine Mitsprachemöglichkeit Baurechts-
konditionen 

- Keine Mitsprachemöglichkeit Kapitalkon-
ditionen 

- Neuer Vorstand hatte lange keinen Zugriff 
auf die Revisionsunterlagen und andere Da-
ten, die sie zur Ausführung ihrer Arbeit 
brauchen 

- Wenig Bewusstsein für Nachhaltigkeisthe-
men jenseits S seitens Interimsvorstand aus 
Kostengründen 

- Bezahlen des Genossenschaftsanteils in der 
Entwicklungs- / Realisierungsphase ohne 
Mitspracherecht  

+ Opportunities / Chancen + - Threats / Risiken - 

- Kann Regeln (Hausordnung, Vermietungs-
reglement, Statuten) innerhalb gesetzli-
chem Rahmen nach Gutdünken verändern 
nach Übernahme 

- Fusion mit anderer WBG für professionali-
sierung der Organisationsstruktur 

- Aufbau auf der durch UG angedachten ge-
nossenschaftlichen Organisationsstruktur   

- Vorhandene Energie zum Aufstellen einer 
breiten genossenschaftlichen Organisati-
onsstruktur nach Erstbezug, weil Ressour-
cen nicht in Entwicklungsprozess gesteckt 
werden mussten 

- RI ist an Wissenstransfer interessiert und 
hat neuen Vorstand nach Verbesserungs-
möglichkeiten gefragt 

- Frühzeitig Lehrgang beim wbg absolvieren 
- Erarbeitung eines eigenen Leitbildes zur 

Identitätsbildung und um strategische Ziele 
zu formulieren  

- Langfristiges Finanzierungskonzept kann 
von EG / UG übernommen werden 

- Unabhängige Bauherrenvertreterin der 
Wohnbaugenossenschaft als Möglichkeit 
der Qualitätskontrolle 

- Viel Wissen über kostengünstiges Bauen 
auf Seite der Gründer:innen vorhanden 

- Kurzfristiges Interesse von EG, UG und 
RI im Gegensatz zum langfristigen Inte-
resse von MG 

- Auftrags- / Arbeitsbeschaffung des RI als 
primäres Interesse als Qualitätsrisiko für 
MG 

- Fehlendes Bauwissen (Entwicklungs-
knowhow), da nicht Teil des Entwick-
lungs- und Umsetuzungsprozesses 

- Aufgrund fehlendem Wissen nicht bereit 
für erste zyklische Sanierung 

- Fehlendes Genossenschaftswissen 
- Besetzung der Gremien aufgrund Grösse 

der Gemeinschaft schwierig 
- Aufbau einer funktionierenden Gemein-

schaft 
- Ausschöpfung der Anlagelimiten des 

BWO zugunsten Profit RI kann zu höhe-
ren Mieten führen (Falls keine Regleung 
im Baurechtsvertrag),  Kostenfrage als 
Risiko, wenn Auftraggeberin auch Auf-
traggeberin ist und öffentliche Hand kei-
ne strengen Vorgaben macht 

- Kontrolle der Wertschöpfungskette durch 
EG, UG, RI 

- Entwicklungsphase als Blackbox: Über-
nahme Immobilie, Baurechtsvertrag 
(«Knüppelvertrag») und Kapitalkonditio-
nen, auf die MG keinen Einfluss hat 

- Übernahme Mietverträge der Gewerbe-
nutzer:innen (Vergabe Gemeinschafts-
räume durch EG / UG,  an Institutionen, 
welche die MG nicht befürwortet) 

- Abhängigkeit Siedlungsgärtner:in zu EG, 
UG, RI  

- Abhängigkeit Bauherrenvertretung zu  
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EG, UG, RI  
- Tempo: Schwierigkeit für neue Vor-

standsmitglieder, mit der Geschwindig-
keit des professionellen Interimsvorstan-
des mitzuhalten 

- Workshopformate laufen Gefahr, als In-
formationsveranstaltungen mit viel Prä-
sentation und wenig Mitwirkung genutzt 
werden 

- Gemeinschaftsaufbau digital als Risiko, 
nicht so wirksam wie physischer Aus-
tausch,  Gemeinschaft, sozialer Zusam-
menhalt wird während Entwicklung 
künstlich aufgebaut, wird erst im Betrieb 
auf Praxistauglichkeit getestet 

- Fehlender Praxisbezug, Genossenschaf-
ter:innen ohne Genossenschaftserfahrung,  
Betreiber:innen haben wenig Wissen und 
kein Einfluss auf Garantie in Bezug auf 
Mängel etc. 

- Interessenskonflikte EG, UG, RI 
- Rückzug Interimsvorstand zieht sich in 

die Länge 
- Übernahme von Reglementen, die nicht 

im Interesse der neuen Genossenschaf-
ter:innen sind (Hausordnung, Vermie-
tungsreglement) 

- Billiglösungen zugunsten tiefer Kosten 
(Schiebetür / Akustik) 

- Alltagstauglichkeit nicht zu Ende gedacht 
(Kochinsel ohne Steckdose), ev. aufgrund 
Kostenfokus 

- Kurzfristige Perspektive UG als Risiko 
für MG 

- Erfolg des Projektes von Rahmenbedin-
gungen abhängig (Baurechtsbedingun-
gen, Schlüsselpersonen) 
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Perspektive Verband 

+ Strengths / Stärken +  - Weaknesses / Schwächen - 
- Neue Mieter:innengenossenschaften,  

Gründer:innen geben Verantwortung an 
Betreiber:innen ab 

- Erweiterung des Angebot an Produkten 
im Bereich des gemeinnützigen Woh-
nungsbaus, Abdeckung eines neuen Seg-
mentes, Mieter:innengenossenschaft ohne 
Ressourcenbedarf (Zeit) auf Seite der Be-
treiber:innen in der Entwicklungsphase 

- Beitrag zur schnellen Umsetzung von kurz-
fristigen Verbandszielen 

- Beitrag einzelne MG relativ hoch, viel 
Selbstbestimmung, viel Aneignungspoten-
zial 

-  

- Entstehen mittlerer (50-100) und kleiner 
(unter 50 Whg) Wohnbaugenossenschaften 
für die Feierabendverwaltung nicht mög-
lich ist, die aber auf Grund ihrer Grösse 
Mühe haben, professionelle Strukturen auf-
zubauen und eine Geschäftsstelle zu betrei-
ben 

- Zukünftige Genossenschafter:innen nicht 
Mitspracheberechtigt 

- Betreiber:innen können während Entwick-
lungsphase kein prakisches Bauwissen auf-
bauen 

+ Opportunities / Chancen + - Threats / Risiken - 

- Förderung von Wohnbaugenossenschaften 
in Regionen, in denen der gemeinnützige 
Wohnungsbau nicht stark ist, weil nicht als 
«links» angeschaut, Brücken schlagen in 
die politische Mitte, Angebot an bürgerlich 
regierte Gemeinden 

- Konkurrenz mit neuem Modell tut gut 
- Fusionierung mit anderer Wohnbaugenos-

senschaft, um Professionalisierung voran-
zutreiben 

- Branchenwachstum, Erhöhung des Markt-
anteiles durch schnelle, gute Projektent-
wicklung 

- Als vertrauensbildende Massnahme wäh-
rend Entwicklungsphase Person aus Regio-
nalverband der Wohnbaugenossenschaften, 
öffentlicher Hand oder sonst von Immobili-
enentwickler:in unabhängige Person in den 
Vorstand aufnehmen  

- Bei Gründung Anteilscheine an öffentliche 
Hand als vertrauensbildende Massnahme 

- Einbindung der neuen Wohnbaugenossen-
schaft ins Verbandsnetzwerk 

- Breitere Abstützung der Verbandsanliegen 
in die politische Mitte kann positive Aus-
wirkung auf Entscheide des Parlaments ha-
ben (Rahmenkredit Fonds de Roulement) 

- EG, UG und RI bringen Bewegung in loka-
le Genossenschaftsszene 

- Offenheit des Verbandes ermöglicht neue 
Formen von Wohnbaugenossenschaften, 
die wiederum mehr Menschen in den ge-
meinnützigen Sektor bringen können 

- RI kommt an Land, an das andere WBGs 
vielleicht nicht kommen würden 

- Es kann nicht davon ausgegangen wer-
den, dass Innovationskompetenz und 
Weiterentwicklung des Modells auf Seite 
EG / UG durch intrinsische Motivation 
vorangetrieben werden, Intrinsische Mo-
tivation der Gründer:innen nicht garan-
tiert 

- Entwicklungs- und Innovationspotential 
der neuen MG hängt von neuen Genos-
senschafter:innen ab, Neue Wohnbauge-
nossenschaften mit nur einer Siedlung, 
intrinsische Motivation der Betrei-
ber:innen in Bezug auf Wachstum unklar 

- Unterstützung zur Findung qualifizierter 
Vorstandsmitglieder in der Betriebsphase 
der MG 

- Beanspruchung von Hilfe des Verbandes 
aufgrund schwacher Organisationsstruk-
tur (Fusionen oder Aufbau der Struktur) 

- Verdrängung etablierter, innovativer 
Wohnbaugenossenschaften in Regionen 
(städtischen Zentren), in denen der ge-
meinnützige Wohnungsbau stark ist 

- Öffentliche Hand und Immobilienent-
wickler:in umgehen lokale Genossensch-
ftsszene 

- Konkurrenz macht Angst 
- Schlecht gepflegte Immobilie aufgrund 

nicht vorhandener Erfahrung und Bau-
wissen der Betreiber:innen 

- Übergabe der Immobilienentwickler:in an 
Betreiber:in 

- Hauptinteresse Bauauftrag führt unter 
Umständen nicht zur besten Lösung 

- Qualitätssicherung der Entwicklung nicht 
durch intrinsische Motivation der Grün-
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der:innen garantiert 
- Entwicklungsphase: Zu wenig Mitglie-

der, um Entlastung des Vorstandes vor-
zunehmen  

- Gefahr für jungen, bottom-up gegründe-
ten Mieter:inenngenossenschaften, die 
mit den Mitteln des EP-Modells nicht 
konkurrieren können 

- Hohe Anlagekosten des BWO als Risko 
für Bereicherung EG, UG, RI 

- MG bekommt Regelwerk auferlegt, dass 
sie sich nicht selber gemacht haben (kö-
nen es jedoch ändern) 

- Verbandisnterne Diskussionen schwä-
chen den Zusammenhalt 

- Einfluss der Werthaltung RI als Risko für 
EG, UG und damit auch MG 

- Verbandsziel, alle 15 Jahre Bauen auf-
grund fehlendem Bauwissen schwer um-
setzbar 
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Perspektive öffentliche Hand 

+ Strengths / Stärken +  - Weaknesses / Schwächen - 
- Langfristige Sicherung des preisgünsti-

gen Wohnraums durch gemeinnützige 
WBG 

- Schnelle bauliche Umsetzung politischer 
Ziele (als Gegenstück zu trägen bürokra-
tischen und politischen Prozessen) 

- Bereicherung der Vielfalt gemeinnütziger 
Akteur:innen 

- (Wieder)belebung oder gar Schaffen ei-
ner Genossenschaftsszene  

- Konkurrenz für bestehende Wohnbauge-
nossenschaften 

-  

+ Opportunities / Chancen + - Threats / Risiken - 

- Kontrolle durch Finanzierungsinstrumente 
BWO 

- Festlegung der Konditionen Baurechtsver-
trag kann Spielraum RI, EG und UG ein-
dämmen 

- Intrinsische Motivation einzelner Schlüs-
selpersonen 

- Langfristige Unabhängigkeit von einer ren-
diteorientierten Immobilienentwicklerin 
durch Gründung einer Mie-
ter:innengenossenschaft 

- Prüfung einhalten der Konditionen des 
Baurechtsvertrag (Heimfall), Umsetzung 
als Herausforderung 

- Frühzeitiger Einbezug künftiger Genossen-
schafter:innen im Interimsvorstand 

- Konzeptvergaben als Möglichkeit, gemein-
nützige Wohnbauträgerin vor Projektwett-
bewerb kennen zu lernen, gemeinsame Er-
arbeitung des Wettbewerbsprogrammes 

- Für grosse Areale: Mischung gemeinnützi-
ger Wohnbauträgerinnen über Konzept-
vergabe steuern 

- Vertreter:in der öffentliche Hand im Inte-
rimsvorstand der UG, Teilnahme Interims-
vorstandssitzungen 

- Öffentliche Hand als juristisches Mitglied 
der UG, Teilnahme Generalversammlung  

- Bewusste Zielsetzung bringt entsprechende 
Akterur:innen mit sich: preisgünstiger 
Wohnraum, gemeinnützige Trägerschaft, 
gemeinnütziger Wohnraum… 

- Gewinnorientierte müssen sich über Festle-
gung der Zeile an preisgünstiger Wohn-
raumversorgung beteiligen (BO 16b) 

- Zweck ist wichtiger, als wer die WBG ge-
gründet hat 

- Aufbringen des Eigenkapitales seitens 
MG 

- Tiefe Mietzinsen und verhältnismässig 
hohe Anforderungen an Eigenkapital im 
Konflikt mit Wunsch nach sozialer 
Durchmischung*, in Ausschreibung be-
rücksichtigen 

- Fehlende Durchmischung kann Komms-
sionsarbeit der MG erschweren 

- Erreichen der migrantischen Bevölke-
rungsschicht* (Finanzieren Anteilsschei-
ne über städtischen Fonds?) 

- Unbekanntes Gegenüber, intrinsische 
Motivation unklar 

- Klares Ziel von EG / UG lassen wenig 
Spielraum für Diskussion 

- Zu starke Reglementierung im Vermie-
tungsreglement (Übermotivation) 

- Übergabe der UG an die MG 
- Mieter:innengenossenschaft auf dem 

Land als Herausforderung 
- Vermietung der Gewerberäume an ge-

winnorientierte Mieter:innen, die nicht im 
Sinne der künftigen Genossenschaf-
ter:innen sind 

- Erstvermietung unter Einfluss EG, UG 
und RI 

- Vertrauen zu neuen Akteur:innen muss 
aufgebaut werden 

- Kurzfristiges Denken der RI im Gegen-
satz zum langfristigen Denken von ge-
meinnützigen Wohnbauträgerinnen (BO 
16b) 

- Vernachlässigung Aufbau genossen-
schaftlicher Organisationsstruktur 

- Aushöhlung juristischer Form WBG 
- Untergrabung Sinn und Zweck General-

versammlung und Entlastung (die unter 
Umständen nicht möglich ist) bei EG und 
UG 
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Perspektive Politik 

- Schützen der Interessen der künftigen 
Genossenschafter:innen gesetzlich nicht 
möglich 

- Gesetzliche Lücken durch nicht Beden-
ken diese Auslegung einer WBG  

- Verdrängung anderer WBGs, Gefahr der 
Wettbewerbsverzerrung durch RI / Fi-
nanzierung im Rücken (Wettbewerbs-
kommission) 

- Unklar, ob sich neue MG als langfristige, 
aktive Partnerin der öffentlichen Hand 
etabliert 

- Wissen um den lokalen Kontext auf Seite 
Immobilienentwickler:in unter Umstän-
den nicht vorhanden 

+ Strengths / Stärken +  - Weaknesses / Schwächen - 
- Beitrag zur schnellen Umsetzung von po-

litischen Zeilen 
- Langfristige Sicherung des gemeinnützi-

gen und preisgünstigen Wohnungsbaus, 
im Unerschied zu anderen Modellen von 
RI 

- Text 

+ Opportunities / Chancen + - Threats / Risiken - 

- Im Vergleich zu anderen WBGs günstige-
rer Wohnraum, günstige Mieten 

- Mehr Zielgruppen abdecken 

- Einkommenslimiten und soziale Durch-
mischung 

- Einkaufspreis bei neuer Genossenschaft 
im Konflikt zur Schaffung günstigen 
Wohnraums, Eigenkapital Massstabsab-
hängig, drum grössere Siedlung sinnvol-
ler 

- Keine Innovation beim Bau 
- Schwache politische Regelung bei Bau-

rechtsvergaben 
-  
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